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Materialien zur Kenntniss der Almohadenbewegung 
in Nordafrika.

Von

Dr. Ignaz Goldziher.

V o r b e m e r k u n g .  Die nachfolgende Abhandlung ist dem VII. internationalen 
Orientalistencongresse in W ien, Sept. 1886, vorgelegt worden. — In den 
Quellennachweisen deutet die Abbreviatur W M  (d. h. Gesammelte TFerke 
des .Mahdi Muhammed b. Tümart) auf die Hschr. der Pariser National
bibliothek, Suppl. ar. nr. 238; ISS  auf das Geschiehtswerk des Ib n  S a h ib  
a l - s a l ä t  nach der Oxforder Hschr. Marsh, nr. 433 (U ri, Muhammed. 
nr. 758).

I .
An keinem Punkte seiner Weltherrschaft hat die Idee der 

Einheit und Untheilbarkeit des muhammedanischen Staates so fühl
baren Schiffbruch erlitten wie im Magrib. Nirgends auf dem weiten 
Gebiete der dem Islam unterworfenen Welt haben sich die Triebe 
der Volksseele der Macht des Schwertes und der Gewalt der voll
zogenen Thatsachen mit so kräftiger Energie entgegengestemmt wie 
hier. Weder die seit Jahrtausenden blühenden religiösen Systeme, 
noch der der religiösen Gesetzlichkeit und dem politischen Despotismus 
feindliche philosophische Geist haben dem Durchdringen der dog
matischen Lehre des Islam und dem Erfolge der Herrschaft von 
Damaskus und Bagdad so energischen und wirksamen Widerstand 
entgegengesetzt wie die ethnischen Traditionen der Berbervölker, 
einen Widerstand j dessen Besiegung noch schwerer fiel als die 
Niederwerfung der ungezügelten Bewohner der arabischen Wüste1).

Und es ist in den meisten Fällen nur Schein, wenn sich dies 
schroffe Entgegentreten in religiöser Gewandung zeigt und für unsere

1) Diesem Gefühl scheint die Ueberlieferung der muhammedanischen Ge
schichtsschreiber Ausdruck zu geben, welche dem Chalifen ‘Omar I einen Protest 
gegen jeden Versuch, Afrika zu erobern, in den Mund legt; der Chalif nennt

in dieser Ueberlieferung das afrikanische Festland: I b n  ‘a b d

a l - H ä k i m  im Append. zu De Slane’s Uebers. von Ibn Chaldün’s Berbern- 
geschichte. I p. 3G4 vgl. A l - N u w e j r i  ibid. p. 314.



Betrachtung in der Gestalt muhammedanischer Sektirerei auftritt. 
Die religiöse Sekte ist da nichts anderes als eine Formel für den 
revolutionären Gegensatz gegen die theoretisch festgestellte That- 
sache der religiös-politischen Abhängigkeit der Afrikaner von den 
Machthabern des muhammedanischen Staats und von ihren örtlichen 
Landpflegem und Statthaltern. Als die Möglichkeit des innem 
Widerstandes vernichtet war, schaarten sich die Berbern wie durch 
ein Naturgesetz getrieben um jeden Demagogen, der ob nun als 
politischer oder als religiöser Dissenter sich gegen die centrale 
Orthodoxie auflehnte. Die Verneinung des erblichen Chalifates in 
welcher Dynastie immer, und die Bekämpfung der Vorrechte der 
arabischen Rasse, speciell des kurejsitischen Stammes waren eine 
Formel, welche die freiheitlichen Aspirationen der Berberstämme 
leicht in sich fassen konnte. Wenn wir von Chärigitenthum in 
ihren Kreisen hören, so werden wir nicht glauben dürfen, dass die 
Bewegungen, welche mit diesem Schlagwort bezeichnet werden, mit 
der dogmatischen, ethischen und staatsrechtlichen Besonderheit dessen, 
was das Chärigitenthum als muhammedanische Sekte bedeutet, 
etwas zu thun haben. Muhammedanische Geschichtsschreiber sind 
nicht im Stande, die durch Jahrhunderte unausgesetzt wogende 
Revolution der Berberstämme anders als unter dem Gesichtspunkt 
der religiösen Sektirerei aufzufassen, und daher kommt es, dass der 
Widerstand, den diese Stämme entfalten, in der Darstellung jener 
Historiker uns mit der Marke von bestimmten Sektennamen, ge
wöhnlich Abarten des chärigitischen Princips, vorgefuhrt wird.

Nicht selten verräth sich aber die wahre Natur des angeblichen 
Chärigitenthums in diesen Kreisen durch die nähere Definirung des
selben in den betreffenden Berichten; und diese Erscheinungen sind 
um so bezeichnender, als sie sich bis ins VIII. Jhd. hinab nach- 
weisen lassen. In einer Beschreibung Afrikas aus dem VI. Jhd., 
welche Hr. v. Kremer herausgegeben hat, werden mit dem Namen 
„C h ärig iten “ solche bezeichnet, „die sich durch eine grosse Nach
lässigkeit in der Beobachtung der Religionspflichten auszeichnen“ l). 
Im Gebiete des langgedehnten Gebirgszuges Demmer (Tripolis), dessen 
Bevölkerung Ibn Chaldün Nakkära nennt, welche aber in anderen 
Berichten als Ibäditen bezeichnet werden2), findet Anfangs des 
VIII. Jhd/s der Reisende Al-Tigäni, (in Gemerassen) gleichfalls 
Nakkära; er charakterisirt ihre religiösen Verhältnisse ausführlich 
und berichtet, dass sie absolut nichts vom Islam üben, weder beten, 
noch die Todten waschen etc., in Betreff der Beerdigung der Todten 
erwähnt Al-Tigäni von ihnen die sonderbare Sitte, dass sie die
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1) Vgl. Kremer: U e b e r  d ie  D e sc r ip tio n  de l ’A fr iq u e  (Sitzungs
berichte der Kais. Akad. d. Wissenschaften, phil. hist. CI. 1852. p. 23 des 
Sonderabdr.)

2) L iv r e s  d es  B o n i Mzab. C h ro n iq u e  d’A bou Z akaria  publiée 
par E. Masqueray (Paris 1870) p. 121 note 1).



selben in sitzender Stellung begraben l) , ein Gebrauch, dem wir 
auch bei den Arabern im Hadramaut begegnen 2). Man ersieht aus 
diesen Beispielen, dass man unter Charigiten-, Nakkaritenthum u. a. m. 
keine bestimmte Art des Bekenntnisses, sondern die Abwesenheit 
des Islam versteht 3).

Die Subsumirung der berberischen Gesinnung unter dem Ge
sichtspunkt des Charigitenthums war um so leichter und natürlicher, 
als die demokratische, stellenweise sogar föderativ-republikanische Ver
fassung der berberischen Municipien und ihr unabhängiges Ver
halten den Oberhäuptern gegenüber, selbst in Fällen, wo die Würde 
des Oberhaupts in einer bestimmten Familie erblich ist, den poli
tischen Ideen des Charigitenthums am nächsten steht. Es ist nicht 
nothwendig, auf die Natur dieser politischen Verfassung, welche 
Renan „l'idéal de la démocratie — nennt — le gouvernement direct 
tel que Tont rêvé nos utopistes“4) hier näher einzugehen ; die 
französische Literatur der letzten vierzig Jahre bietet ja gründliche 
Schilderungen derselben. Wir haben angesichts der bekannten Zähig
keit der Berbern in der Aufrechterhaltung ihrer alten Traditionen 
alle Ursache anzunehmen, dass diese Verfassung eine uralte und 
dass es dieser Zustand sei, den sie gegen ihre muhammedanischen 
Eroberer mit solcher Hartnäckigkeit vertheidigten. Es ist nicht 
zu verwundern, wenn die Leute von Syrien und Centralasien darin 
Charigitenthum erblickten. Dieser politischen Anschauung gleicht 
die berberische Verfassung namentlich noch in einem Punkte, in 
Bezug nämlich auf die Absetzbarkeit der zum Herrschen berufenen 
Personen, auch dort, wo die republikanische Verfassung bereits 
durchbrochen ist. „Die Absetzung eines Sultans — so berichtet 
Daumas von Waregla — geschieht mit aller Rücksicht, die man 
der gefallenen Grösse schuldig ist, ohne brutale Formen, gleichsam 
in Folge eines stillschweigenden durch den Gebrauch geheiligten 
Uebereinkommens. Zur Stunde, da die Musik des Sultans spielt, 
also zur Zeit des Gebetes, giebt ein Mitglied des Rathes (gemä‘a) 
der Musik das Zeichen zu schweigen. Mehr ist nicht nöthig, der 
Sultan versteht es, er ist von Stund ab nichts mehr als ein ge
wöhnlicher Privatmann“5). In naiver aber bezeichnender Weise 
wiederspiegelt sich die berberische Auffassung von der Natur des
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1) J o u r n a l  a s ia t. 1852 II. (Alphonse Rousseau’s Auszüge aus Al -T î&â nî )  
p. 111— 112.

2) Adolf v. W rede, R e i s e  in  H a d h r a m a u t  herausgeg. von Maltzan 
p. 239.

3) Wie wenig bestimmt die Definition des Chärigitenthums in diesem 
Gebiete ist, wird z. B. auch daraus ersichtlich, dass in einem Kreise, welcher 
nach der Darstellung der muhammedanischen Geschichtsschreiber zu den Iba- 
diten gehört, das Kanzelgebet auf den Namen des ‘abbäsidischen Chalifen ver
richtet wird. De Slane’s Uebers. der Berberngeschichte des Ibn Chaldûn I p. 262.

4) R e v u e  de d e u x  m o n d e s  1873 Bd. 107 p. 143.
5) Daumas, L e  S a h a r a  a l g é r i e n  (Paris 1845) p. 67.



Souveräns in einer Legende von Tuggurt, welche den Ursprung 
der Herrschaft der Auläd Gelläb in jenen Gegenden erklärt1). Jedoch 
die monarchische Verfassung selbst ist nicht der normale Zustand 
einer berberischen Gesellschaft. „Ueberall wo die berberische Basse 
der Fremdherrschaft zu entgehen wusste, finden wir sie in kleinen 
unabhängigen Republiken, die sich zu Föderationen von nicht grossem 
Umfang vereinigen, organisirt. Die monarchische Staatsform ist in 
dieser Rasse immer eine Ausnahme; begegnet man ihr, so kann 
man dessen sicher sein, dass das Volk, welches ihr unterworfen ist, 
nicht in normaler Weise constituirt ist, dass sie vielmehr ihren 
Instincten Gewalt angethan hat zu Gunsten der nationalen Selbst
verteidigung oder in Folge des Geistes der Herrschsucht“ *). Aber 
wir haben sehen können, dass sie auch im Rahmen der monarchischen 
Verfassung mit der Absetzung des missliebigen Herrschers nicht 
viel Federlesens macht. Dieser höchst merkwürdige Zug der gesell
schaftlichen Ordnung ist vollends chärigitisch; und es ist nicht 
auffallend, dass man Chärigiten sah in Leuten, die diese Verfassung 
gegen das muhammedanisclie Staatsprincip vertheidigten.

Wir wollen hiermit nicht behauptet haben, dass Alles, was 
wir im nordafrikanischen Berberthum von Chärigiten und den Unter
arten dieser Sekte hören, absolut erdichtet ist und nichts mit jenen 
Sekten zu thun habe. Es lässt sich nicht läugnen, dass seit der 
Mitte des II. Jahrhunderts von Osten her importirt3) ein bewusstes 
Chärigitenthum in vielen berberischen Stämmen, die dem Islam 
anhingen, Platz greift. Angesichts der innern Verwandtschaft des 
Chärigitenthums mit dem berberischen Wesen ist es nicht auffallend, 
dass die Afrikaner, wenn sie dem Islam nicht mehr entgehen 
konnten, denselben in jener dissentirenden Form zur Erscheinung 
brachten4), zumal in dem durch die Dynastie der Rustemiden in 
Tähart (Mitte des II. Jhd.) begründeten Reich. Es ist in dieser 
Beziehung wohl zu beachten, dass die Chärigiten in Nordafrika, 
deren merkwürdigen Vertreter heutigen Tages die Bewohner des 
Mzäbdistrikts sind, in ihren Chroniken und Ueberlieferungen das 
Auftreten ihrer Sekte in Afrika mit Abu-l-Chattäb ‘Abd al-A‘lä 
Al-Mu‘äfiri (i. J. 140) beginnen lassen5). Dies Datum ist be
zeichnend, wenn man die Neigung der orientalischen Geschichts
schreibung, von der auch ein Mann wie Ibn Chaldün sich nicht 
hat freimachen können, in Betracht zieht, relativ neue Zustände in

Goldziher, Materialien zur Kenntniss der Almöhadenbetwegung. 33

1) Poujoulat, E t u d e s  a f r i c a i n e s  (Paris 1847) II p. 237.
2) R e n a n  1. c. p. 144.
3) Vgl. A l - J a ‘k ü b i  Historiae ed. H o u t s m a  II p. f l f ,  besonders Z. 15 fg.
4) Vgl. Kremer, Die herrschenden Ideen des Islams p. 372.
5) Für diese Ueberlieferungen ist C h r o n i q u e  d ’A bou Z a k a r i a ,  besonders 

p. 18— 24 nachzulesen. Der terminus a quo, der in diesen Ueberlieferungen 
für den Beginn des Charigitenthums in Afrika angegeben wird, ist mit der Zeit
bestimmung in der oben Note 3) angeführten Stelle identisch. Vgl. B a j an  I p. *(.

Bd. XLI. 3



alten Zeiten entstehen zu lassen. Und wenn man dies Datum auf 
das Auftreten der ibäditischen Nuance des Chärigitenthums be
schränken wollte, so kann man sich auf eine andere chronologische 
Bestimmung berufen, nach welcher in Afrika Bekenner chärigitischer 
Lehren zu allererst im Jahre 122 auftreten !). Diese Angabe spricht 
jedenfalls dafür, dass man den Beginn wirklichen Chärigitenthums, 
als festgeschlossener Sektirerei, nicht früher als für die zweite 
Hälfte des II. Jahrhunderts, annehmen dürfe. Aber jene wirklichen 
Symptome chärigitischen Bewusstseins, die sporadisch in der poli
tischen Bewegung der nordafrikanischen Stämme zu Tage traten, 
hat man dann sowohl seiner territorialen als auch zeitlichen Aus
dehnung nach verallgemeinert und jede Revolution in Nordafrika 
vom Anfang der muhammedanischen Herrschaft an als chärigitisch 
und sufritisch und ibäditisch bezeichnet. Man hat da einfach die 
Verhältnisse im östlichen Islam auf das Magrib übertragen und 
die Bewegungen in letzterem aus Gesichtspunkten betrachtet und 
beurtheilt, die man der Geschichte des Ostens abgelauscht hatte, 
und aus dieser Tendenz entstanden Fabeln, welche dem Uebertragen 
chärigitischer Theorien nach dem Magrib, welches in Folge der fort
währenden Einwanderungen vom Osten her thatsächlich stattfand, 
einen zeitlich so frühen Ursprung andichteten, welcher historisch 
nicht zu rechtfertigen ist. Die Pragmatik der muhammedanischen 
Geschichtsschreiber hat den Zusammenhang leicht hergestellt. So 
werden wir z. B. mit Bezug auf die Bewohner des Gebel Nefüsa 
„Surfit, Wahbijja, Ibädijja, Chawärig, welche sich nie zur Unter
werfung unter einen Herrscher bequemten, und über welche nie
mals ein Fremder Macht ausübte“ — eine Bevölkerung, in welcher 
übrigens in späterer Zeit das Chärigitenthum eingedrungen war — 
belehrt, dass diese ihre Stellung zu den Machthabern darin ihre 
Erklärung findet „dass ‘Abdalläh ibn Wahb Al-Räsibi und ‘Abdallah 
ibn Ibäd sich zu ihnen flüchteten, nachdem sie mit den ihrigen 
nach ihrem Aufstande gegen ‘All in der Nahrawän-schlacht los
kamen. Diese Berge dienten ihnen als Zufluchtsstätte“ und hier
pflanzten sie das Chärigitenthum fort2). Die innere Unwahrschein
lichkeit dieser Fabel liegt auf der Hand und sie kennzeichnet sich 
genügend durch die Nachbarschaft mit einem anderen Berichte, 
wonach der Zanätastamm ein mu‘tazilitischer genannt wird, in
welchem z ume i s t  das Madhab des Wäsil b. ‘Atä vorherrscht3). 
Diese letztere Annahme hat zu einer Erzählung von einer Dispu
tation magribinischer Theologen mit einem scharfsinnigen Zanäta- 
mu'taziliten Anlass gegeben, eine Erzählung, die mit mancher Episode 
des ‘Antarromans concurriren kann. Die theologische Disputation

1) A l - N u w e j r i  bei de Slane, Appendice zu Ibn Chaldün I, p. 360.
2) Ib n  H a u k a l  p. *1a , 2.

3) ibid. p. TI, 3.
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endet mit einem Zweikampf zu Fuss und zu Pferde und zum Schluss 
wird noch von dem orthodoxen Disputator ein ganzes Rudel von 
Löwen umgebracht1). Solche Daten zeigen uns, was von den pünkt
lichen Sektenbezeichnungen mit Bezug auf die Berbern zu halten 
sei. Die Redensart, dass jene Chärigiten d. h. im allgemeinen „zur 
Unbotmässigkeit neigende 2)u, diese Mu‘tazila d. h. „die orthodoxe 
Dogmatik“ verschmähende Leute seien 3) , hat dann Gelegenheit ge
geben diese allgemeinen Bezeichnungen aufs pünktlichste zu definiren 
und dem Nachweis der weiteren Ursprünge dichtend nachzuhelfen4).

Wir haben demnach kein besonderes Gewicht darauf zu legen, 
wenn uns die verschiedenen Berberaufstände, die stets gewaltige 
Volksmassen, welche von den Historikern noch dazu ins Fabelhafte 
vermehrt werden 5), in kriegerische Bewegung setzten, in der Regel 
unter einer besonderen Sektenbenennung vorgeführt werden. Hat 
man ja auch im östlichen Islam die Theilnehmer* verschiedener 
Aufstände unter den ersten ‘Abbäsiden, angezettelt durch Revo
lutionäre verschiedenen Charakters, wenn man sie nicht unter die 
gewöhnlichen Kategorien von si‘itischen, churramitischen u. s. w. 
Revolutionen unterbringen konnte, ohne Rücksicht auf den historischen 
Zusammenhang, Harurijja genannt °). Was uns also in den Berichten
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1) Man findet diese Fabel in der Chronique d’Abou Zakaria p. 80— 121. 
Der Herausgeber selbst hat viele Mühe, dem Mu‘tazilismus eine Stelle im Kreise 
dieser Nomaden und Bauern mit knapper Notli ausfindig zu machen; ibid. 
p. 117 ff. Anm.

2) Arabisch schreibende Juden nennen auch jüdische Sektirer beispiels
weise Sadducäer: ( =  D T » )  l. B D as B u c h  A l - C h a  z a r i  ed. II.
Ilirschfeld p. 210, 21.

3) Bezeichnend ist auch, dass mehrere muhammedanische Geschichts
schreiber, welche Ibn Chaldün am Schluss seiner Darstellung der Beregwäta- 
sekte (s. unten) anführt, den Stifter dieser Sekte zu einem Schüler des Mu‘ta- 
ziliten ‘Abdallah machen.

4) Mit der Bezeichnung xijÄJue nahm man es überhaupt nicht sehr genau,
man vgl. nur als besonders hierher gehörig I b n  a l - F a k i h  ed. de Goeje 
p. a*, 5; a f ,  8 , ferner A l - J a ‘k ü b i  ed. Houtsma II p 9, wo man sehen
kann, dass dort nicht in dem Sinne einer dogmatischen Parthei, son
dern in der Bedeutung „politische Dissidenten“ gebraucht wird. Vgl. A l - T a -  
b a r i  III p. 18. Gelegentlich möchte ich auf die Anwendung des Wontes
¿üj /jt+ Jl im A g ä n i  XVII p. *, 5 8. 20 aufmerksam machen; dort hat es ge
radezu die Bedeutung: fromme (wohl: zurückgezogene) Leute.

5) Einen Begriff von diesen Uebertreibungen können wir uns bilden, wenn 
wir z. B. hören, dass in dem Aufstand des ‘Ukkäsa gegen den umajjadischen

Landpfleger Hanzala 180 000 Afrikaner fielen. x j-ä -o

B a j ä n  I p. fv , 2.
G) Aug. Müller, D e r I s l a m  im M o r g e n -  u nd  A b e n d l a n d  I p. 49ö 

Anm. 2.
3 *



der arabischen Historiker über die älteren Zeiten unter den bunten 
Denominationen chärigitischer Sektirerei erscheint, ist in der Regel 
nur nationale Reaktion und Auflehnung gegen die etablirte Macht, 
unter welche sich der freiheitsliebende, auf seine Institutionen eifer
süchtige Berber nicht beugen mochte. In ihr setzt sich jener 
kühne Kampf fort, den unmittelbar nach der Festsetzung der mu- 
hammedanischen Macht am Saum der Sahara im Aurasgebirge, 
dessen Bewohner der muhammedanische Schriftsteller — ebenso 
wie früher Procopius — noch im IV. Jhd. „ein böses Gesindel“ 
nennt1), jene kühne Frau unternommen hat, welche uns als die 
berberische „Priesterin“ oder „Zauberin“ (Al-Kahina) (79—84) be
kannt ist, und die in ihrem Verzweiflungskampf gegen die arabische 
Invasion und gegen den muhammedanischen Staatsgedanken in Kusejla 
(64—69) einen Vorgänger, dann aber durch viele Jahrhunderte eine 
stattliche Schaar von Nachfolgern hatte.

Nicht viel Begeisterung erweckte in vielen Schichten des Berber
thums das Gesetz^ welches mit dem Islam eingeführt werden 
sollte. Es lässt sich voraussetzen, dass die Opposition gegen das 
muhammedanische Gesetz ebenso lange andauerte als die gegen die 
muhammedanische Herrschaft ; und wenn wir die Daten in Betracht 
ziehen, welche auf das ablehnende Verhalten gegen das Religions
gesetz des Islam hinweisen, werden wir in der Voraussetzung be
stärkt, dass hier von eigentlichem Charigitenthum nur in Folge 
einer kühnen Uebertragung und Verallgemeinerung dieses Aus
druckes die Rede sein konnte. Von der Religion der Berbern un
mittelbar vor ihrer Unterwerfung unter das muhammedanische Schwert 
wissen wir eigentlich genommen sehr wenig; es gilt noch vom 
heutigen Stand unserer diesbezüglichen Kenntnisse, was Renan im 
Jahre 1873 aussprach: Quant à la vieille religion africaine, elle a 
disparu sans retour ; l'islamisme l’a complètement oblitérée2). Im 
alten Mauretanien ist wohl eine stattliche Anzahl von Votivtafeln 
aus der Zeit der Römerherrschaft gefunden worden, welche Wid
mungen an die „Dii Mauri“ „Dii Maurici“ an das „Numen Mau- 
retaniae“ enthalten, und auch einzelne individuelle Götternamen sind 
genannt. Man findet sie recht bequem in dem Index zum VIII. Bd. 
des „Corpus  i n s c r i p t i o n u m  l a t i n a r u m “. Aber dies ist 
blosse Nomenclatur ohne Inhalt, der sich an die Götternamen knüpfte; 
andere Göttemamen wie Gurz i l ,  den man mit Jupiter Ammon 
identificirt und mit dem man ein Orakel in Verbindung setzt 3), der
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1) I b n  H a u k a l  p. o4!, 8.

2) Revue des deux mondes ibid. p. 141.
3) C o r i p p u s ,  Joannid. II v. 109— 10. 405. IV v. 669. 1139 (Jem a 

simulacra sui secum tulit hórrida Gurzil hujus et auxilio sperans so posse tueri).
Ueber Orakel und Walirsageopfer III v. 830 ff. V v. 148 ff.



zweifelhafte Name Sinifere *) und Mastiman ~), dem man Menschen
opfer darbringt 3), werden aus der Zeit des letzten Aufstandes gegen 
das römische Reich genannt, aber die Daten über dieselben sind 
sehr ungenau und verschwommen. Im Allgemeinen zutreffend scheint 
die Andeutung des Ammianus Marcellinus zu sein, dass die nord
afrikanischen Völker sowie mit Hinsicht auf ihre Sprache auch 
bezüglich ihrer Religion keine geschlossene Einheit bildeten, sich 
jedoch zur Abwehr äusserer Feinde mit Begeisterung vereinigten4). 
Die Beschuldigung, die wir bei Procopius 5) finden, dass die Mauren 
weder Gottesfurcht, noch Achtung vor dem Eide haben, ist wohl 
nur eine partheiliche gehässige Schilderung der moralischen Zustände 
des unbequemen Feindes und hat für die objective Kenntniss von 
der religiösen und moralischen Stufe der damaligen Berber keinen 
Werth(i). Bezüglich ihres Verhältnisses zum Islam können wir 
aber die Thatsache constatiren, dass sie diesem Gesetze den grösst* 
möglichen Widerstand entgegensetzten, einen Widerstand, der noch 
bis in die neueste Zeit hinein bemerkenswerthe Spuren zeigt.

Trotz der Erfolge, die der Islam seit dem Emporkommen 
nationaler Dynastien in Afrika aufzuweisen hatte, war sein Fort
schreiten unter den Berbern bis in die neueste Zeit hinein eine 
illusorische, von vielen Hemmnissen begleitete Erscheinung. Wir 
können hierauf schliessen, wenn wir nur Kenntniss nehmen von der 
Grösse jenes Arbeitsfeldes, welches die Mönche des durch vertriebene 
Andalusier bevölkerten Klosters vom Orden des ‘Abd al-Kädir al- 
Giläni in Säkiat al-hamrä' vorfanden, als sie die Mission übernahmen, 
durch ihre Sendlinge das Werk der Koranisirung der Kabylen zu 
vollführen. Wenn wir die Schilderung lesen, welche der in der 
Würdigung des berberischen Charakters zuverlässige Colonel  C. 
T r u m e l e t  von diesem Missionswerke entworfen hat7), werden wir 
erst recht inne, wie abgestossen sich die berberische Volksseele von 
der religiösen und politischen Ordnung des Islam fühlte.

Es ist bekannt, dass bis in die neueste Zeit hinab in keinem 
Theile des Islam das mit den Bestimmungen des muhammedanischen 
Gesetzes oft in geradem Widerspruch stehende Gewohnheitsrecht 
und die althergebrachten traditionellen Gesetze (‘¿idat) sich so stark 
behauptet haben, wie eben in den berberischen Gebieten. Noch heute 
gilt die Nachricht, die wir mit besonderem Bezug auf die Berbern

1) ibid. IV v. 681.
2) Wegen des Epithetons (Mastimanque) f e r u m  ib. v. 682 identificirt ihn 

Mazuchelli mit Mars (Merobaudes et Corippus ed. 1mm. Becker, Bonn 1836 
p. 265), nach VII v. 305 ft', ist er jedoch im Sinne des Dichters von diesem ver
schieden und mit Jupiter Taenarius d. i. Pluto identisch.

3) ibid. VII v. 309.
4) A m m i a n .  M a r c  eil.  XXIX c. 5 dissonas cultu et sermonum varietate 

nationes.
5) De b e l l o  v a n d .  II c. 6.
6) Hingegen C o r i p p u s  III v. 154: sacrum servantque foventque.
7) L e s  s a i n t s  de  l ’I s l a m  I (Paris 1881) p. XXXII ff.

Goldziher, Materialien zur Kenntniss der Abnoliadenbewegunff. 37



des tunisischen Gebietes, bei Ibn Chaldün finden „dass sie nicht 
aufhören sich zum charigitischen Bekenntniss zu halten; sie studiren 
ihre Religionsgesetze unter einander ; sie besitzen Schriften *), welche 
die Werke ihrer Imame über die Grundsätze ihrer Religion sowie 
die abgeleiteten Kapitel dieser Lehren enthalten, sie überliefern 
dieselben und beschäftigen sich emsig mit dem Studium derselben“2). 
In der muhammedanischen Literatur werden berberische Werke mit 
ibaditjscher Richtung erwähnt3). Der gesetzliche Theil der ber- 
berischen Kànûn's, in welche uns neue Entdeckungen einen Ein
blick ermöglichen, zeigen uns ein ganz unbekümmertes Hinweg
setzen über muhammedanisches Gesetz und Recht, eine merkwürdige 
Erscheinung, die Dr. Manouvrier in seiner Darstellung der ethno
graphischen Verhältnisse Algiers zu dem Ausspruch veranlasst hat: 
„Wenn auch die alte Religion der Berbern vor dem Islam weichen 
musste, so hat ihr Gewohnheitsrecht der muhammedanischen In
vasion einen so entschiedenen Widerstand geleistet, welcher beweist, 
dass der Koran nicht für die berberische Rasse geoffenbart ward“4). 
Es genüge uns, diesbezüglich auf das in dem Werke von Hanoteau 
und Letourneux enthaltene kabylische Recht hinzuweisen und als 
frappantes Beispiel nur das eine zu erwähnen, dass im Sinne dieser 
kabylischen Gesetzgebung trotz der gegentheiligen Bestimmungen 
des Koran das weibliche Geschlecht von der Fähigkeit an einer 
Erbschaft theilzunehmen vollends ausgeschlossen is tr>) , wie denn 
überhaupt die Frauen in privatrechtlicher Beziehung aller Rechte 
beraubt sind 6). Von dem Civilgesetz des Koran meinen die Kabylen 
„dass diese Vorschriften für ein von dem ihrigen ganz verschiedenes 
Land gemacht worden seien und für ein Volk, das andere Sitten 
und eine andere Lebensweise hatte, als es die ihrigen sind“ 7). 
Wenn wir nun diesen modernen Zustand in Betracht ziehn, so 
werden wir leicht folgern können, dass die Entfernung der Berbern 
von dem muhammedanischen Gesetz in älteren Zeiten noch viel

1) Statt des edirten Textes ist wohl zu lesen.
2) Hist .  d. B e r b è r e s  I p. îô*1 .
3) J o u r n a l  a s i a t i q u e  1885 II p. 347 n. 2. [A. de C. Motylinski:

L e s  l i v r e s  de  l a  s e c t e  a b a d h i t e  (Alger 1885) habe ich nicht benützen 
können.]

4) Wenn K a r t  äs  p. a a  von Jûsuf b. Tasfîn berichtet wird:

Ja —ä—
(ed. Tornb. falsch so kann sich dies nur auf ein Bestreben beziehen,
die dem islamischen Gesetz widersprechenden ‘âdàt abzuschaffen.

5) L a  K a b y l i e  e t  l e s  c o u t u m e s  K a b y l e s  (Paris 1872—3) Il p. 282 
und besonders das Protokoll in den P i è c e s  j u s t i f i c a t i v e s  zu diesem Werke 
III p. 451 Délibération abolissant le droit d’héritage des femmes.

6) i b id .  II p. 142.
7) i b i d .  I p. 310.
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bemerkbarer gewesen sein mochte *). Ob es wahr ist, dass wie uns 
Al-Bekrî berichtet, noch im V. Jhd. ein Berberstamm im Atlas
gebirge einen Widder göttlich angebetet habe 2), können wir nicht 
entscheiden. Wohl aber haben wir sichere Daten dafür, dass ihre 
Bekehrung in der ersten Zeit, soweit eine solche stattfand, nur sehr 
oberflächlich und durch baldige Rückfälle getrübt war, so wie auch 
dies, dass sie dem Zwange der Verhältnisse weichend ihre berbe- 
rischen Ueberlieferungen in den Islam verwebten, wenn sie letzterem 
gar nicht mehr aus dem Wege gehen konnten. Zur Zeit ‘Omar's II, 
der bekanntlich für die Festigung des muhammedanischen Lebens 
eine weitgehende innere Missionsthätigkeit entfaltete, hatte eine dem 
nach Nordafrika entsendeten Statthalter beigegebene Mission von 
frommen Theologen die schwierige Aufgabe zu lösen, den berberischen 
Scheinmuslimen die Principien der muhammedanischen Gesetzlich
keit beizubringen; man hatte beispielsweise in ihren Kreisen bis 
dahin keine Ahnung davon, dass das Weintrinken ein Gott miss
fallender Genuss sei: die Theologen aus Damaskus sollten diese 
elementaren muhammedanischen Kenntnisse unter der Bevölkerung 
verbreiten 3). Hier hatte der Islam ursprünglich wohl eine nur sehr 
oberflächliche Erwerbung gemacht. Manche Stämme wollten aber 
auch nicht einmal die Maske des ihnen wegen seines Gesetzes wider
wärtigen Islam tragen. Von den Stämmen Sânhâga und Gamära 
hören wir, dass sie durch Sâlih b. Mansür — genannt „der fromme
Diener“ — zur Zeit der ersten Eroberung in Nordafrika
für den Islam gewonnen, auch bald sein Joch abschüttelten „da 
ihnen die Gesetze des Islam zu beschwerlich waren“4) — freilich 
wendeten sie sich später aus politischen Gründen ihrem Apostel 
wieder zu. Es scheint, dass diesen Völkern zufbrderst die Be
schränkungen, die der Islam der freien Willkür der menschlichen 
Begierde in Speis und Trank und im geschlechtlichen Leben auf

1) Zur Charakteristik des Unterschiedes zwischen den Gesichtspunkten 
der muhammedanischen Gesetzgebung einerseits und der berberischen anderer
seits übernehme ich folgende Formulirung eines neuern französischen Erforschers 
berberischer Sitten: „A la différence du droit Koranique qui se défie de l’in
dividu et multiplie les défenses et les entraves autour de lui, le Kanoun n’in- 
terdit aucun genre de contrat, aucun acte de la volonté humaine, à moins que 
cet acte ne porte atteint au droit d’autrui. Pour le législateur kabyle, il n’existe 
pas de droit social en face du droit de l’individu; seuls les moeurs intervien
nent parfois pour rappeler l’individu au sentiment des bienséances générales“. 
S a b b a t i e r .  — Artikel: Algérie in der G r a n d e  E n c y c l o p é d i e  (Dreyfuss) 
II p. 171.

2) ed. de S l a n e  p. 1*11 , 4 auch bei Fournel angeführt L e s  B e r b è r e s
I p. 398 note 3.

3) B a j â n  I p. ,
4) B a j â n  I p. Iva vgl. F o u r n e l  II 

p. 128.
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erlegte, zuwider waren. Noch im III. Jhd. hat der Statthalter Al- 
Aglab gegen die Uebertretung des Weinverbotes in der später so 
heiligen Stadt Kairawän anzukämpfen; es gelang ihm aber nicht, 
die Uebertretung des muhammedanischen Gesetzes auszujäten, denn 
zu Kßjrawän verpönt konnte man dem Weingenuss in Rakkäda 
ruhig fröhnen*) und es ist in diesem Zusammenhang bemerkens- 
werth, dass die Bewohner des marokkanischen Ezaggen, das man 
mit der bekannten heiligen Stadt Wezzän, der Residenz des durch 
seine englische Ehefrau berühmten Scherifs 2), identificirt hat, noch 
im XYI. Jhd. das durch Leo Africanus erwähnte und auch durch 
Luys de Marmol bezeugte Privilegium genossen, Wein zu pressen 
und zu trinken3). Auch im IV. Jhd. nach der Festsetzung der 
si‘itischen Herrschaft in Nordafrika kleidete sich die chärigitische 
(d. h. nationale) Reaction der Berberstämme in die Form der 
Abschüttelung der gesetzlichen Beschränkungen des Islam. Das
Schmähen ‘Ali’s wird da wohl Nebensache gewesen sein;
ernster gemeint war das offene Zurückkehren zum verbotenen 
Schweinefleisch (dessen Genuss auch heutigen Tages von den Rif- 
bewohnern im Gebiete Marokkos trotz des Islam unbedenklich geübt 
wird) 4) und Wein sowie das Aufgeben des Ramadänfastens. Ob die 
Nachricht, dass sie es mit der Keuschheit der Weiber nicht streng 
genommen haben 5) — eine Beschuldigung die in muhammedanischen 
Darstellungen immer und immer wiederkehrt — nicht bloss par
teiische Verleumdung sei, können wir nicht entscheiden0). Sie

40 Goldziher, Materialien zur Kenntniss der Almdhadenbewegung.

1) B a j a n  I p. i i  . Ho.
2) Vgl. Rohlfs, M e i n  e r s t e r  A u f e n t h a l t  i n  M a r o k k o  (Bremen 1873) 

p. 163— 88; das Porträt des jetzigen Scherifs findet man im I. Bd. von Lenz 
Tim buktu, seitdem ist sein Charakter in anziehender Weise dargestellt worden 
von Gabriel Charmes, U n e  a m b a s s a d e  a u  M a r o c  (Revue des deux mondes 
1886 15. Juni p. 848 if.).

3) Die Stellen bei Robert Spencer Watson, T h e  s a c r e d  c i t y  of  Mo- 
r o c c o  (London 1880) p. 221— 23.

4) R o h l f s  1. c. 70. In früheren Zeiten wird von den Bewohnern von 
Sigilmasa berichtet, dass sie H u n d e  mästen und essen ( I d r î s î ,  ed. Leiden p. ‘it 
Abulfeda, A f r i c a  ed. E i c h h o r n  p. 17), was allerdings noch heute bei Neger
völkern in Afrika vorkömmt (Schweinfurth, Im  H e r z e n  v on  A f r i k a  I p. 442
II p. 281). Dasselbe wird von den Berbern von Tiizer in der Gerîdprovinz 
berichtet ( J â k û t  I p. aII* . V o y a g e  de  M o l l a h  A h m e d  trad. par Ber- 
brugger p. 290). Ueber eine ganz eigenthümliche Verwendung des Fleisches 
junger Hunde in Tunis vgl. Hesse-Wartegg, T u n i s  p. 72.

5) B a j  â n  I p. 11* f.
6) Allerdings wird auch von anderer Seite über Unkeuschheit bei Berbern 

berichtet. Daumas, L e S a h a r a  a l g é r i e n  p. 162. 131 f. 259 besonders 277. 
Fabre’s Reisebericht von Täza nach Tunis in E x p l o r a t i o n  s c i e n t i f i q u e  
de l ’A l g é r i e  pendant les années 1840— 42. Sciences hist, et géogr. IX 
p. 371. Noch viel schmutzigere Dinge berichtet Ib n  H a u k a l  p. *1*1, 16;



wird sehr stark verdächtig ? wenn wir die strenge strafrechtliche 
Behandlung des Ehebruches in dem Gewohnheitsrecht der heutigen 
Kabylen *) als in der berberischen Tradition begründete Auffassung 
betrachten. Andererseits ist es eine — freilich lediglich aus muham- 
medanischen Quellen zu erschliessende — Thatsache, dass die nationale 
Reaction der Berber gegen das muhammedanische Gesetz vielfach 
von der Abschüttelung der ehegesetzlichen Beschränkungen des 
Islam begleitet war. In der Baragwätasekte war die Polygamie 
unbeschränkt; die Ehescheidung und Wiederverehelichung mit der 
geschiedenen Frau nicht an die Bedingungen geknüpft, die der 
Islam festsetzte, man konnte eine Ehe scheiden und die Geschiedene 
wieder heirathen „auch tausendmal an einem Tage“2). Der muham
medanische Missionär ‘Abdallah ibn Jäsin (an der Schwelle der 
Almorawidendynastie) findet unbeschränkte Polygamie bei dem Sari- 
hägastamme vor 3) und schon früher hatte der gegen die Fatimiden 
rebellirende Abu Jezid Machlad gegen die Gesetze des Islam die 
gleichzeitige Ehelichung zweier Schwestern, die als Sklavinnen er
worben wurden, gestattet4). Wir gehen wohl nicht zu weit, wenn 
wir in diesen Erscheinungen die Reaction der berberischen Neigung 
gegen den Islam erblicken, dessen eherechtliche Beschränkungen die 
Berbern sich nicht gefallen lassen wollten5). Rühmt sich ja lange 
vor der islamischen Invasion der Führer der Mauren dem byzan
tinischen General gegenüber damit, dass die Polygamie seiner Lands
leute (bis zu fünfzig Frauen werden erwähnt) die Fortdauer der 
Nation vor Gefahren sichert, welche die Monogamie der Römer 
nicht verhüten kann 6).

Während so specifisch muhammedanische Institutionen und Be
schränkungen energisch abgelehnt wurden7) , lässt sich auf der 
ändern Seite ein starres Festhalten an überkommenen Institutionen
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*Ia , 15, vgl. J a k  ü t  I p. öft1, besonders vom Katäma-stamm I d r i s i  cd. Leiden 
p. ü  =  J a u b e r t  I p. 246.

1) Hanoteau-Letourneux, L o s  l v a b y l e s  etc. III p. 2U7.
2) K a r t ä s  p. ai* B a j ä n  1 p. W*ö .
3) K a r t ä s  p. v a  .
4) J o u r n a l  a s i a t .  1852. Decembre p. 475.
5) Es ist bemerkenswerth, dass auch von östlichen Chawärig die Auf

hebung solcher Beschränkungen berichtet w ird , die Mejmünijja-sekte soll die 
Ehe mit Enkelinnen oder Töchtern von Bruder- und Schwesterkindern gestattet 
haben. Al -S  a h r a s  t ä n i  p. 1*1 b, 10.

6) Procopius, De b e l l o  v a n d .  II c. 11, vgl S e x t u s  E m  p i r .  Pyrrlien. 
Hypot. III c. 24 (ed. Antwerpen 1569 p. 530): lexque apud nos unica uxore 
contentum esse unumquenque jubet: at vero ex Thracibus et G a e t u l i s  (est 
autem quaedam gens Libyae) multas quisque habet.

7) Man vgl. auch mit Bezug auf die Banii Manäsir, D u v e y r i e r ’s Notiz 
iu ZDMG. XII p. 176.



bemerken *). Alle Berber — berichtet Rohlfs — rechnen nach 
Sonnenmonaten und haben dafür die alten von dem Christenthum 
herrührenden Benennungen; ja südlich vom Atlas haben auch die 
dort hausenden Araber diese Zeitrechnung angenommen2). Sogar 
in Tunis wurde noch vor zwei Jahrhunderten der 1. Mai als Fest
tag gefeiert3). Ebenso haben sich auch manche mit heidnischen 
Anschauungen im Zusammenhang stehende Volksgebräuche in diesen 
Kreisen länger und unvermittelter d. h. in ihrer ursprünglichen, 
durch den Islam weniger beeinflussten Form, erhalten als dies 
anderswo im Islam der Fall ist; so z. B. eine höchst sonderbare 
Sitte der Badediener in Fes, von welcher Leo Africanus, zu dessen 
Zeiten sie noch bestand, glaubt sie sei der Ueberrest eines ŝacri- 
ficium . . . .  quäle solebant olim Africani peragere cum nullam 
adhuc haberent legem remansitque is mos in hodiernum usque 
diem“4). Dahin gehört auch ein von Drummond-Hay erwähnter 
marokkanischer Volksbrauch, den er mit Recht als Vermächtniss 
der heidnischen Vorfahren der Bewohner betrachtet und mit ähn
lichen römischen Gebräuchen in Beziehung setzt. Wenn nämlich 
die Getreideschösslinge aus der Erde hervorkommen, was gegen die 
Mitte des Februars der Fall ist, so machen die Dorfbewohnerinnen 
eine grosse und dicke Docke in Form eines Weibes und bekleiden 
sie aufs Prächtigste, indem sie sie mit Flittergold und Zierrathen 
aller Art schmücken und ihr eine hohe spitzige Mütze aufsetzen. 
Sofort führen sie sie in Prozession um die Getreidefelder herum, 
während sie ohne Unterlass schreien und einen eigenthümlichen 
Gesang singen. Das Weib, welches an dei Spitze geht, trägt dieses 
Bild, welches es an diejenige ihrer Gespielinnen ab treten muss, die 
sie einholt, was zu manchen Wettläufen und Kämpfen Gelegenheit 
giebt. Die Männer führen gleichfalls dieselbe Ceremonie zu Pferde 
aus und nach dem Volksglauben bringt die Ausübung dieser Ge
bräuche eine gesegnete Ernte5). — Nicht unerwähnt dürfen in 
diesem Zusammenhange jene im Algierischen erhaltenen Genien
beschwörungen bleiben, welche mit sonderbaren an das Heidenthum 
erinnernden Opfern bei den Bädern des Sidi Mesid in Constantine und

42 Goldziher, Materialien zur Kenntniss der Almohadenbetverjüng.

1) „Son étonnante ténacité — sagt Renan von der berberischen Rasse — 
est un des phénomènes de l’histoire les plus dignes d’être étudiés“. R e v u e  
d. d. M. ibid. p. 140.

2) U e b e r s t e i g u n g  des  g r o s s e n  A t l a s  p. 140. Man vgl. über die 
Verbreitung dieser Zeitrechnung bei den Berbern: R e c h e r c h e s  s u r  l a  g é o 
g r a p h i e  et  l e  c o m m e r c e  d e  l ’A l g é r i e  (in dem französ. Exploration
werke) p. 234.

3) I b n  A bî D i n a r  A l - K a i r a w â n î  Gesch. von Tunis (franz. Uebers. 
von Pellissier und Remusat Paris 1845) p. 492—500.

4) D e s c r i p t .  A f r i c a e  ed. Antwerpen p. 112b.
5) Drummond-Hay. M a r o k k o  un d s e i n e  N o m a d e n  s t a m m e  (deutsche 

Uebersetzung) Stuttgart 1846 p. 29.



bei den „sieben Quellen“ im Bâb al-Wäd in Algier alle Mittwoch 
vollführt werden. Die Rolle des Neger bei diesen Beschwörungs
opfern ist nicht zu übersehen ,).

II.
Eine andere, in der Religionsgeschichte des Islam ihrer Eigen- 

thümlichkeit wegen bemerkenswerthe Erscheinung ist es noch, in 
welcher sich die ethnische Reaction des Berberthums gegen Araber
thum und Islam kundgiebt: das Entstehen von Mischreligionen, 
Secten, in denen sich altberberische Gedanken und Anschauungen 
mit neuen, vom Islam abgelernten Formen und Ideen verquick
ten. Nur in aller Kürze wollen wir zu erwägen geben, dass in 
anderen Kreisen des Islam, dort z. B. wo sich dies System mit 
arischen Ideen vermengte, in Persien und Indien, die Verbindung 
der beiden Weltanschauungen sich in friedlicher Weise vollzog, 
und dem Islam ohne vorgefasste Absicht, in ganz gesetzgemässer 
Weise, d. h. infolge eines Verlaufes, dessen Resultat wir in ganz 
identischer Weise auch in ähnlichen Momenten der Entwickelung 
anderer Religionen beobachten können, sich fremde Elemente ein
pfropften, die dann zu o r g a n i s c h e n  Theilen desselben wurden. 
Hier in Nordafrika entstehen in Folge der Reaction der Aborigenen 
gegen die fremde Nation und die Religion, die das Symbol ihrer 
Eroberungen ist, neue Religionsformen, für welche der Islam nichts 
anderes ist, als ein Muster, nach welchem sie sich einrichten, um 
desto kräftiger den Kampf gegen deuselben bestehen zu können. 
Mit dem Propheten Muhammed wollen berberische Propheten den 
Kampf aufnehmen, dem Koran werden Gottesbücher in berberischer 
Sprache entgegengestellt, die rituellen Institutionen und Verord
nungen des Islam werden in eigenthümlicher Weise modificirt; als 
ob damit ein Protest gegen die Göttlichkeit des Islam hätte ein
gelegt werden sollen, wurden die beibehaltenen Institutionen des 
Islam willkürlich modificirt, und wie wir bereits oben angedeutet 
haben, wird manche Freiheit der Berbern, welche die muham
med anische Religion beschränkt, aufrecht erhalten. Aber was hierin 
die Hauptsache bleibt: das Organ dieser neuen Mischreligionen ist 
die einheimische National spräche, nicht mehr die arabische, ir welcher 
Gott sein letztes Wort an die Menschheit offenbart und die Gottes
gelehrten der verschiedensten Zungen ihre feinerdachte Klugheit 
Jahrhunderte lang den bewundernden Massen vordemonstriren. Es 
wurde kräftigen Persönlichkeiten gerade unter den Berbern zu allen 
Zeiten nicht schwer, bedeutenden Anhang zu gewinnen und so hat 
auch in diesen Fällen die nationale Reaction gegen das Araberthum

1) Ich kann jetzt bezüglich der Beschreibung dieser Beschwörungen nur 
auf das sehr lehrreiche Reisehandbuch von Louis Piesse: I t i n é r a i r e  de
l ’A l g é r i e  de  l a  T u n i s i e  e t  de  T a n g e r  (Collection Joanne) Paris 1885 
p. LXXXIV und 319 verweisen.
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und den Islam sich zu imposanten Kundgebungen zu gestalten ver
mocht. Man versteht die Leichtigkeit, mit der es Religionsstiftern 
unter den Stämmen Nordafrikas gelang, Gläubige um sich zu schaaren, 
wenn man erwägt, wie mächtig gerade in diesem Theile der 
orientalischen Welt sich eine Form des Idealismus entfaltete, welchem 
in unserem Jahrhundert Carlyle einen bestimmenden Einfluss auf 
die Erziehung des Menschengeschlechts zuschreibt: der Cultus des 
Genius, welcher hier in Nordafrika sich zur abgöttischen Verehr g 
imponirender Individualiäten, zum Menschencultus erhöht. Wenn 
man im Allgemeinen den Heiligencultus als jene Form des religiösen 
Lebens betrachten darf, in welche sich das durch ein siegreiches 
Glaubenssystem unterdrückte Volksthümliche für die Zukunft zu 
erretten weiss, so lehrt uns der Marabuten-cultus in Nordafrika, wie 
tief die Neigung zur abgöttischen Verehrung leitender Persönlich
keiten in den Seelen der Bewohner dieses Theiles von Afrika wurzelt.

Denn, um dies gleich hier vorwegzunehmen, der in Nordafrika 
bis zum heutigen Tage zu beobachtende Menschencultus, der sich 
bei oberflächlicher Betrachtung der Dinge nur schwer vereinigen 
lässt mit dem durch alle Jahrtausende bewährten freien unab
hängigen Sinne der dortigen Bevölkerung, reicht hoch ins Alterthum 
hinauf. Wir hören aus den Berichten der Kirchenväter Cyprian, 
Lactantius und Tertullianus, dass die Mauretanier ihrer Zeiten den 
Königen göttliche Ehren e r w i e s e n — etwa wie in Afrika noch 
heutigen Tages die Waganda2) — und für die heilige Verehrung 
der Gräber ihrer Helden und Frommen setzen sie heutigen Tages 
eine noch in ein höheres Alterthum zurückreichende Sitte fort. 
Sie schwören — so erzählt Herodot von dem nordafrikanischen 
Volke der Nasamones — bei den Männern, welche sie für die 
gerechtesten und tapfersten halten, indem sie ihre Hände auf ihre 
Gräber legen. Um Zukünftiges zu erfahren, besuchen sie die Gräber 
ihrer Vorfahren, verrichten Gebete und begeben sich zur Ruhe. 
Das Traumgesicht, das ihnen an solcher Stätte erscheint, wird von 
ihnen als Orakel betrachtet3).

Es ist demnach in diesem Theile der muhammedanischenWelt eine 
gewisse historische Disposition für die Festsetzung des übertriebensten 
Heiligencultus gegeben, eines Heiligencultus besonders, der sich hier 
zu wirklichem Menschencultus gesteigert hat. Der abgöttische Cultus 
l e b e n d e r  Menschen, hat sich — wenn wir von einigen Auswüchsen 
des Srtsmus absehen — in keinem Theile der muhammedani sehen 
Menschheit so üppig entfaltet, wie zwischen den Gestaden des 
mittelländischen Meeres und der Sahara, und tief in die Sahara
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1) Die Stellen bei Fournel. L es  B e r b e r s  I p. 49 vgl. Momrasen, R ö 
m i s c h e  G e s c h i c h t e  V p. 622 A. 1.

2) W ilson-Felkin, U g a n d a  u n d  d e r  ä g y p t i s c h e  S u d a n  (Stuttgart 
1883) I p. 105.

3) H e r o d o t  IV c. 172.



hinein; ein Cultus übrigens, der sich nicht nur auf die Person des 
verehrten Heiligen beschränkt, sondern sich auch auf die Personen 
seiner Nachkommen, ohne Rücksicht auf ihre sonstige Würdigkeit 
erstreckt. Diese Erscheinung kann uns auch den Schlüssel für das 
Verständniss jener Thatsache liefern, warum sich die bis dahin den 
Islam schroff zurück weisenden Berberstämme den ‘alidischen Dynastien, 
zuerst dem Gründer der Idrisidendynastie, noch mehr aber dem der 
Fatimidenherrschaft, in grossen Massen anschliessen. Gründeten 
doch diese Dynastien ihre Ansprüche auf etwas mehr als auf das 
politische Regiment, und konnte doch der ‘alidische Chalif dem 
Berber im Lichte eines begnadeten Menschen vorgestellt werden, 
der nicht nur auf weltliche Macht, sondern mehr noch auf ererbte 
Heiligkeit und seinem Geschlecht innewohnende Erhabenheit An
spruch macht. Von dem Masse dieses Menschencultus können wir 
uns einen richtigen Begriff machen, wenn wir die Attribute in Be
tracht ziehen, mit denen Leo Africanus die verehrten Heiligen be
zeichnet. „Nördlich von Fes ist die Ortschaft Teza. An diesem 
Orte machte ich die Bekanntschaft eines alten Mannes, den das 
Volk nicht anders denn g ö t t l i c h e r  E h r e n  theilhaftig werden 
liess. Er erwarb viele Reichthümer an Getreide und Ackerfeld 
und anderen Dingen, die ihm von den Gläubigen zuflossen. Um 
ihn zu sehen machen die Bewohner von Fes gerne die Reise von 
50 Meilen. Auch ich hatte mir eine hohe Meinung von diesem 
Greise gebildet, ehe ich ihn sah. Als ich ihn aber persönlich kennen
lernte, konnte ich nichts finden, was ihn vor anderen Menschen
auszuzeichnen geeignet wäre, es sei denn, dass er durch angebliche 
Wunderwerke das Volk in wunderbarer Weise zum Narren hält“ 1). 
Dies ist nicht die einzige Stelle, wo der gründliche Kenner der
religiösen Verhältnisse seiner Heimath die Verehrung der Heiligen 
bei seinen gewesenen Religionsgenossen mit der göttlichen Verehrung 
gleichstellt2), eine Verehrung übrigens, die diesen Heiligen nicht 
nur von dem gewöhnlichen Volk, sondern auch von den höchst
stehenden Personen zutheil wird; auch Herrscher und Prinzen 
wallfahrten zu den lebenden Heiligen um den Segnungen ihres Ge
betes theilhaft zu werden3). Von der äusseren Stellung solcher 
H a l b g ö t t e r  können wir uns einen Begriff machen, wenn wir 
aus den vielen Daten, die aus der Literatur zu schöpfen sind, wie
der aus Leo Africanus* Beschreibung seiner Heimath eine sehr leb
hafte Schilderung auswählen, die uns so recht zeigt, wie verschieden 
sich das Marabutenwesen des Magrib von dem Derwischthum des

1) D e s c r i p t i o  A f r i c a e  ed. Antwerpen p. 179b.
2) Vgl. noch L eo  A f r i c a n u s  p. 3 4a  quia et doctores atque sacerdotes 

unde legis notitiam accipiunt ceu s e m i d e o s  quosdam venerantur; p. 68b in- 
ducias illas quidam hermita instituit, quom illi c e u  n u m e n q u o d d a m  vene- 
rabuntur.

3) Ib n  C h a l d ü n  I p. o l l  .
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östlichen Islam entwickelt h a t1), ein Moment, dessen weitere Aus
führung wir für diesmal abseits liegen lassen. Nur dies eine soll 
auch bei dieser Gelegenheit hervorgehoben werden, dass im Magrib 
nicht nur Heiligkeit und frommer Lebenswandel die Titel sind für 
den Cultus, der hervorragenden Menschen gewidmet wird. Auch 
äussere Gewalt und politischer Erfolg werden als Anlässe zu ab
göttischer Verehrung anerkannt. Ein Sympton bloss dieser Auf
fassung ist es, dass ein Sklavenhändler, dessen Namen, A.hmed 
al-Balawi, uns die Chronik dieser Zeiten aufbewahrt hat, seine Ver
ehrung für den siegreichen Fatimiden so weit trieb, dass er beim 
Gebet sein Antlitz nach jenem Orte wendete, wo sich ‘Obejdalläh 
damals gerade aufhielt, „Ich bete nicht an, was nicht gesehen 
werden kann“, so motivirt er diesen Menschencultus und unter den 
Kairuwänern verbreitet er die Meinung, dass der Fürst die ge
heimsten Regungen ihrer Seele kenne -). Und als der Gründer der 
Merinidendynastie zur Herrschaft gelangte, da wurde er zum Gegen
stand ähnlicher göttlicher Verehrung in weiteren Kreisen; er war 
kein Marabut, sondern ein politischer Herrscher. Die Kopfbedeckung 
und die Kleidung des Fürsten wurde vom Zenäta-Stamm dazu benützt 
um durch die Berührung derselben bei schweren Geburten Hilfe 
zu erlangen; man trug diese Gegenstände zu gebärenden Frauen, 
damit sie dieselben berühren. Die Ueberreste des Wassers, das er 
zur Waschung vor dem Gebete verwendet hatte 3), wurden an das 
Bett der Kranken gebracht und als Heilmittel benützt; eben solche 
Heilkraft schrieb man dem Gürtel dieses Fürsten zu4). Später im 
X. Jhd. d. H. gelang es einem Häuptling Namens ‘Omar Sajjäf um 
Kulej‘at al-muridin eine grosse Zahl von Anhängern um sich zu 
scharen, welche ihn — dies sind Leo Africanus* Worte — wie 
e inen H a l b g o t t  verehrten. Nach dem Tode des zum Tyrannen 
gewordenen Heiligen bemächtigte sich der Enkel desselben der 
Herrschaft; er liess seinen Grossvater in der Kulej‘a beisetzen „eum- 
que ceu Deum quendam a suis adorari patitur“ 5).

Diese Anschauungsweise der inagribinischen Muhammedaner im 
Allgemeinen einerseits und die specielle Besonderheit des Marabuten- 
cultus im Magrib andererseits äussert sich namentlich in zwei Er
scheinungen, die wir im östlichen Islam vergebens suchen. Erstlich

1) D e s c r i p t i o  Afr.  p. 197 b.
2) B aj an  I p. 11* .
3) Ein Aberglaube, den man in früher Zeit an die Reste des Reinigungs- 

wassers des Propheten, ja  sogar an ganz andere Dingo, die von ihm übrig 
blieben, knüpfte. Ich setze einige Stellen her: A l - B u c h a r i  Surüt nr. 15 
( =  I b n  H i s ä m  p. v f f )  W u d ü ’ nr. 40 M a r d ä  nr. 5 D a ' a w & t  nr. 33 Ibn 

Hagar, I s a b a  IV p. f v f . W ä k i d i - W e l l h a u s e n  p. 39. 63. 155.
4) K a r $ ä s  p. U 1. 111.
5) L eo  A f r i c a n u s ,  Descr. Afr. p. 47a.
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finden wir in der magribinischen Literatur, was dem sunnitischen 
Muhammedaner des Ostens, meines Wissens fremd is tJ), hinter dem 
Namen von Fürsten und Herrschern das Epitheton „ a l - mu k a d d a s “ 
=  der Geheiligte und ähnliche Bezeichnungen, die mit muhamme- 
danischem Auge betrachtet2) , nur die Folge erhöhter Verehrung 
sein können, die in jenen Gegenden menschlichen Herrschern gezollt 
wird. Der almohadische Herrscher Abu Muhammed ‘Abd al- 
Wähid wird von dem Schöngeist Ibn Sa'id al-Ausi mit den Worten 
„sacrata majestas“ (al-hadrat al-kudsijja) angeredet3); und der 
andalusische Dichter Al-Rusafi (gleichfalls in der almohadischen Zeit) 
wendet das Wort takdis sogar mit Bezug auf den Vezir Muham
med b. ‘Abd al-Malik an4). Al-mukaddas wird bei Ibn al-Chatib, 
dem Geschichtsschreiber der Hafsiden-Dynastie, der Erwähnung des 
Namens von Abu Hafs, dem Gründer dieses Fürstenhauses, hinzu
gefügt5) und dasselbe Wort ist ein ständiges Epitheton, das den 
Königen aus der Nasriden-Dynastie in Granada beigegeben wirdfi) 
— wir finden es auch auf der durch Flügel bekannt gemachten 
arabischen Spital-Inschrift7) — und Ibn Batüta nennt den Solm 
des gleichzeitigen Fürsten von Marokko, der sich durch seine Tapfer
keit in den Kriegen gegen die Christen auszeichnet „unsern heiligen 
Imam Abu Sa‘id, den Sohn unseres Herrn, des Fürsten der Gläu
bigen“ 8). Dies ist specifisch magribinisch und die Beispiele, die

1) Nur selten wird man auf Menschen bezogen finden, es sei
denn irgend einmal bei einem fanatischen Schi‘iten mit Bezug auf die heilig 
gehaltene Person eines Imfim’s; zu diesen Seltenheiten gehört z. B. die Stelle 
A g â n î  XIX p. öa , 2 v. u. wo ein fanatischer Verehrer des mu‘tazilitischen 
Grossinquisitors Ahmed b. Abî Duwäd (st. 240) etwas ähnliches von ihm (nach 
seinem Tode) sagt.

2) Wie unnatürlich es vom muhammed. Standpunkte ist, von Menschen 
solche Epitheta zu gebrauchen, ersieht man aus den muhammedanischen Defini
tionen derselben und ihrer etymologischen Verwandten; vgl. Krehl, B e i t r ä g e  
z u r  m u h a m m e d a n i s c h e n  D o g m a t i k  I. (Sitzungsber. der K. S. Ges d. 
VVW. phil. hist. Cl. Bd. XXXVII (1885V p. 215 ff.).

3) A l - M a k k a r î  I p. v.P, 9 vgl. i bid .  1. 17.
4) i b id .  p. V f ,  11.
5) Journal asiat 1849 I p. 192, 5. Cherbonneau übersetzt dies: „Abou

Hafs le Saint“ (ibid. p. 201).
6) Longpèrier, E p i t a p h e  d ’un  r oi  du G r e n a d e  (.Journ. des Savants,

avril 1881, p. 199. 200) vgl. II. Derenbourgs Q u a t r e  l e t t r e s  m i s s i v e s
é c r i t e s  d a n s  l e s  a n n é e s  1470— 1475 etc. in Mélanges orientaux [. (Paris
1883) p. 9 , 11, 14, 16 am Anfang der betreffenden Briefe. Noch auf dem 
Epitaph des Boabdil in Tlemsen wird dessen Vater, der vorletzte Nasridenlurst

mit dem Titel bezeichnet. Brosselard, M é m o i r e  é p i  g r a p h i q u e
e t  h i s t o r i q u e  etc. Journ. asiat. 1876 I p. 175, 15.

7) ZDMG.  XIV p. 355 1. 12.
8) V o y a g e s  I p. i f



wir auf andalusischem Gebiete sahen, weisen auch in diesem Punkte 
auf die Gleichartigkeit der religiösen Anschauungsweise in den 
Landen diesseits und jenseits der Meerenge hin. — Es muss noch 
hinzugefügt werden, dass vor fünfundfünfzig Jahren Hamaker den

«V - >
eben besprochenen Titel . bei Gelegenheit eines Beispieles
seiner Anwendung auf den ‘Abbädidenfürsten Al-Mu‘tamid, mit der
Formel kJUi in Verbindung brachte x). Wir glauben,
dass diese Combination nicht richtig ist, denn erstlich wird, wie 
wir aus den angeführten Beispielen sehen konnten jener Titel auch 
auf lebende Fürsten angewendet, während die damit durch H. in 
Beziehung gebrachte Formel bei Erwähnung von verstorbenen Per
sonen gebraucht wird; dann stände der Erklärung H/s auch das 
grammatische Bedenken entgegen, dass der fragliche Titel im Sinne

i > *4 ,  y i  *
dieser Erklärung so lauten müsste: ¡j»Jüijf oder ^JüuJî,
während es ohne dieses bestimmende Subject schlechtweg auf eine 
bestimmte Person bezogen werden muss.

Die zweite Erscheinung, die wir im Auge haben, ist die, dass 
es in Nordafrika Kabylen giebt, die mit Vernachlässigung ihrer 
ursprünglichen Bezeichnung, einen Stammnamen annehmen, der sie 
zu einem Marabut anscheinend in genealogische Beziehung setzt. 
Jeder kennt die Aulâd Sîdi Sejch. Das Vorkommen dieser Er
scheinung hat sich bis in relativ moderne Zeiten hinein erneut. 
Die Banu Manâsîr zwischen Sersel und Miljana setzt dieser Name 
in Beziehung zu Mansür, einem Localheiligen aus dem XVI. Jhd., 
der Name der Machâlîf (zwischen Gelfa und Lagwat) bezieht sich 
auf einen Sîdî Machlûf, dasselbe gilt von den Duwawide in der 
Provinz Constantine mit Beziehung auf einen Sîdî Dâ’ûd 2).

Dieser norfiafrikanische Marabutencultus ist die muhamme- 
danische Fprm der uralten Neigung der Berbern zur Anerkennung 
von Zauberern und der Zauberei3) und dieser Uebergang ist um 
so leichter gewesen, als im nordafrikanischen Derwischthum — wie 
wir dies noch im Orden der éâdilijja sehen, welcher in Nordafrika 
seine Heimath hat — „die magribinischen Künste der Beschwörung 
und die Alchymie eifrige Pfleger fanden. Jene Vorliebe für magische 
Beschwörungsformeln, welche in Mauretanien mehr als anderwärts 
herrschte und herrscht, ist nicht zufällig von delh einen oder anderen

1) Anmerkung zu Heinrich E. Weyers’: S p e c i m e n  c r i t i c u m  e x 
h i b o n s  l oc os  I b n  K h a c a n i s  d e  I b n  Z e i d o u n o  (Lugd. Batav. 1831) 
Anm. 198 p. 131.

2) René Basset, N o t e s  d e  l e x i c o g r a p h i e  b e r b è r e  (Journal asiat. 
1884 II p. 522), vgl. auch N ö l d e k e ,  ZDMG. XL p. 159 Anm.

3) Vgl. über weissagende Frauen unter den Berbern Procopius D e b e l l o  
v and .  II c. 8.
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Mitgliede des éâdilî-Ordens gepflegt worden, sondern der Stifter 
ging hierin selbst mit seinem massgebenden Beispiel voran“ 1). 
Als der Chalif ‘Abd al-malik einmal am Knie Schmerzen empfand, 
da konnte ihn nur der Sänger Badîh mittels eines Zaubers heilen, 
den er von seiner Mutter, die eine Sklavin berberischen Ursprunges 
war, erlernt hatte. Und es ist nicht nebensächlich, dass in dem 
Berichte ausdrücklich erwähnt wird, dass*der berberischen Zauber
formel des Badîh die muhammedanische Einleitung solcher Formeln 
(nämlich das Bismillah) fehlte2) ; es war eben eine berberische, 
wahrscheinlich heidnische Zauberformel. Magrib gilt bis in die 
neueste Zeit als die Hochschule kabbalistischer Kunst. Noch im 
VI. Jhd.3) errichtet der Zîride Jahjâ b. Tamîm ein eigenes In
stitut für Alchymie und noch später, zur Zeit des Verfalls der 
Almohadenherrschaft trat im Gomärastamm — auch sonst wegen 
der Menge seiner Pseudopropheten berühmt4) — der Zauberer 
Abu-1-Tawâgin auf, dem es gelang, unter dem gemeinen Volk sich 
einen Anhang zu bilden und einige Zeit, bis man hinter seine 
Schliche kam, eine gewisse Macht auszuüben5). In der That finden 
wir im magribinischen Islam die muhammedanische Kabbalistik 
reichlich vertreten durch Autoritäten für das ‘ilm asrâr al-hurûf 6), für 
die Wissenschaft der aufak oder ‘ilm al-gadwal (Zauberquadrate), 
für das ‘ilm al-ramal und ‘ilm al-zajirga. Die Kreise, in welchen 
die Beschäftigung mit diesen Kenntnissen betrieben wird, betrachten 
dieselben als eine auf Ueberlieferung gegründete Geheimwissenschaft, 
mit der sich niemand beschäftigen dürfe, der hierzu nicht durch 
seinen Lehrer mittels igaza autorisirt ist; sie drohen mit Wahn
sinn jedem, der sich unterfinge, diese Wissenschaften ohne solche 
Autorisation zu betreiben 7). Leute aus allen Welttheilen, die Ver
langen trugen, sich in solche Künste einzuweihen, haben das Magrib 
als die Hochschule derselben aufgesucht. Der Verfasser eines kabba
listischen Werkes in türkischer Sprache, das ich in einer Hand
schrift des ungarischen Nationalmuseums kennen gelernt habe, er
zählt in seiner Einleitung, dass er seine geheime Wissenschaft während 
eines vierzigjährigen Aufenthaltes in jenem Welttheil von einem

1) Haneberg, ‘A li A b u l  h a s  an S c h a d e l i ,  ZDMG. VII p. 25.
2) A g à n î  XIV p. II.
3) B a j â n  I p. .
4) I b n  C h a l d û n  I p. fvl .
5) i b i d .  p. H f .

6) K e s k ü l  ed. Bûlâk p. F t f

Q •
7) V o y a g e  d ’E l - ‘A j â s î  trad, par Berbrugger p. 78.
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Öejch im Magrib erlernt habe A) ; und vor kaum hundert Jahren 
berichtet uns der Reisende Zejn al-‘Abidin,' dass er direct nach 
Tunis reiste um dort Alchymie und andere geheime Wissenschaften 
zu erlernen, deren höchsten Schulen von ihm selbst später in Kor- 
dofan aufgesucht wurden2). Man erinnert sich auch daran, wie 
sehr häufig in den Erzählungen von Tausend und einer Nacht ber- 
berische Zauberer Vorkommen 3). Wenn man über die Stellung dieser 
geheimen Kenntnisse im Magrib ein richtiges Urtheil haben will, 
so darf man nicht vergessen, mit in Betracht zu ziehen, dass 
selbst ein so heller Kopf wie Ibn Chaldün nicht verschmäht, 
dem sihr einige Bedeutung zuzumuthen. Ibn Chaldün war freilich 
Magribiner.

Der magribinische Zauberer war nicht gewöhnlicher magischer 
Virtuos; er war Priester und Prophet, ein religiöser Nimbus scheint 
ihn umgeben zu haben. War es doch eine Kähina, die vom Auräs- 
gebirge aus den verzweifelten Berbemaufstand gegen den herein
brechenden Islam leitete. Wie später das Marabutenthum, welches 
nach dem endlichen Siege des Islam das Erbe des Zauberthums 
übernahm, war die Gabe der Zauberei gewissen Stämmen4) vor
wiegend eigentümlich und innerhalb derselben erblich. Ganz be
sonders gilt dies vom Stamme der Zanäta 5) , namentlich von 
jenem Clan dieses Stammes aus welchem der „Kähin der Zanäta“, 
Müsä b. Sälih hervorging, dessen Berühmtheit Jahrhunderte 
überdauerte. Wir können ihn den Nostradamus des Berbervolks 
nennen. Es werden von ihm Prophezeiungen in berberischen Knittel
versen überliefert ^  x'SlJS
in welchen für die spätesten Zeiten Weissagungen verkündet wer
den6). Von den Zanäta-berbern zwischen Tlemsen und Tähart,

1) H d s c h r .  de s  ung. N a t i o n a l m u s e u m s  Nr. XXXVIII (meine Be
schreibung dieser Sammlung, Budapest 1880 p. 32) i

2) D as B u c h  des  S u d a n ,  o d e r  R e i s e n  d e s  S c h e i c h  Z a i n  al  
A b i d i n  in  N i g r i t i e n .  Aus dem Türkischen übersetzt von G. Rosen (Leipzig 
1847) p. 3 f.

3) Vgl. über diese Dinge auch E m i l  M a s q u e r a y  in seinen Noten zu 
Chronique d’Abou Zakaria p. 186.

4) auch Gegenden; südlich vom Auräsgebirge, etwas nördlich vom Grab
mal des ‘Okba b. Näfi‘ (bei Biskra) an der Stelle dos Thabudeos der Römer
sind die Ruinen des Ortes T a h ü d a ,  welches noch zur Zeit Al-Bekris eine
blühende Stadt war und als bezeichnet wurde.

5) B a j ä n  I p. ^

6) I b n  C h a l d ü n  II p. v l .



übrigens in alten Zeiten gefürchtete Wegelagerer, wird die Kunst 
gerühmt, aus Schulterblättern weissagen zu können l) ; aus diesem 
Stamme ging auch Abu ‘Abdallah al-Zanäti hervor, welcher mehrere
Schriften über ‘ilm al-ramal verfasste2). Auf das
kommen wir am Schluss dieser Abhandlung zu sprechen.

Der Einfluss nun, den auf die Berbern unter ihnen auftauchende 
mächtige Individualitäten noch mehr als in anderen Gebieten des 
muhammedanischen Reiches übten, die Devotion, welche sich solche 
hervorragende Gestalten erringen konnten, erklärt uns die Leichtig
keit, mit der einerseits aufrührerische Demagogen, welche der Masse 
imponirten, für ihre Empörung die grössten Schaaren um sich 
sammeln konnten, begabte Männer kurzlebige Reiche gründeten, 
welche von der Begeisterung grösser Massen getragen wurden um 
bald wieder durch die Begeisterung für andere herrschende Gestalten 
gestürzt zu werden, andererseits Propheten und Sektenstifter in der 
kürzesten Zeit über einen zahlreichen Anhang von getreuen Gläubigen 
verfügen konnten. Bei dieser letztem Erscheinung wollen wir 
einige Augenblicke verweilen, weil sie dazu diente, Bewegungen zu 
erregen, welche zu einer Zeit, da man der Unterwerfung unter den 
Islam nicht mehr gut aus dem Wege gehen konnte, die Reaction 
gegen den officiellen Islam durch eine Nationalisirung, durch spe- 
cifisch berberische Gestaltung der siegreichen Religion zu Tage 
treten Hessen. Sie errangen b e r b e r i s c h  geschriebenen Gottes
büchern Glauben und Autorität, Büchern ganz anderer Art und 
Tendenz, als es jene frivolen Korannachahmungen sind, die von Zeit 
zu Zeit im östlichen Islam auftauchten. In diesen Bewegungen 
kam denn die berberische Reaction gegen den Islam mit seinem 
Panarabismus in der zweiten Epoche des harten Kampfes des be
siegten Volksthums gegen die Invasion eines fremden Volks, einer 
fremden Sprache und eines fremden Ideenkreises zum Ausdruck. 
Besonders sind es zwei Bewegungen, die Beachtung verdienen. Wir 
wollen ihrer hier nur aus dem oben erwähnten Gesichtspunkte 
kurz erwähnen. Die eine ist die Entstehung der Baragwäta- 
sekte3) , der wir von dem ersten Viertel des II. Jhd.’s bis zum 
Regierungsantritt der Almorawiden als existirend begegnen. Ihre 
Grundsätze klingen wie eine absichtliche Veränderung des muham
medanischen Gesetzes von dem sie ausgehen4); will ja ihr Prophet
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1)  I d r i s i  ed. Leiden p. a /s =  J a u b e r t  I p. 234.
2) Vgl. die Nachweise S t e i n s c h n e  i d e r ’s in der ZDMG. XXV p. 411.
3) Vgl.Dozy, E s s a i  s u r  l ’h i s t o i r e  de l ’I s l a m i s m e  p. 348ff. Kremer, 

G e s c h i c h t e  d e r  h e r r s c h e n d e n  I d e e n  d e s  I s l a m s  p. 200.
4) Das Bekenntniss der B. scheint (wenigstens in der spätem Zeit, in 

welcher sie die Annäherung an den officiellen Islam suchten) die Geltung des 
Koran nicht ausgeschlossen zu haben. Ibn Haukal der im IV. Jhd. mit An
hängern dieser Sekte verkehrte, berichtet, dass es unter ihnen Koranleser gebe,

4 *



im Koran (LXYI v. 4) vorherverheissen sein. Man fastet, betet, 
wäscht sich auch in dieser Religion ; man anerkennt verbotene 
Speisen und andere rituelle Beschränkungen; aber die Umstände 
der rituellen Uebungen sind andere als im Islam, man betet und 
fastet zu anderen Tages- und Jahreszeiten, der Waschung sind 
andere Gliedmassen unterworfen, und der Enthaltsamkeit andere 
Gattungen von Speise und Trank unterworfen als im Islam. Als 
verbotene Speise z. B. galt der Kopf eines jeden Thieres; Hühner
zu essen galt als verwerflich (»$yCo), wenn auch nicht als absolut
verboten; hingegen durfte der Hahn, da er als Gebetsrufer galt, 
nicht getödtet noch genossen werden; durch die Befreiung eines 
Sklaven konnte aber die Uebertretung dieses Verbotes gesühnt wer
den. Die Unterscheidung ritueller Reinheit und Unreinheit wurde 
verworfen ; an Stelle der rituellen Reinigung wurde das Reinwaschen 
nach Verübung einer verbotenen That eingeführt. Diebstahl wurde 
mit dem Tode bestraft. Wir können nicht bestimmen, wie viel in 
diesen gesetzlichen Bestimmungen der Nachklang altberberischer 
Ueberlieferungen war, und ob überhaupt einige ihrer Momente 
der Rückwirkung dieser Traditionen und Gewohnheiten ihre Rich
tung verdanken x). Manche Uebereinstimmung mit den Vorschriften 
der bald zu erwähnenden Religion des Hâmîm würde uns veranlassen 
können, diese Frage zu bejahen2). Mit einiger Wahrscheinlichkeit 
lässt sich diese Voraussetzung auf die eherechtlichen Bestimmungen 
der Baragwata anwenden, welche von dem muhammedanischen Ehe
gesetz insofern abweichen, als sie unbeschränkte Polygamie zulassen, 
die Ehescheidung und Wiederverehelichung des Mannes gar keiner 
Beschränkung unterwerfen, so dass man eine Ehe auflösen und die 
Geschiedene wiederheirathen konnte „auch tausendmal an einem 
Tage“3) , hingegen die Ehe mit der Cousine von väterlicher Seite

oLo) als verbotenen Verwandtschaftsgrad betrachteten. Es

welche viele Suren auswendig wissen, ihr Bestreben ging dahin, den Koran 
im Sinne ihrer neuen heil. Schrift zu interpretiren I. H. p. öv , 12.

1) Ueber verbotene Speisen bei den Libyern giebt S e x t u s  E m p i r i c u s  
Pyrrhon. Hypot. III c. 24 (ed. Antwerp. p. 532) Andeutungen, welche wir in 
obigen Einzelheiten nicht wieder finden.

2) Vermuthungsweise möchte ich die Behauptung wagen, dass die Todes
strafe , die auf Diebstahl gesetzt w urde, in älteren Berbersitten ihren Grund 
hatte. Auch die heutigen Kabylen wenden die durch das muhammedanische 
Gesetz bestimmte körperliche Verstümmelung des Diebes nicht an, und setzen 
auf einige Arten des Diebstahls die Todesstrafe. Hanoteau et Letourneaux, 
L a  K a b y l i e  et  les  c o u t u m e s  K a b y l e s  III p. 129 („Ils réprouvent ces 
mutilations, qui forment un des traits repoussants de la législation musul
mane“) p. 236 und andere Stellen des Kapitels. Bei den Ibàditen (Banû Mzàb) 
hingegen wird die koranische Vorschrift vom Abschneiden der Hand streng 
eingehalten, vgl. M a s q u e r a y  1. c. p. 35 Anm. 2.

3) Vgl. ob  on p. 41 Anm. 2.
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lässt sich nicht denken, dass namentlich die letzterwähnte Be
stimmung, welche tief ins Familienleben eingreift, durchzuführen 
gewesen wäre, wenn sie nicht in den Antecedentien der betreffenden 
Stämme einen Anhaltspunkt gehabt hätten.

Bestimmter aber giebt sich das national-berberische Moment in 
dieser merkwürdigen Sekte in einem aus 8 6  Kapiteln bestehenden 
neuen Offenbarungsbuch des Propheten kund, einem neuen Koran, 
den die Anhänger der Sekte als von Gott geoffenbart betrachteten 
und in ihren Gotteshäusern lesen mussten; noch mehr aber in 
einem sonst vielleicht geringfügig scheinenden Detail, welches uns 
beweist, dass die B. an die Traditionen der alten berberischen 
Religion anknüpften, deren Reaction gegen den arabischen Islam 
sie eben vergegenwärtigten. Aus den Quellen unserer Kenntniss 
dieser Sekte erfahren wir nämlich, dass ihre Anhänger in gewissen
religiösen Formeln statt ¿JlJ! den Namen yäJ 'b  (dieses Wort kömmt
in den verschiedenen Handschriften mit verschiedenen graphischen 
Modificationen vor, deren Möglichkeit das arabische Buchstaben
gerippe bietet) gebrauchen, so z. B. sagen sie in ihrem Gebete
25 mal die Formel: ist gross =  *JJI, ferner:

Jül 1). Man hat versucht, in diesem
sonderbaren JbSlj Jacchus (die Schreibung Lj voraussetzend)
und Bacchus zu erkennen 2). Ich glaube aber, dass in diesem Worte 
die Existenz des alten berberischen Gottesnamens BACAX (ent
sprechend der gewöhnlichen Umlautungserscheinung x =  ,jä) für 
die Zeit der muhammedanischen Herrschaft in Nordafrika bezeugt 
ist, jenes Namens, an den sich in den römischen Inschriften in 
Nordafrika soviele andächtige Widmungen knüpfen, jenes Bacax 
a u g u s t u s ,  der eine so hervorragende Rolle im mauretanischen 
Pantheon gespielt hat, dass man sicher sein konnte, verstanden zu 
werden, wenn man an den Kopf einer Votivinschrift bloss den 
ersten Buchstaben seines Namens meisselte:

B . A . S 3)
Dieser berberische Hauptgott Bacax  lebte in dem baragwä- 

tischen wieder auf, um dem muhammedanischen Allah4)

1) Z. B. B a j ä n  I .
2) Dozy, E s s a i  etc. p. 348, vgl. De Slane, U e b e r s e t z u n g  d e r  B e r -  

b e r n g e s c h i c h t e  de s  I b n  C h a l d ü n  IV p. 531.
3) C o r p u s  I n s c r i p  t i o n u m  l a t i n a r u m  VIII nr. 5506— 14. [Dieselbe 

Combination ist, seitdem obiges niedergeschrieben war, auch von P a u l  Mo n -  
c e a u x  in Revue archeol. 1886 aöut p. 76 aufgestellt worden.]

4) Als Appellativname für ,.Gott“ bei den Berbern wird 

erwähnt bei I b n  a l - F a k i h  ed. de Goeje p. v a  , 12.
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Widerstand zu leisten. Das B.-thum war auch in diesem Punkte, 
und in ihm in erster Reihe ein berberisches Reagiren gegen den 
Islam. Und die Berbern verspürten wenig Lust, den muhamme- 
danischen Angriffen gegen dies freie berberische Gemeinwesen an der 
Westküste Marokko's, das die herrschenden Gewalten in stetem 
Belagerungszustand erhielten, behilflich zu sein. Von einem zeit
genössischen Zeugen wird uns ausdrücklich berichtet, dass die Berbern 
gar kein Yerständniss zeigten für jenen Aufruf, der im Jahre 340 
einen Glaubenskrieg gegen die B. anfachen sollte l). Diese Bedrängniss 
scheint sie jedoch veranlasst zu haben, an den Versuch eines Bünd
nisses mit dem Fürsten von Andalusien zu denken, dessen Herr
schaft durch Expansionsgelüste der magribinischen Häuptlinge be
droht war. Der Abordnung einer baragwätischen Mission an den 
Hof des Chalifen Häkim al-mustansir billähi i. J. 352 unter Führung 
des Sälih Zamür, der dem andalusischen Fürsten eine Darstellung 
der Geschichte und der Religion seines Volkes vortrug, welche 
durch einen Dolmetsch ins Arabische übersetzt wurde 2), verdanken 
die arabischen Geschichtsquellen (zuvörderst Al-Bekri, und nach ihm 
die secundären Quellen) ihre Kenntniss von der B. Sekte. Aber 
diese Annäherung an den Islam schützte sie nicht vor dem drohen
den Untergange. Den Todesstoss erhielten sie von dem Gründer 
der Almorawidendynastie; seither hat man nie mehr von ihnen als 
religiöser Sekte gehört. Aber noch unter ‘Abd al-mu’min, dem Al- 
mohadenfürsten versuchen sie, freilich vergeblich, dieser Herrschaft 
schädlich zu werden. Dies war wohl der allerletzte Versuch dieses 
zähen Stammes, sich zur Geltung zu bringen.

Kürzere Lebensdauer war einer erst im IV. Jhd. 3) entstandenen 
berberischen Sekte beschieden, die aus dem durch seine Zauberer und 
Zaubererinnen berühmten Stamm der Gomära hervorging. Ihr Stifter
Hämim „der Impostor“ dem eine ganz bedeutende Masse
seiner Volksgenossen folgte, begründete eine der Barg, ähnliche mu- 
hammedanisch-berberische Mischreligion, in welcher der nun nicht 
mehr zu beseitigende Islam in willkürlich veränderter Gestalt der 
Aufgabe angepasst wurde, das Organ und der Ausdruck der natio
nalen Reaction des Berberthums gegen den Panarabismus des ortho
doxen Islam zu werden. Auch hier werden die muhammedanischen 
Riten und Gebete beibehalten, aber ihre zeitlichen und quantitativen 
Masse abgeändert4) ; manches freilich wird beseitigt: die Waschungen
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1) I b n  H a u k a l  p. ö v , 18.
2) B a j ä n  I p. t t f .
3) K a r t ä s  Ibn Chaldün lässt den Hämin 313 auftreten und 325

getödtet werden. Schreibfehler ist es wohl, wenn Bajän I Iöa das Todesjahr 
auf 315 gesetzt wird.

4) Vgl. K r o m e r ,  Ge sc h.  d. h e r r s c h e n d e n  I d e e n  des  I s l a m s  
p. 383, wo die Details näher dargestellt werden.



vor dem Gebet, die rituelle Reinigung und die Wallfahrt nach 
Mekka. Dieses mit Arabien verknüpfte Moment hatte in der 
n a t i o n a l e n  Religion nichts zu suchen *). Ein Koran in berbe- 
rischer Sprache — also eine nationale heilige Schrift — war das 
geschriebene Symbol dieser Sekte. Wie in der Baragwäta-sekte, so 
waren auch hier die Momente persönlicher Verehrung von grossem 
Einfluss. Der Stifter jener Sekte soll befohlen haben, die Gläubigen 
müssen den Speichel ihrer Heiligen lecken — man hat wohl hier 
thatsächliche Zustände als den Willen des Stifters erklärt — wenn 
sie in ihren Unternehmungen von Segen begleitet sein wollen; er 
selbst spuckt ihnen in die Faust, und wenn sie einen Schwerkranken 
heilen wollen, so tragen sie dies Heilmittel zu ihm. Hämim
forderte grosse Verehrung für seine Tante2), die angesehenste
Zauberin seines an Adepten der geheimen Kunst reichen Stammes,
der Glaube an sie war im Glaubensbekenntniss neben dem an den 
Stifter selbst und dem an seinen Vater Abu Chalaf3) besonders 
betont.

Die Sekte des Hämim überdauerte ihren Stifter nicht. Nur
ein schwacher Widerschein der* durch Hämim angefachten Be
geisterung strahlt noch nach seinem Tode in der Wirksamkeit 
seines Sohnes ‘Isä. Auch die Bewegung, an deren Spitze wir etwas 
später den Propheten ‘Äsim b. Gamil al-Izdagümi finden, konnte 
den immer mehr um sich greifenden Islam nicht aufhalten4). Bald 
begegnen wir demselben Gomärastamm in jener berberischen Gruppe, 
welche sich als treue Stütze der almohadischen Macht einfand. 
Sobald der Islam von nationalen Elementen getragen wurde, trat 
das Berberthum in ein anderes Verhältniss zu demselben.
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1) Ob bei den Barag. die W allfahrt nach Mekka beibehalten wurde, ist
zweifelhaft. In dem Berichte des Zamür wird erwähnt, dass Jünus, Urenkel 
des Tarif, der vierte Emir der B. der erste seines Hauses war, der vor seinem 
Regierungsantritt das ha§£ unternahm (Bajän I p. PPM) . W ir haben aber alle 
Ursache anzunehmen, dass diese Anschauung jener Zeit ihren Ursprung ver
dankt, da die verfallende B.-sekte sich dem officiellen Islam anzunähern ver
sucht. Ueberhaupt scheint der Bericht des Zamür die Tendenz des Nachweises 
zu verfolgen, wie wenig seine Sekte vom Islam entfernt sei und wie es Tra
dition im Fürstenhause der Baragwäta sei, den Fürsten von Andalusien freund
lich zu sein. Sälih trägt diese Freundschaft seinem Sohn Iljäs auf. Von einigen

Fürsten wird besonders erwähnt: '
2) Ihr Name ist in den Texten corrumpirt. Kart, hat Tälia, die Hdschrr.

des lbn Chald. bieten Varianten, die auf das Gerippe zurückgehen.

3) Bajän I p. Ha nennt den Vater: q /9.

4) Im Jahre 625 finden wir unter den Gomära den Zauberer und falschen 
Propheten Abu-l-Tawägin Al-Katämi erstehen, der es wieder mit einer neuen 
Religion versuchte; der Spuk dauerte aber nur ganz kurze Zeit.
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m .

Zwei Momente sind es besonders, die He n r i  F o u r n e l  in 
seiner Darstellung der Geschichte der arabischen Invasion in Nord
afrika hat hervortreten lassen, Momente die den richtigen Gesichts
punkt bieten für die Betrachtung dieses wichtigen Theiles der 
Geschichte des Islam. Das erste Moment ist der Nachweis der 
Erfolglosigkeit der arabischen Eroberungsbestrebungen in Nordafrika 
und des aus dem berberischen Volksinstincte heraus sich immer 
und immer erneuernden Widerstandes gegen das östliche Chalifat; 
das zweite ist die Thatsache, dass eine tiefer greifende Verbreitung 
des Islam unter den berberischen Völkern erst mit dem Augen
blicke möglich wurde, da der fatimidische Herrscher mit seinem Vor
dringen nach Aegypten die Regierung Magribs einer einheimischen 
Familie von Statthaltern, den Ziriden aus dem Stamm der Sanhäga 
überliess. Jetzt war zu allererst den Berbern eine wohl muham- 
medanische, aber dennoch nationale Regierung gegeben; ihr wurde 
es leichter, dem Islam, den sie repräsentirte, in jenen Kreisen An
erkennung zu verschaffen, welche .sich dieser fremden Religion bisher 
mit aller Kraft widersetzt hatten1). Es wechselt von nun eine 
Reihe von einheimischen Dynastien, getragen jedesmal von der 
Begeisterung je einer Gruppe von Berberstämmen. Es kommen 
die Almorawiden, hervorgegangen aus dem Lamtünastamm, es folgen 
die Almohaden, geführt von masmüdischen Herrschern, die Meriniden 
entsprossen den Zanäta, die Hafsiden den Hentäta, auch die Banü 
Zajän, auch ‘Abd al-Wäd genannt, gehören den Zanäta an.

Immer noch genug langsam und oberflächlich, aber rascher 
und von weniger Hemmnissen gestört als bisher sehen wir von nun 
ab, den Islam in immer weitere Berberkreise dringen und dauernd 
einwurzeln. Besonders die Almorawiden und Almohaden erfreuten 
sich auf diesem Gebiet bleibender Erfolge. Zu den Almohaden 
werden wir uns nun wenden.

Zu allen Zeiten hat im Islam die Pflicht der „Ver ände r ung  
der  zu mi s s b i l l i g e n d e n  D i n g e “ als individuelle Pflicht 
jedes Muhammedaners gegolten. Sie folgt aus dem koranischen 
Befehle: „Ihr seid die beste Gemeinde, welche für die Menschen 
hervorgebracht ward, ihr befehlet das als gut Anerkannte, und 
verhindert das Gemissbilligte“2) und aus vielen Traditionssätzen, 
welche sich an diese göttliche Erklärung knüpfen3) ; namentlich 
aber aus folgendem auf Muhammed zurückgeführten Ausspruch: 
„Wer von Euch etwas zu Missbilligendes sieht, der möge dies mit 
seiner Hand verändern, ist er dies zu thun nicht im Stande, so

1) L es  B e r b è r e s .  E t u d e s  s u r  l a  c o n q ê t e  de  l ’A f r i q u e  p a r  l e s  
A ra b e s .  Man vgl. besonders I p. 414. II 358 und den Schluss des Werkes.

2) Sure III v. 106.
3) Vgl. ZDMG.  XXXV p. 775.
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thue er es mit seiner Zunge, ist er auch dies nicht im Stande, so 
thue er es mit seinem Herzen; denn dies ist das Minimum der 
Religion“*).

Die „Veränderung der zu missbilligenden Dinge“ war denn auch 
immer ein bequemer Vorwand für Abenteurer jeder Art um die 
bestehende Regierung zu stürzen2) ; ein vieldeutiges Motto, das 
zum Aushängeschild von socialen und politischen Revolutionen be
nützt werden konnte. Abu Jezid b. Machlad hatte damit seinen 
Kampf gegen die Fatimiden in Nordafrika eröffnet. Muhammed b. 
‘Abdallah ibn Tümart, der theologische Eiferer aus dem Masmüda- 
stamm begann seine Agitation gegen die herrschende Dynastie der 
Almorawiden, zu welcher er die Inspiration aus seiner Studienreise 
im Osten mit nach Hause brachte, gleichfalls mit der Rolle eines
jXJL4.iI eine Agitation, zu welcher die prak
tisch-religiösen Zustände an den Sitzen des Almorawidenreiches 
manche Gelegenheit boten. Der Wein wurde öffentlich auf den 
Märkten verkauft, und Schweine wurden ganz ruhig in den von 
Muhammedanern bewohnten Theilen geduldet; auch gegen die Ad
ministration war so manches einzuwenden 3). Diese anfänglich mit 
der Kritik der öffentlichen Verhältnisse beginnende Agitation ist 
es, welche in ihrem weitern Verlaufe zum Sturz der Almorawiden- 
dynastie führte und in der Begründung des Almohadenreiches, 
geführt von der Dynastie des ‘Abd al-mü’min, der selber ein 
schlichter Theologe war, gipfelte. Und es war um so leichter den 
Masmüdastamm unter welchem Vorwand immer, gegen die Almora- 
widenherrschaft zu fanatisiren, als — wie wir aus Ibn Chaldüns 
Darstellung der Geschichte jenes Stammes wissen — derselbe von 
Anfang an gegen die Lamtüna, aus welchen die Almorawiden hervor
gingen , verstockten Widerstand entfaltete, einen Widerstand, den 
zu brechen, der Almorawidenherrscher Marokko erbaute, das ein 
Schutzwall gegen die sich immer erneuernden Angriffe der Masmüda

0<M * 3 O + f t
1) M u s l i m  I p. 136 ö-oLJ.5

v̂ SULtol .

2) Z. B. A l - J a ‘k ü b i  II p. f v A  im Jahre 163 in Buchara Jüsuf al-Barm,

der die Bewegung der anstiftete. — Ein interessantes Beispiel hiefür

findet man in Tunis aus dem Jahre 681 bei A l - Z a r k a s i  p. 36 ult., zu be
achten ist dort der Sprachgebrauch -Xx+i! « i ü , vgl. auch die bei Ibn Chaldun 
I p. ö*—öl1 1v beschriebenen Bewegungen, deren Anlass war.

3) I b n  C h a l l i k ä n  nr. 699 ed. Wüstenf. VIII p. ö , 4 v. u., vgl. ibid. 

P- f ,  8.



werden sollte. Die seit der Gründung des Islam fast einzig da
stehende Erscheinung der Erfolge Muhammed ibn Tümart’s wäre 
unerklärlich ohne die Beachtung der im vorhergehenden einleitenden 
Abschnitt geschilderten Neigung der berberischen Rasse zur enthu
siastischen, religiösen Verehrung von imponirenden Persönlichkeiten1), 
welche uns auch die Erscheinung erklärt, welche in nachdrücklicher 
Weise bereits Hammer-Purgstall hervorgehoben hat, dass näm
lich „der fruchtbarste Boden Staatengebilde auf religiöser Grund
lage hervorzubringen in Afrika war; in Asien hat dieser Versuch 
im Grossen nur der Familie des Schejch's Haider geglückt, dessen 
Nachkommen die Sefewiden in Persien“ 2).

Auch die Benennung Al mohade n  bietet einen Namen, den 
sich die Anhänger Ibn Tümart’s und der Dynastie des ‘Abd al-mu’min 
zur Kennzeichnung ihres t h e o l o g i s c h e n  Unterschiedes von dem 
System, das die Vorgänger beschützten, oder mindestens gewähren 
Hessen, beilegten. Von den Zeitgenossen, die nicht unter ihrem 
Scepter lebten, werden sie anders genannt. Man nannte sie nach 
dem Stamm Masmüda, aus dem die almohadische Bewegung aus
ging, und welcher den ersten Kern des Almohadenheeres bildete, 
A l - ma s a mi d a ,  und damit sollte nicht der einzelne Kemstamm 
des neuen Reiches, sondern dies Reich selbst bezeichnet werden3). 
Auch in Europa, wohin namentlich durch Handelsverträge, die sie 
abschlossen, und durch die Eroberungen in Andalusien, welche nicht 
geringes Aufsehen in Europa machten, ihr Ruf drang, nennen sie 
die Chronisten mit demselben Namen, der wie alles Arabische der 
Verballhornung ausgesetzt war. Ma s s a mu t i ,  Mas a mut i .  Me- 
s emu t i ,  ja sogar N a s s a mo n i t e s  (mit den Varianten Nassa-  
moni ,  Na s s a mo n i t a ) 4) bezeichnen die Almohaden 5). Von den
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1) I b n  C h a l l i k ä n  nr. 699 ed. Wüstenf. VIII p. *i, 7 v. u.
2) W i e n e r  J a h r b ü c h e r  d e r  L i t e r a t u r  (1835) Bd. 71 p. 2.
3) I d r i s i  (Idr. schrieb in der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts der

Almohadenzeit) p. 5 (im Gegensatz zu T i, 14), ‘I a , 17, ^ ,
V. 3, u. a. m. Auch im Sing. Al-masmüdi auf die Almohadenmacht bezogen 
ibid. A., 13.

4) In diesen verderbten Formen des Wortes M a s s a m u t i ,  welches ungefähr 
die richtige Form des Namens darstellt, waltet wohl eine missverstandene Re- 
miniscenz an das afrikanische Volk der . , N a s a m o n e s  qu o s  a n t e a  M e s s a -  
m o n e s  G r a e c i  a d p e l l a v e r e “ bei Plinius H. N. V. 5.

5) Pertz Monum.  Germ.  h i s t .  — Script. VI p. 456. — Annales Ca- 
sinenses v. J. 1152 ibid. XIX p. 310: „Nassamonites gens Mauritaniae regem 
suum ejusdem provinciae laqueo suspenderunt, deinde iter agentes nobilissimam 
urbem Bucaam et multas alias civitates tum vi tum dolo ceperunt“. — v. J. 
1160 ibid. p. 311: Masamuti ceperunt Africam. — Romoaldi Archiep. Annales 
Salernitani v. J. 1158 ibid. p. 429: „Eodem tempore Mesemuti a Morrocho 
venientes totam terram usque in Africam in ore gladii ceperunt' -, — weiter 
mehreremal Messemuti.



Gegnern werden sie geradezu Cha wär i g  genannt1). Diese drei
fache Benennung steht genau den drei Benennungen der Almora- 
widendynastie gegenüber. Von Unbetheiligten werden sie nach dem 
Berberstamme, dem sie angehören, L a m t ü n a  genannt, sie selbst 
nennen sich mit dem Ehrennamen A l - m u r ä b i t ü n ,  die Gegner 
spotten sie „die Verschleierten“ A l - m u l a t t a m ü n 2).

Wir haben hier nicht die Anfänge und den Fortgang der Be
wegung zu besprechen, die zur Gründung des Almohadenreiches 
führte. Wir werden es in den nachfolgenden Blättern nicht mit 
der politischen Geschichte der Almohaden zu thun haben. Die bis
herigen Kenntnisse von der Geschichte dieses Reiches bedürfen be
sonders nach e i ne r  Seite hin der Ergänzung. Wir haben bereits 
hervorgehoben, und die Quellen lehren uns nicht anders, Muhammed 
ibn Tümart brachte eine t h e o l o g i s c h e  Revolution, die durch 
die Expansionsgelüste seiner Anhänger zur Reichsstiftung führte. 
Die almohadische Bewegung ist eine durch und durch theologische. 
Als solche lebte sie auch in dem Bewusstsein der afrikanischen 
Muhammedaner. Leo Africanus nennt in seinem Buch über seine 
Heimath die Almohadenfürsten nie anders als pon t i f i ce s .  Welches 
waren nun die religiösen Ausgangspunkte, die theoretisch- und 
praktisch-theologischen Momente der almohadischen Bewegung und 
Herrschaft? Wir sind diesbezüglich bisher nur in ganz allgemeiner 
Beziehung unterrichtet; die Kenntniss der Details wird ein tieferes 
Verständniss der inneren Veränderungen fordern können, welche in 
Folge der Almohadenherrschaft den Islam in Afrika betrafen. Und 
zu diesem Zwecke haben wir die Richtung der religiösen und theo
logischen Bewegung nach zwei Seiten hin zu untersuchen: a) in 
Hinsicht auf die D o g m a t i k  und b) in Hinsicht auf die Behand
lung des Fikh.

IV,
In ersterer Beziehung können wir unsere Erörterungen am 

besten an die Auseinandersetzung des Ibn Chaldün über das Ver- 
hältniss des Ibn Tümart zu dem damaligen Stande der muham
medanischen Theologie und Dogmatik im Magrib anschliessen. „Er 
(Muhammed ibn Tümart) hatte im Osten mit den as‘aritischen Imamen 
verkehrt und ihre Vorträge gehört und ihre Methode in der Rettung 
der Glaubenslehren der Altvorderen und ihre Verteidigung durch 
Verstandesargumente, welche den Vertretern der neuen Ketzereien 
den Todesstoss gaben, zu billigen gelernt; er befolgte ihre Ansicht 
in der tieferen Erklärung der dunkeln Koran- und Traditionsstellen, 
während die magribinischen Theologen sich zurückhielten, ihnen in
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1) J o u r n a l  asiat .  1885 I p. 119.
2) Vgl. I b n  A b î D i n a r  a l - K a j r u w â n î  Histoire de l’Afrique (französ. 

Uebers. von Pellissier und Remusat, Paris 1845, Vol. VII der Exploration scien
tifique de l’Algérie. — Hist, géogr.) p. 185. In dieser Uebersetzung ist für den 
letzten Namen stets das sonderbare M e l t e m i n  zu finden.



dieser Art der Erklärung zu folgen und sich an ihre Lehrmeinungen 
zu halten. Sie glaubten hierin den alten Autoritäten zu folgen, 
indem sie die tiefere Erklärung verschmähten, und zweifelhafte 
Stellen dem Wortlaute nach auslegten. Er bekämpfte dann diese 
Lehren der Magribiner und führte sie der Zugestehung der tieferen 
Erklärungen und der Annahme der as‘aritischen Lehren in allen 
Theilen der Glaubenslehre zu, er proclamirte, dass sie (die as‘ari- 
tischen Gelehrten) die Autoritäten der Kirche seien und dass es 
Pflicht sei, ihren Lehren zu folgen )“*).

Die as‘aritische Theologie hatte den Beruf, die Ideen des Islam 
nach zwei Seiten hin za retten; einerseits gegenüber dem Spiri
tualismus der Mu'taziliten, dessen consequente Durchführung es 
dem gemeinen Manne bald unmöglich gemacht hätte, sich den 
p e r s ö n l i c h e n  Got t  des Koran vorzustellen, andererseits nach 
der a n t h r o p o m o r p h i s t i s c h e n  Seite hin, welche die Ausdrücke 
des Koran und der Tradition in stetigem Widerspruch erhielt mit 
dem ganz allgemeinen aber oft wiederkehrenden Grundsätze dieser 
Grundlagen des Islam, dass Gott den Menschen in keiner Beziehung 
ähnlich sei. Mu'taziliten nun, wenigstens solche Theologen, die den 
Lehren dieser Partei mit Bewusstsein und auf Grund einer Reihe 
speculativer Erwägungen anhingen, gab es zu jener Zeit im Magrib 
sehr wenige. Dafür aber herrschte in der allgemeinen theologischen 
Weltanschauung jene grobsinnliche Auffassung vom göttlichen Wesen, 
welche sich auf die wortgetreue Auslegung der Texte stützt, zum 
mindesten aber hielt man sich, nach Art der alten Imame2) von

1) I b n  C h a l d ü n ,  Hist des Berb. I p. Hi.
2) Vgl. Zahiriten p. 133. Die Theologen nennen die Ablehnung der Aus

legung der anthropomorphistischen Stellen d. h. die Ueberlassung der
selben (an Gott) vgl. A l - K a s t a l ä n i ’s Bu c h ä r i - c o m m e n t a r  VII p. i^öA

ljJ'läXc! j. ^ ¿JLyaÄÄJ ^ L äj!
s- p

O s.
^Jlc. i-Xj ;-* . Der Standpunkt des Tafwid

wird von den alten Theologen öfters zur Geltung gebracht; so z. B. von Al- 
Tirmidi st 295 (citirt bei A l - Z u r k ä n i  zum M u w a t t a  IV p. Fl*ö) bei Ge
legenheit von anthropomorphistischen Ausdrücken in der Tradition:

P w

vgl. Ibn Challikän nr. 583 

VI p. . Diesen Standpunkt hat man auch J ¡yoi genannt. A l - Z u r k .  ib. II

p.. riö OLÄXci .
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jedem Bestreben zurück, die Negirung des Anthropomorphismus 
mit der Exegese auszusöhnen. Bekanntlich machte Al-As‘ari zu 
allererst den Versuch, diese Aussöhnung auf orthodoxer Basis zu 
vollziehen. Von seinen Lehren wusste man aber sehr wenig in der 
Heimath Ibn Tümart’s und in den Sitzen der almorawidischen Herr
schaft. Man darf von der Schnelligkeit des gelehrten Verkehres 
in der älteren Zeit des Islam nicht gar übertriebene Meinung haben. 
Die Wallfahrten nach Mekka, welche die Angehörigen der ver
schiedensten Theile der muhammedanischen Welt mit einander in 
Wechsel verkehr setzt, wäre freilich dazu angethan gewesen, einen 
bedeutenden Anlass zu liefern, um die gelehrten Bewegungen der 
entlegensten und entferntesten Theile der muhammedanischen Welt 
zu vermitteln. Aber in Mekka betete man und übte fromme Ge
bräuche sehr zeitraubender Art; da war kein geeigneter Markt der 
Gelehrsamkeit und überdies mochte man sich gehütet haben, 
gerade hier Lehren zu verbreiten, die zumal am Beginn ihrer Lauf
bahn im Auge der Pietisten als ketzerisch anrüchig verschrieen 
waren. — Wichtiger in dieser Beziehung sind die im Islam vom 
Anfang des wissenschaftlichen Lebens bis in die allemeueste Zeit 
hinein so häufigen Studienreisen, welche grosse Corps der muham
medanischen Theologenwelt in fortwährender Fluctuation erhielten. 
Magrebiner wandern in die entferntesten Theile des Ostens; Ost
länder pilgern zu den berühmten Sejchen der westlichen Hälfte der 
muhammedanischen Welt. Diese Studienreisen beförderten einen, 
wenn auch nicht raschen Import neuer Ideen und neuer Bücher. 
Mehr als der Osten vom Westen, hatte dieser von jenem zu ge
winnen und zu lernen und die Gelehrtengeschichte hat uns manches 
genaue Moment der Importirung bedeutender Erscheinungen der 
östlichen Gelehrsamkeit nach dem Westen aufgezeichnet.

Das dogmatische System des As'ari hat sich nicht so rasch 
in allen Gebieten des Islam verbreitet, wie man nach seiner Stellung 
in der theologischen Literatur der Muhammedaner vorauszusetzen 
geneigt wäre. Es waren doch immer nur Auserwählte, die eine 
Studienreise unternahmen, auf welcher sie die Strömungen im Centrum 
muhammedanischen Studiums im ‘Irak kennen lernten und erfassten. 
Und wenn sie auch neu erstandene Systeme kennen lernten und 
sich zu eigen machten, so folgt hieraus noch nicht, dass es ihnen 
auch gelingen sollte, dieselben in ihrer Heimath einzubürgern. Sehr 
lehrreich ist in dieser Beziehung eine Notiz über den aus Herät 
stammenden Theologen Abu Darr (st. 434). Man frug diesen als 
Traditionsgelehrten berühmten Mann: „Wie kommt es, dass du dich 
im Gesetz zur Richtung des Mälik J) und in der Dogmatik zu Al-
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1) Die Frage geht wohl von dem vorausgesetzten Verhältniss der Heimath 
Abu p arr’s zu diesen Systemen aus. Die Systeme des Mälik und der As‘arismus 
wurden ja  sonst nicht als incompatibel betrachtet. Es mag hier bemerkt werden, 
dass man in Andalusien etwas auffallendes darin fand, dass ein Malikite zu-
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As‘ari bekennst, während du doch aus Herät stammst?“ Hierauf 
antwortete A. D.: „Ich kam nach Bagdad um Traditionen zu lernen 
und schloss mich zu diesem Zweck dem Därakutni an. Eines Tages 
ging an uns der Kadi Abu Bekr ibn Al-Tajjib [Al-Bäkiläni] vor
über, und Al-Därakutni bewies ihm der Ehren so viel, dass ich 
darüber staunen und meinen Lehrer um die Verdienste jenes Mannes 
befragen musste: „Du kennst diesen Mann wirklich nicht? ist er 
doch das Schwert der Sunna Abu Bekr der As'arite“. Ich schloss 
mich von dieser Stunde dem Abu Bekr an und folge seiner 
Richtung im Bekenntnisse“ *). Man sieht hieraus, dass es im V. Jhd. 
noch eines besondem zufälligen Anstosses bedurfte, dass ein be
deutender Theolog in Herät As‘arite sei. Aber noch ein anderer, 
viel gewichtigerer Umstand trug im Osten dazu bei, der all
gemeinen Verbreitung der Lehren des As‘ari Hindernisse in den 
Weg zu legen: ich meine den Mangel an officieller Beschützung 
und in ihrem Gefolge, die sich steigernde Abneigung der Bekenner 
gegen ein System, das ihnen manche rohe Vorstellung ihres re
ligiösen Bewusstseins rauben sollte. Seitdem mit dem Chalifen Al- 
Mutawakkil (233—247) die Regierung aufhörte, den Rationalismus 
zu beschützen, vielmehr die Restauration der altorthodoxen Dog
matik begünstigte, athmete die ultra-conservative Richtung wieder 
auf. In Bagdad, das in theologischen Dingen selbstverständlich die 
Führung inne hatte, machten sich die Hanbaliten 2) breit, die der 
alten Art, die Dogmatik zu definiren, am nächsten standen. Sie 
hatten bei der Art ihrer Religionsauffassung den unschätzbaren Vor
theil, auf das gemeine Volk einen bedeutenden Einfluss auszuüben, 
dessen Fanatismus soweit ging, dass man einem Manne, wie es der 
berühmte Historiograph und Theologe Al-Tabari war, i. J. 310 ein 
ehrliches Begräbniss verweigerte, weil er in den Augen der Fanatiker 
keine persona grata war3). Sie terrorisirten zu jener Zeit die 
öffentliche Meinung derart, dass sie sich herausnahmen, in den 
Häusern der hervorragendesten Menschen Hausdurchsuchungen auf

gleich Mu‘tazilite sei. A l - M a k k a r i  I p. a v 1! mit Bezug auf Abü Ishäk al- 
Gäfiki (st. 404) vgl. auch I b n  B a s k u w ä l  ed. Codera nr. 809 p. Aber
auch dies hat man wieder auffallend gefunden, dass ein Anhänger des Abu 
Hanifa zu den As‘ariten zähle; Ib n  a l - A t i r  ann. 466, ed. Buläk X p.

1) A l - M a k k a r i  I p. a**1 vgl. ibid. p. .
2) Das Madhab des Ahmed b. Hanbal unterscheidet sich von den übrigen 

madahib dadurch, dass die Anhänger desselben auch in dogmatischer Beziehung 
präoccupirt sind, unter ihnen finden sich die meisten mu^assimün; es ist dem

nach verständlich, wenn sich jemand
nennt, vgl. H o u t s m a ’s Catalogue d’une collection de manuscrits appartenant a 
la maison E. J. Brill (Leide 1886) p. 84 zu Nr. 419.

3) I b n  a l - A t i r  ann. 310 VIII p fö .



religiös verpönte Dinge zu veranstalten, und dass sich zuletzt der 
Chalife selbst veranlasst fand, gegen sie einzuschreiten und an ihren 
Rädelsführer einen strengen Erlass zu richten, ein höchst denk
würdiges Dokument, in welchem den Hanbaliten unter anderen 
Excessen vorgeworfen wird, dass sie in der Festhaltung des Anthro
pomorphismus zu weit gehen. „Ihr glaubt — sagt ihnen da der 
Chalif — dass eure hässlichen abscheulichen Gesichter das Ebenbild 
des Herrn der Welten sind; ihr sprecht von der Hand, den Fingern, 
den Füssen und den Goldsandalen, dem Haar, den Locken (Gottes), 
von seinem Hinaufsteigen in den Himmel und seinem Herabsteigen 
zur Erde (in buchstäblichem Sinne)“ A).

So standen die Dinge als Al-As‘ari mit seinem System auftrat 
und es ist nicht zu verwundern, dass seine Vermittlungstheologie 
in den Kreisen, welche durch Führer, wie wir sie eben gesehen, 
geleitet wurden, noch weniger Eingang fand als in den theologisch
philosophischen Werkstätten der an Zahl sich stetig verringernden 
Mu‘taziliten. Jene liessen sich eben den wörtlichen Sinn des Koran 
und der Sunna durch wortklauberische Künste nicht wegdemon- 
striren. Noch am Beginne von Alp Arslans Regierung durfte man 
glauben, dem öffentlichen Bewusstsein Ausdruck zu geben, wenn 
man das System der As‘ariten von den Kanzeln herab in einem 
Athemzuge mit den Rawäfid verfluchen liess 2). Erst der Gründer 
der grossen Akademie in Bagdad, der bedeutende Staatsmann, Nizäm 
al-mulk (st. 485) verhalf dem System des As‘ari zur Geltung und 
die grossen Vertreter desselben: Abü-l-ma‘äli al-Guwejni, bekannter 
unter dem Ehrennamen Imam al-haramejn, und Abü-l-Käsim al- 
Kusejri, die es wegen der Quälereien, denen die As‘ariten aus
gesetzt waren, vorgezogen hatten, ihre Heimath zu verlassen, konnten 
sich jetzt ungestört wieder in Bagdad niederlassen3). Die Nizäm- 
akademie (gegründet im Jahre 459) sollte ein Bollwerk werden 
für die as‘aritische Theologie. Es lässt sich aber leicht voraussetzen, 
dass diese auch nachher noch manchen Kampf zu bestehen hatte, 
ehe sie vollends zu sieghaftem Durchbruch kam. Aber man wurde 
von nun ab leichter fertig mit den Hanbaliten und dem nicht-theo
logischen Pöbel, welche es nicht selten versuchten, gegen einzelne 
as‘aritische Autoritäten, die nach Bagdad kamen und im Sinne 
ihres theologischen Systems öffentliche Vorträge hielten, Strassen- 
tumulte zu insceniren, bei denen es hin und wieder so wild herging, 
dass viele Menschen todt auf der theologischen Wahlstatt blieben4). 
Aber dies waren vereinzelte Versuche der Reaction, den Vollzug 
des Umschwunges in der Behandlung der Dogmatik zu verhindern,

1) I b n  a l - A t i r  ann. 323 VIII p. Uv, vgl. Kremer 1. c. p. 19.
2) I b n  C h a l l i k ä n  nr. 713 VIII p. 4U.
3) I b n  a l - A t i r  X p. vv ann. 485.
4) i b i d .  p. ann. 469j p. f l  ann. 475.
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denen wieder Zeichen dafür gegenüberstehen, dass die Beschützer 
des As‘arismus den Reactionären kühn die Spitze boten und sich 
gegen sie mit schonungsloser Aggression kehrten. Dafür haben 
wir z. B. aus dem Jahre 489 einen Beweis aus Nisäbür!) ; und 
eben dies war die Zeit, in welcher durch Al-Gazäli, der im Jahre 
484, freilich für sehr kurze Zeit, einen Katheder der Nizäm-akademie 
einnahm, die as'aritische Theologie zur allgemeinen Geltung gebracht 
wird. Von ihm datirt eine neue Aera des As‘arismus; dieser ist von 
nun ab mit orthodoxer Theologie eins und identisch. In der öffent
lichen Meinung war seine Anerkennung bereits so sehr fortgeschritten, 
dass i. J. 510 der As'arite Al-Sahrastäni, der bekannte Verfasser 
der Religionsgeschichte, in Bagdad selbst beim gemeinen Volke viel 
Anklang fand2) und dass im Jahre 516 Abu-l-futüh al-Isfarä’ini, 
der nach Bagdad kam, um in as‘aritischem Sinne Vorlesungen zu 
halten, den Chalifen Al-mustarsid-billähi unter seinen Zuhörern sehen 
konnte 3). Und ungefähr ein halbes Jahrhundert nach dem durch
schlagenden Erfolg der neuen Theologie im Osten, konnte bereits 
der jüdische Philosoph Jehüdä hal-Lewi in der unparteiischen 
Charakteristik des muhammedanischen Bekenntnisses, die er einem 
muhammedanischen Theologen in den Mund legt, diesen in as‘ari-
tischer Weise sagen lassen: [¿JL/o] ^

v. wf

fc-äl ^3$ »UJjLj S  ^ war  <*enn
neue Theologie nach zweihundertjährigem Kampfe zu officieller An
erkennung gelangt, und die Zeit vorbereitet, in welcher — wie 
dies seit dem VI. Jhd. bis zum heutigen Tage im Islam allgemein 
gilt — als „Sunna“ jenes Lehrgebäude betrachtet wird, welches die 
beiden Imame Al-As‘ari und Al-Mätaridi 5) lehrten 6), von denen der 
erstere mit Vorzug &ejch al-Sunna genannt wird '). Jede Ketzerei, 
z. B. die Imämijja ö) wird dem As‘arismus als dem alleinig ortho
doxen System als Gegensatz gegenübergestellt, so wie auch jedes 
dem As'arismus widersprechende dogmatische System, wie z. B. 
das der Mu‘tazila 9) jenem als der Sunna  entgegengesetzt wird.

1) Ib n  a l - A t i r  p. 11**.

2) I b n  C h a l l i k ä n  nr. 622 VIII p. 1 ^  ¿1^2
3) Ib n  a l - A t i r  X p / t T . .
4) D as B u c h  A l - C h a z a r i  I § 5 ed. Hirschfeld p. 12.
5) Man vgl. A n e k d o t a  z u r  m i t t e l a l t e r l i c h e n  S c h o l a s t i k  von 

Franz Delitzsch p. 300.
6) Ibn Hagar, A l - z a w ä g i r  fi i k t i r ä f  a l - k a b ä ’i r  (ed. Buläk) I p. 

( B e i t r ä g e  z u r  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  d e r  S i ‘a u. s. w. p. 36 Anm. 2).
7) Ib n  C h a l l i k ä n  nr. 618 VIU p. 1 (unter A l - G u b b ä ’i).
8) L eo  A f r i c a n u s  p. 136a Hodie duas tantum (sectas) invenies, quarum

altera L e  s c h a r  i ( s ic ) .............altera Imamia; vgl. ibid. 272 b (Haschari).
9) Vgl. eine Klage A l - Z a m a c h s a r i ’s hierüber. C a ta  log. Co dd .  

O r i e n t t .  b ib l,  ac ad .  L u g d .  B a ta v .  IV p. 257, 3.
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Wir hielten es nicht für überflüssig, die vorhergehenden Daten 
über die Geschichte der Festigung der as'aritischen Theologie hier 
vorauszusenden, weil sie geeignet sind die Thatsache zu beleuchten, 
dass im ersten Viertel des VI. Jahrhunderts in Nordafrika noch 
die Nothwendigkeit obschwebte, das anderthalb Jahrhunderte alte 
aber in diesen Gebieten zu jener Zeit ganz unbekannte und un
gewöhnliche System erst einzuführen. Es herrschte auch kein Be- 
dürfniss nach demselben; denn es gab dort keinen philosophischen 
Rationalismus, mit welchem die orthodoxe Lehre hätte ausgesöhnt 
werden müssen. Auch in Bagdad hätte es keinen As‘arismus ge
geben, wenn nicht das Emporkommen der Mu‘taziliten jenen als 
Bedürfniss des muhammedanischen Glaubens gefordert hätte. Dann 
haben auch die Antecedentien des Berberthums auf die Noth wendig
keit einer weniger krassen und grobsinnlichen Religionsauffassung 
nicht hingewiesen; ganz andere waren die Vorbedingungen des Islam 
und der Verkehr seiner Bekenner in Syrien und im ‘Irak als in 
diesen Landen. Allerdings, müssen wir hier gleich hinzufügen, 
scheint die Einwanderung vom Osten her in älteren Zeiten auch 
mu‘tazilitische Ideen nach Afrika gebracht zu haben*), und auch 
die As'arijja war nicht ganz ohne Vertretung im Magrib. Aber 
alle Umstände weisen darauf hin, dass es diesen speculativen Systemen 
nicht gelang, im Magrib recht Wurzel zu fassen, so dass es gar 
nicht auffallend ist, wenn wir im Anfang des VI. Jhd.’s diese Ge
biete aller speculativen Theologie feindlich abgeneigt finden 2). Was 
zuförderst die Mu‘tazila anlangt, so ist das Geständniss des Averroes 
in dieser Hinsicht nicht wenig charakteristisch, dass von den Büchern 
dieser Schule nichts nach Spanien (dasselbe muss auch von Nord
afrika gelten) gedrungen sei, woraus er sich über die Methode der 
Mu‘taziliten in einer wichtigen dogmatischen Frage hätte unter
richten können3). Und von der as‘aritischen Schule berichtet Ibn 
Hazm, einige Jahrzehnte früher, dass sie in früheren Zeiten nach Kai- 
ruwän und Andalus gedrungen sei, dass aber nachher (also noch zu 
seiner Zeit auch) ihre Sache abwärts ging „und Lob sei Gott dem Herrn 
der Welten“4). Und zum Ueberfluss sorgten die Fakih’s des Jüsuf b.

1) Sulejmän b. Hafs b. Abi ‘Usfür al-Ifrild (st. 269) suchte mu‘tazilitische
Lehren zu verbreiten; er war Schüler der östlichen Mu‘taziliten Bisr al-Marisi 
und Abü-l-Hudejl ( I b n  a l - A t i r  VII p. I fP  ann. 269); Abü Tälib (st. 396) 
wird genannt ( B a j ä n  I p. (“W).

2) A l - M a r r ä k o i i  p. 11.
3) Averroes, P h i l o s o p h i e  u n d  T h e o l o g i e  ed. M. J. Müller p. f f ,  6 v. u.
4) K i t ä b  a l - m i l a l  w - a l - n i h a l  (Hschr. der Leg. Warn. nr. 480 ^.2*

v-rfläJu Jüifi C)i)

Ltflj Lai* 0 —̂
Bd. XLI. 5



Tasfin dafür, dass über religiöse Sachen in seinen Ländern nicht 
viel räsonnirt werde, indem sie allen religionsphilosophischen Studien 
den Krieg erklärten und die Schriften des Gazäli, die von Osten 
her eingedrungen waren, dem Scheiterhaufen preisgaben *).

Die Wiederbelebung der as‘aritischen Theologie in seiner magri- 
binischen Heimath, das Durchdringen seiner berberischen Volks
genossen mit einer geistigem Auffassung von Gott und seinen 
Attributen, als es die herrschende war, war nun eine der merk
würdigsten Thaten des Muhammed ibn Tümart. Selbst muham- 
medanische Historiker 2) betrachteten es allerdings als Fabel, dass 
Al-Gazäli geleitet durch das Gefühl der Erbitterung, welches die 
auf Geheiss des Almorawidenfürsten erfolgte Verbrennung seiner 
Schriften in ihm erzeugte, den frommen Berbeijüngling gegen die 
almorawidische Dynastie aufgehetzt und in ihm den Glauben an 
seine Mission geweckt oder mindestens genährt habe. Es wäre 
sehr unwahrscheinlich, dass derselbe Gazäli, welcher dem Jüsuf b. 
Tasfin ein Fetwä sendete, durch welches er die Depossedirung der 
andalusischen Duodezfürsten (mulük al - tawä’if) als dem muham
medanischen Gesetz vollkommen entsprechend sanctionirte, und ihn 
zu seinen Erfolgen in einer besondem Gratulationsadresse beglück
wünschte3), dass derselbe Mann, ein ernster Charakter zumal, einen 
aufbrausenden Jünger der Gottesgelehrsamkeit zur Anfachung einer 
Empörung gegen eine durch ihn selbst sanctionirte Dynastie auf
gestachelt haben soll4). Von manchen Historikern wird die Be
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äU Mittheilung meines

Schülers Dr. Schreiner.
1) Dozy, G e s c h i c h t e  d e r  M a u r e n  i n  S p a n i e n  II p. 386 ff. E s sa i  

s u r  l ’h i s t o i r e  de  l ’I s l a m i s m e  p. 367.
2) Die Al-Gazäli-fabel vertritt in apodiktischer Weise vorwiegend das 

Kartäs p. II*, ohne jedoch den Zusammenhang der Prophezeiung Al-G.’s mit der 
Verbrennung seiner Schriften durch Jüsuf ibn Tasfin zu erwähnen. Al-Marrä-

i

kosi p. IPa erzählt alles dies nur unter Reserve I b n  C h a l -
d ü n  I p. erzählt die Begegnung des Mahdi mit Al-G. mit der beschränken
den Bemerkung ^*-^3 und nach der von ihm angeführten Version hätte
Al-G. den M. mit Hinblick auf den Verfall der muhammedanischen Einheit im 
Magrib als Organ einer politischen Reorganisation ausersehen.

3) I b n  C h a l d ü n  I p. l*ff.
4) An diese Voraussetzung haben auch jene Biographen des Gazäli nicht 

geglaubt, welche ihn eine Reise zu Ibn Tasfin gerade zur Zeit unternehmen 
lassen, als die Botschaft vom Tode des Fürsten diesen Plan nicht mehr zur 
Ausführung gelangen liess. Ib n  C h a l l i k ä n  nr. 599 VI p. Ilf“.



gegnung Ibn Tümart’s mit Al-Gazäll geradezu in Abrede ge
stellt *).

Der Kampf Ibn Tümart’s gegen die herrschende Dynastie war, 
abgesehen von seinen ersten, durch rituelle Momente veranlassten 
Auflehnungsversuchen, eine directe Folge seines Widerspruches 
gegen die theologischen Ideen, welche die Dynastie beschützte und 
seiner Begeisterung für die Art des Bekenntnisses, welche jene 
durch ihre fukahä verfolgen und verlästern liess. Wir haben ge
sehen , dass im Magrib die letzten Reste speculativ-theologischer 
Bestrebungen gerade zur Zeit dieser Regierung vernichtet wurden, 
und an ihrer Stelle musste sich wieder das t ag s i m,  die buch- 
stäblich-anthropomorphistische Auffassung von Gott und seinen Attri
buten breit machen. „Die Grundlage seines Aufrufs war die Zurück
weisung des tagsim, welches die religiöse Richtung der Magribiner 
war, indem sie die Vermeidung der tiefern Erklärung der anthropo- 
morphistischen Schriftstellen festhielten“2). Der Unterschied zwischen 
ihm und anderen Theologen, die in früheren Zeiten den Anthropo
morphismus durch das sogenannte ta’wil zu beseitigen suchten, be
stand aber darin, dass er diesen Unterschied in der Exegese zum 
casus belli erhöhte und da er in dem Anthropomorphismus kufr, 
Gottlosigkeit, erblickte, welche von der höchsten Regierungsstelle 
aus begünstigt wird, betrachtete er diesen Umstand als Grund dazu, 
dass eine solche Regierung von Religions wegen bekriegt und ab
gesetzt werden müsse, da der Religionskrieg gegen dieselbe ebenso 
religiöse Obliegenheit ist, wie der gegen andere Ungläubige 8). So 
ist denn auch a l - mu g a s s i mü n  die gewöhnliche Benennung der 
Almorawiden und ihrer Anhänger im Munde Ibn Tümart’s und der 
Almohaden 4). In jenem Kapitel des weiter unten zu besprechenden 
theologischen Werkes des Ibn Tümart, in welchem zur Bekämpfung 
der herrschenden Dynastie durch Anführung von Traditionssätzen 
über den Glaubenskrieg aufgehetzt wird, nennt er die Almorawiden- 
dynastie vorwiegend mit diesem Namen, selbst in Fällen, wo er 
auf andere Momente ihrer Führung z. B. auf ihre Kleidungsart 
Bezug nimmt5). Anthropomorphisten und Christen (Rum) sind die
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1) Ibn al-Atir X p. H4! AJ JU .
2) I b n  C h a l d ü n  I p. vgl. ibid. p.
3) Kartäs p. IIP—1||̂ .
4) Vgl. die durch Houdas veröffentlichte M o n o g r a p h i e  de M e q u i n o z  

Journ. asiat. 1885 I p. 119.
5) W M  Bl. 67 b I

Capitel schliesst Bl. G8a mit den W orten: .



Feinde, welche denn auch in gleicher Weise zu bekämpfen, die 
Mission der Almohaden in späterer Zeit bildetJ). Den Kampf 
gegen das Christenthum hatten sie mit dem sonstigen Islam, also 
auch mit ihren politischen Vorgängern gemein; der Kampf gegen 
das tagslm und seine Bekenner war ihr specielles Gebiet, auf 
welchem ihnen in dieser Weise mit Blut und Eisen noch keine 
Regierung vorangegangen war. Und weil er ihre auszeichnende 
Eigentümlichkeit bildete, darum ist er auch der festeste Punkt 
in der Tradition der Almohadendynastie. Schmeichlerische Hof
dichter preisen diesen Ruhm unaufhörlich, sobald sie den Sieg 
oder die Freigiebigkeit irgend eines Fürsten oder Prinzen aus dem 
Hause des ‘Abd al-mu min zu besingen kommen; und dies Moment 
wurde in der panegyrischen Poesie jenes Reiches so sehr zum 
Typus, dass noch zur Zeit des Verfalles der Dynastie, welche das 
Werk Ibn Tümart's aufgenommen hatte, in einer Zeit, in welcher 
das Bewusstsein vom dogmatischen Gegensatz der Almohaden gegen 
die politischen Gegner so gut wie geschwunden war, und das ver
fallende Almohadengeschlecht in religiöser Beziehung sich kaum 
mehr eine Bedeutung vindiciren mochte, Abu Zakrijja Jahjä (636) 
von einem Lobdichter die Worte anhören kann:
„Du löschest aus die Sünden, die der Anthropomorphismus ge

schrieben ;
„Verscheuchen ja die Strahlen der Sonne alle Finsterniss“ 2).

Hier ist „tagsim“ bereits zur bedeutungslosen Phrase, zum 
leeren Schlagwort geworden. Doch kehren wir zu den Anfängen 
zurück.

Wir wissen, dass die strengen muhammedanischen Theologen 
nicht nur den zweifellosen Polytheismus sondern jede Trübung 
des monotheistischen Begriffs s i r k nennen 3). Al-Ma’mün und 
seine Nachfolger verfolgten diejenigen Bekenner, welche vom Dogma 
des Unerschaffenseins des Koran nicht lassen wollten, mit der 
Motivirung, dass sie s i r k lehren, indem sie ausser Gott noch von 
einem ändern Ding das Attribut des Nichterschaffenseins aus
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1) IS>S Bl. 108b i. J. 563 ibid. 119b

X.j'uL*Ji r JÎ JU: dJî ^£¿5}

¿̂5üv3

L^Uut} I_¿3 ^JLc Is'JLSil

2) I b n  C h a l d Û n  I p. H t" , 3.

3) Vgl. mein C u l t e  des  s a i n t s  c he z  les M u s u l m a n s  p. 7 (Revue 
de l’histoire des Religions II p. 263).
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sagen1). Darum nennt sich ja die dogmatische Schule, welche 
diese Chalifen zur staatlichen Geltung bringen wollten, ahl al-‘adl 
w-al-tauhid,  und die Forderung, das Erschaffensein des Koran 
zu bekennen, wurde t a u h i d  d. h. die Bekennung der absoluten 
Einzigkeit Gottes genannt2). Natürlich ist dies s i rk  ein relativer 
Begriff und sein Kreis hängt je von den dogmatischen Definitionen 
der Schule ab. Während es Theologen giebt, in deren Augen 
selbst nichtmuhammedanische Monotheisten nicht als musrikün 
gelten, betrachtet der Wahhäbite die ganze ausserwahliäbitische 
Welt als musrikin, als Trüber des absoluten Einheitsbegriffes mit 
Bezug auf die Gottheit. Dasselbe lehrte Muhammed ibn Tümart 
von den Anthropomorphisten, welche Gott Theil haben lassen an 
körperlichen, menschlichen Eigenschaften und sich hierin auf den 
Wortsinn von Koran- und Traditionsstellen berufen, deren ta’wil 
sie zurück weisen 3). Nur diejenigen, welche sich seiner dogmatischen 
Lehre anschlossen, hielt er für m u w a h h i d i n ,  Leute, welche 
die Einheit Gottes anerkennen, die übrigen Muhammedaner sind 
m u s r i k ü n 4). Es ist bekannt, dass dies der Ursprung der Be
zeichnung des auf lbn Tümart’s Lehre begründeten Reiches ist5).

1) Es ist in diesem Zusammenhange bezeichnend, dass derselbe Chalif
den Dichter Al-‘Akawwak, gegen den er wegen eines überschwenglichen Lob
gedichtes auf Abu Dolaf erbost ist, in grausamer Weise hinrichten lässt unter 
dem Vorwando, dass er in seinem Lobgedichte begangen habe, indem er
von einem Menschen Dinge gerühmt habe, die man nur von Gott allein aus- 
sagen dürfe. Ib n  C h a l l i k ä n  nr. 472, V p. ö f.

2) A l - J a ‘k ü b i  ed. Houtsma II p. ö a a , 16.
3) Dies letztere wird den Feinden der Almohaden mit schadenfreudiger 

Ironie vorgeworfen in einem Siegesgedicht des Hofdichters Abu-l-‘Abbas b. Sejjid 
aus Sevilla (ISS Bl. 18b)

4) Im J. 555 sagt der oben erwähnte Panegyriker des Almohadenfürsten 
Abu Ja ‘küb (ISS Bl. 15 a)

musrikün sind hier die nichtalmohadischen Muslims; ahl al kufr die Christen. 
Dieser Dichter hatte den Beinamen Al-liss wegen folgender Zeilen (ibid. 13 b)

5) Auch die Ismä‘iliten lieben es, sich a l - m  u w a h h i d ü n  zu nennen

^ j JLäÜ

ä !| IjI
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Es ist interessant zu sehen, wie in diesem Zusammenhange der rein 
t h e o l o g i s c h - d o g m a t i s c h e  Terminus t a u h i d  mit der Zeit 
ein p o l i t i s c h e r  Terminus wird; er bedeutet später nicht mehr das 
B e k e n n e n  der  u n i t a r i s c h e n  G l a u b e n s f o r me l  nach der 
Definition des Muh. ibn Tümart, sondern die U n t e r w e r f u n g  
u n t e r  die p o l i t i s c h e  H e r r s c h a f t  der  A l mo h a d e n - d y -  
n a s t i e *). Aber dieser Terminus und das Bekenntniss, das er in 
Ibn Tümart’s Sinne in sich begreift, ist die Grundlage und nach 
des Stifters Ansicht der Existenztitel des durch ihn zu begründenden 
neuen muhammedanischen Reiches. Das tauhid ist demnach das 
Symbol der Almohadenbewegung. Statt einer Constitutionsurkunde, 
verfasste sonach der Gründer des neuen Reiches theologische Schriften, 
die den Inbegriff der Lehren enthalten sollten, auf welche seine 
Theokratie begründet war. „Er verfasste für sie (die ihm huldigten) 
systematische Schriften (tasanif) mit Bezug auf die religiöse Wissen
schaft; unter ändern ein Werk mit dem Titel: „das Werthvollste 
von dem was man anstrebt“, ferner Glaubensbekenntnissformeln mit 
Bezug auf die Grundprincipien der Religion“ 2). Noch genauer wird 
die theologische Schriftstellerei Ibn Tümart’s durch Ibn Chaldün 
umschrieben 3) : „Er verfasste Glaubensbekenntnissformeln im Sinne

- c y
ihrer (der As‘ariten) Meinungen z. B. die und das

Er verkündete die Lehre von der Sündenlosigkeit des Imam, wie 
dies die si'itischen Imamiten lehren4), und in Bezug hierauf ver
fasste er sein Buch über die Imämwürde 5). Dies Buch beginnt er 
mit den Worten: „das Werth vollste davon was man anstrebt“; diese 
Anfangsworte dienten dann zur Bezeichnung des ganzen Buches“. — 
Nach Koran und Tradition waren diese Werke die am meisten ver

(G uyard, Un g r a n d - m a i t r e  des As s a s s i ns ,  Journ. asiat. 1877 I p. 387 
n. 2, 474, 7); doch ist dieser Name nie eine sie unterscheidende Sektenbenennung 
geworden.

o >
1) ZSjS 125 a Ibn Chaldün I p. , 7

Q ./0 ¿oJi. I b n  a l - A t i r

XI p. 41frM, 0 v. u. (ann. 546) =  sich den Almohaden anschliessen.
2) A l - M a r r ä k o s i  p. !i*f\
3) Ib n  C h a l d ü n  I p.
4) Nach A l - M a r r a k o s i  p. hat Ibn Tümart einige si‘itische Lehren 

gehegt, die er aber den gewöhnlichen Leuten nicht offenbarte. Ib n  C h a l d ü n

1 p. H i iwJL/ibii L/5 5̂! ,3 J k f tÄ j

5) ¿Ul/ii j  1. iöo'uo^l
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ehrten Religionsschriffcen unter den Almohaden. Sie waren aller 
Welt zugänglich, denn sie waren in der berberischen Muttersprache 
der ersten freiwilligen Anhänger der almohadischen Bewegung ab- 
gefasst1); eine arabische Uebersetzung fügte sie in das Ganze der 
muhammedanischen Religionsliteratur ein, von welcher sie sich aber 
dadurch unterschieden, dass sie dem Laien, der des Arabischen un
kundig war, durch die berberische Urschrift zugänglich wurden 2). 
Dieser Umstand allein zeigt uns den nationalen Charakter der 
almohadischen Bewegung. Zu allererst sehen wir hier den ortho
doxen Islam sich den Anforderungen der Nationalität anpassen, und 
es ist das Verdienst Ibn Tümart’s den Islam mit den nationalen 
Forderungen des Berberthums ausgesöhnt und die Identität von 
Islam und Arabismus wenigstens für Nordafrika gebrochen zu 
haben. Und dieser Gesichtspunkt kam auch in der Liturgie zur 
Geltung. Unter den Reformen, die Muh. ibn Tûmart eingeführt, 
und an welcher die Gegner den meisten Anstoss nahmen, wird 
neben der viereckigen Form der Münzen auch die Einrichtung an
geführt , dass der Ruf zum Gebet in b e r b e r i s c h e r  S p r a c h e  
ertönte 3). Eine solche Concession an die nationale Eigenthümlich- 
keit war im Islam bisher unerhört ; sie wurde auch in der Folge
zeit festgehalten. Niemand konnte im Almohadenreich das geist
liche Amt bekleiden, wenn er der berberischen Sprache nicht mächtig 
war und die Glaubensformel nicht in der Nationalsprache herzusagen 
wusste4) ; wohin die Almohaden mit ihrem siegreichen Schwerte 
drangen, hatte diese Anforderung die Absetzung der früheren Würden
träger der Kirche zur Folge. Bei der Eroberung von Fas musste 
der berühmte Prediger der Hauptmoschee, der als Redekünstler 
bekannte Abu Muhammed Mahdî, der ein so grösser Prediger war, 
dass er für jeden Freitag eine neue Chutba zu verfertigen ver
stand — dem Abu-l-Hasan b. ‘Atijja weichen, der den Vorzug 
hatte, der berberischen Sprache kundig zu sein5). Niemals früher 
wurde die berechtigte Eigenthümlichkeit des Berberthums innerhalb 
des Islam betont, und wir begreifen nun leicht die Begeisterung, 
mit welcher sich die Berber diesem national geformten Islam an
schlossen. Das t a u h î d  nun stand im Mittelpunkt des religiösen

1) Ib n  C h a l d û n  I p. M  '¿ J Ja J l  ¿oJ!

2) Von einer berberischen Koranübersetzung des Ibn Tûmart spricht 
D e  S l a n e ,  Uebers. von Ibn Chald. Berb. IV p. 533 und wahrscheinlich nach 
ihm R e n é  B a s s e t  im Journal asiatique 1879 I p. 479. In den mir zugäng
lichen Quellen kann ich nichts darüber finden.

3) I b n  C h a l d û n  I p. tV t .

4) K a r t  äs p. .
5) i b id .  p. ft*.



Lebens. „Wenn sie auf ihren Zügen sich befanden, so wurde so 
lange sie ritten fortwährend der Koran vor ihnen gelesen, morgens 
und abends; und wenn sie sich niederliessen, wurde nach Beendigung 
des Morgengebetes und einiger religiöser Ceremonien eine Abtheilung 
des Korans singend recitirt; dann etwas aus der Tradition, und 
zum Schluss die Werke des Ibn Tümart berberisch und arabisch“1). 
Unter diesen wird wohl das „Glaubensbekenntnisse die hervor
ragendste Stelle eingenommen haben, etwa noch die tendenziösen 
Traditionsgruppen; die theologischen Expositionen konnten nur den 
Unterrichteteren verständlich sein.

Ich lasse hier die Tauhid-formel des Ibn Tümart2) folgen; sie 
ist als Ausgangspunkt und gewissermassen Symbol einer der merk
würdigsten Bewegungen im magribinischen Islam immer werth, dem 
Wortlaute nach bekannt und bewahrt zu werden:

£

^  x ^ L J ü b  ^  i3*|l ^  ^  JüCvi
w m '  '  OS- w £ w o ^

^ cXxÄAÜ X— lXaÄaJ ^ lX̂ Î & J cX JE A J b
 ̂ « M V» „

^  «lX^O* ^  ¿^UjiuJb ^XaäXj

^xääJLj ^ x ^ Ä J b  v^äaoäj ^  Ä -x-Ji \ sljSS1

¿d j ^ j J b  bL v^iuaXj ^

¿d$ ^Ja J! ¿d*, ^L^.j CJI3 H j-jt-Jl

^  ¿d  ̂ ^ U JU , öLx^ U I  äj»

^ 5  ^ 5  J'—t-—* ^ 5  ^ 5  ̂L, bL, ̂  ̂

* - o ! w \ > J b  j  0 ; äj! jL^äJI cX ^I^Jl ^  ) j  ^3

U  j i u  ^  ^  ^ ^UjÜ  ̂ ^Löüil^

1) A l - M a r r ä k o s i  p. t*fi.
2) W M  Bl. 61b.
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Das E i n h e i t sb e k e n n t n i s s .
„Es giebt keinen Gott ausser dem, auf welchen alles Seiende hinweist, 

für welchen die Geschöpfe zeugen, dass Ihm die Nothwendigkeit des Existirens 
zukomme in absoluter Weise ohne Einschränkung und ohne besondere Be
stimmung weder durch Zeit noch durch Raum , noch durch eine Richtung, 
Grenze, Art, Form, Figur, durch ein Mass, Verhältniss oder einen Zustand. Er 
ist der Erste, nicht bestimmt durch das Frühorsein, der Letzte, nicht bestimmt 
durch das Spätersein; einig, nicht bestimmbar durch das „Wo“, ewig, nicht be
stimmbar durch das „WieV“ glorreich, nicht bestimmbar durch das Aehn- 
lichsein; nicht können ihn bestimmen die Gedanken, nicht kann sich ihn vor
stellen die Phantasie, erreichen der Verstand, beschreiben (qualificiren) die 
Vernunft. Nicht kann man von ihm aussagen, weder das Wanken noch die 
Bewegung, nicht die Veränderung und das Aufhören, die Unwissenheit und den 
Zwang, die Unmacht und das Bedürftigsein, — sondern sein ist die Macht und 
Erhabenheit, Majestät und Vollkommenheit, Allwissenheit und Freiheit, Herr
schaft und Unabhängigkeit, sein ist das Leben und Bleiben und ihm geziemen 
die schönen Namen. E i n z i g  ist er in seiner Ewigkeit, neben ihm existirt 
kein Ding, das nicht Er ist, kein Wesen ausser ihm, weder Erde noch Himmel, 
weder Wasser noch Luft, weder Leere noch Fülle1), weder Licht noch Finster
niss, weder Nacht noch Tag, nichts Wesenhaftes und Tönendes, kein Schall 
und kein Ton — nur der Einzige, Allgewaltige.

E i n z i g  ist er in aller Ewigkeit durch seine Einheit, Herrschaft und Gött
lichkeit, keiner leitet neben ihm die Creatur, ihm ist keiner Genosse in der 
Herrschaft. Sein ist das Urtheil und die Entscheidung, ihm ist Lob und Preis. 
Niemand kann zurückweisen sein Urtheil, verhindern seine Gabe; er waltet in 
seinem Reiche, wie er will, urtheilt über seine Schöpfung nach seinem Gefallen. 
Er hofft auf keinen Lohn, fürchtet keine Strafe, nicht ist über ihm ein mächtiger 
Gebieter, ein zurückhaltender Mahner, gegen ihn giebt es kein Recht, über ihn 
kein Urtheil, jegliche Gnadengabe ist von ihm eine Auszeichnung, jeder Schlag 
Gerechtigkeit, er wird nicht befragt über seine Handlungen, aber sie (die Ge
schöpfe) müssen Rechenschaft ablegen2)‘‘.

Es kann nicht unbemerkt bleiben, dass sich durch dies Be- 
kenntniss neben seinem allgemein spiritualistischen Charakter, eine 
unverkennbare pantheistische Nuance hindurchzieht. Ibn Tümart 
protestirt hier nicht nur gegen jede Art von anthropomorphistischer 
Auffassung der Gottheit; er fordert ausserdem die Anerkennung 
der absoluten Ausschliesslichkeit des göttlichen Wesens.

Ausser diesem Einheitsbekenntniss verfasste Ibn Tümart noch

1) Ueber diese beiden Begriffe und s. Guyard: Un g r a n d
m a i t r e  des  Ass  a s s i n s .  Journal asiat. 1. c. p. 332; wir finden diese beiden 
gegensätzlichen Worte auch in gewöhnlicher, (nicht theologischer) Erzählung: 
A g ä n i  IV p. ö,  3 v. u.

2) Sure XXI v. 23.
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zwei Tasbih-formeln, wie ich glaube, zu liturgischem Zwecke, wie 
man deren in jedem muhammedanischen Gebetbuch finden kann.
Jeder einzelne Satz beginnt mit den Worten \)Jt Wenn
ich die Inhaltsangabe auf dem Titelblatte des unten näher zu be
schreibenden Sammelbandes richtig ergänzt habe, so sollte dieser 
zwei Tauhid-formeln enthalten; ich konnte jedoch nur eine auffinden, 
nämlich die soeben hier mitgetheilte, welche in oberwähntem Werke 
von einem kurzen Commentar begleitet ist.

Ehe wir zur nähern Besprechung dieses Werkes übergehen, 
wollen wir noch einige Worte über die Stellung des eben mit- 
getheilten tauhid in den theologischen Studien der Almohaden
kreise sprechen.

Das tauhid — oder wie man es noch nannte die ‘akida — 
bildete natürlich auch Gegenstand des theologischen Studiums; es 
war das text-book, um welches sich im Reiche der Almohaden die 
theologischen Erörterungen gruppirten. Die Natur und Fassung 
des Textes zeigt uns, dass derselbe als Grundlage commentirender 
Thätigkeit nicht wenig geeignet war. Ein Mann wie Averroes 
findet sich unter den Commentatoren dieser ‘akida2). Ibn Sahib 
al-salät, welcher selbst dies Studium betrieb, macht uns mit der 
Art der Collegien über die Werke des Ibn Tümart bekannt3). Auch 
selbstständige Schriften im Sinne der durch Ibn Tümart begründeten 
Theologie wurden verfasst, in welchen die religionswissenschaftlichen 
Theorien der letztem fester begründet werden sollten. Nicht lange

1) WM  Bl. 62 a — 63b unter der Ueberschrift
2) Renan, A v e r r o e s  et  l ’A v e rro i'sm e  (3. Ausg.) p. 73: „ C o m m e n t a i r e

s u r  l ’A k i d a t  de 1’I m a m  M a h d i “. Es ist wahrscheinlich, dass der Philo
soph die und nicht die politische ölXx&c  commontirt habe.

3) ISS  Bl. 43 a XxääJI
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nach dem Beginn der Almohadenbewegung verfasste ‘Abdallah b. 
Muhammed b. Hammäd (st. 594) ein solches Werk, welches aber 
bald aus dem Verkehr geschwunden zu sein scheint *). Hingegen 
blieben noch lange nach dem Sturz der Almohadenherrschaft die 
Schriften des Ibn Tümart selbst in jenen Kreisen, welche auch 
nachher die glorreichen Traditionen des Mahdithums pflegten, 
Gegenstand des Studiums und der frommen Beschäftigung. Es 
ist zu erwarten, dass Tinmelel, der Grabesort des Mahdi und der 
ersten almohadischen Herrscher, der geheiligte Wallfahrtsort der 
Anhänger des Almohadenthums 2) , den Mittelpunkt dieser pietäts
vollen Beschäftigung bildete, die die spätem Machthaber natürlich 
als Ketzerei verurtheilten. Ueber diesen Wallfahrtsort sprechend 
berichtet uns der christliche Convertit Leo Africanus noch im 
X. Jhd.: „Est illud oppidum Elmahdi concionatoris quondam diser- 
tissimi nec non et hujus discipuli Abdal Mumen monumentis nobile. 
Incolae etsi ab omnibus  pro h a e r e t i c i s  h a b e n t u r ,  nulla 
tarnen eruditio, quam sibi non arrogare audeant: idque eo fortasse, 
quod E l ma hd i  s c r i p t a  (qui t arnen et h a e r e t i c o r u m  dux 
fui t )  ad u n g u e m  t e n e a n t ,  adeo ut si quem ad se exterum 
venisse sciant, mox hunc ad literarium certamen provocant“ 3). 
Diese letztere Bemerkung wird wohl auf dogmatische Disputationen 
(jLx.^) zu beziehen sein. Der Bericht des Leo Africanus stimmt 
ganz gut mit der Nachricht des Ibn Chaldün, dass noch zu seiner 
Zeit die Ueberreste der um Tinmelel hausenden Berberstämme an 
die dereinstige Wiedererrichtung der Almohadenherrschaft in Ost 
und West glaubten4). Dieser Hoffnung entspricht die Pflege der 
almohadischen Theologie und das Studium der Schriften des wieder
erwarteten Mahdi durch die zu solcher Beschäftigung geeigneteren 
Bewohner jener Stätten.

* **

y.
Wir haben die theologischen Schriften des Muhammed ibn 

Tümart bisher schon so oft erwähnt, dass wir unsere Darstellung 
seines theologischen Systems eine Weile unterbrechen müssen, um 
zuförderst diese Schriften in bibliographischer Hinsicht zu besprechen. 
Aus dem arabischen Handschriftencataloge der Pariser National
bibliothek erfahren wir, dass die Schriften des Stifters des Almo- 
hadenreiches für uns nicht verloren gegangen sind5). Die er
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1) J o u r n a l  a s i a t .  1885 I p. 135.
2) I d r i s i  ed. Leiden p. *1f =  Jaubert I p. 211.
3) D e s c r i p t .  Afr.  p. 67a.
4) Ib n  C h a l d ü n  I p. .
5) Zu allererst wurde auf dieses Werk hingewiesen durch D e S l a n e ,

Uöbers. von Ibn Cliald. Berb. IV, 532.
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wähnte Bibliothek enthält unter S. ar. nr. 238 einen mässigen 
Band in kl. 4°. unter dem Titel:

nUI ¿^5
W P v* W

lX>X NÄxl^Üi Uî V-y* Ö̂Loi L-4./Q \Ä£-
W W S- M P

. p$>öy3u« qJC - ^ 3  j - ^ 3  f r ^  ¿JJI |*bi]

Eine übersichtliche Beschreibung dieser Handschrift findet man 
im C a t a l o g u e  des m a n u s c r i t s  a r a be s  etc. p. 278 Nr. 
1451. Das Exemplar ist eine ziemlich moderne, jedoch undatirte
magrebinische Abschrift; es ist unseres Wissens, ein Unicum in 
Europa, welcher Umstand uns die Nothwendigkeit nahe legt, 
wenn wir das Buch als Quelle für die Theologie des Muhammed 
ibn Tümart benützen, die Frage nach der Authentie desselben zu 
erwägen. Diese Frage kann man getrost zu Gunsten der Echtheit 
des Buches entscheiden. Es liegt, wie wir sehen werden, kein 
Grund vor, daran zu zweifeln, dass wir die durch Al-Marräkosi, 
Ibn Sahib al-salät, Leo Africanus und Ibn Chaldün erwähnten 
Werke des „Mahdi der Almohaden“ in ihrer arabischen Version
vor uns haben, wie sie der Lieblingsschüler und Nachfolger des
selben der Gemeinde dictirte. Wir finden in der Pariser Hand
schrift alles wieder, was in den historischen Werken als Inhalt
der Mahdischriften angegeben wird. Vor allem der Anfang des

ganzen Werkes: Bl. lb  JLe ¿JÜt ^  ^

v^wJüCj L* Lo j-£-\ 4 [xiL]
w > -OJ

KjtvAjl äJLÜ Lq

4 ^ ¿ ji r  wJlL«Jt jti

Ibn Chaldüns Angabe über den Inhalt dieses Buches ist nur in
sofern ungenau, als der mit „a‘azzu mä jutlab“ beginnende und nach 
diesen Anfangsworten benannte Tractat nicht von der Imamwürde 
handelt, denn die Abhandlung dieser Frage ist Gegenstand eines 
spätem Tractates. Der Inhalt des „a‘azzu mä jutlab“ wird durch
den Verfasser selbst in folgender Umschreibung angegeben: 

q .£. JJiÄ-X LAX^I *->*¡1

u/) X.-S-Ä/3 | J ¿S.5JL/5  ̂f  j j jU ,  ^ x L o

XZjX.* jSW ij i xh j* .*  LJ L

Jo* jJi* mit anderen Worten, in dieser Abhandlung wird eine Ein
führung in die Usül-Wissenschaft geboten, namentlich aber von dem



Gesichtspunkte aus, wie die Traditionen als Quelle für die Gesetz
lehre zu benützen seien. Am weitläufigsten schwelgt der Verfasser

}
in der Darstellung des und seiner Arten. Im ganzen zeigt
sich Ibn Tümart in diesem Tractat als Schriftsteller von wenig Ge
schmack und geringem Sinn für Uebersiclitlichkeit. Endlose Ein
schachtelungen und die Sucht, ewig Abtheilungen und innerhalb 
dieser wieder Unterabtheilungen u. s. f. zu schaffen, erschweren es 
dem Leser, den Faden der Darstellung festzuhalten. — Wir haben 
keine Ursache dem chronologischen Datum, das dieser Abhandlung 
wohl durch ‘Abd-al-mu’min vorgesetzt wurde, zu misstrauen, und 
es steht in keinem Widerspruch mit den Angaben der Historiker. 
Nach dieser chronologischen Ueberschrift hätte die Wirksamkeit 
Ibn Tümart’s mit dem Vortrage dieser Abhandlung begonnen, welche 
er i. J. 515 in seinem Kloster in der Provinz Süs lehrte1). Damit 
ist aber wohl nur die Lehrthätigkeit des Ibn Tümart gemeint, 
denn in praktischer Beziehung hatte er sich schon früher im Magrib 
selbst und noch vor seiner Ankunft in die magribinische Heimath 
anderwärts hervorgethan. Auf die Lehrthätigkeit auf dem Gebiete 
der Wissenschaft von den Usül bezieht sich wohl der Name, den 
man dem Ibn Tümart in dieser Periode seines öffentlichen Auf
tretens gab, nämlich „der F a k i h  von S ü s “. Aber schon früher 
hatte er sich nicht nur durch sein praktisches Eingreifen in das
öffentliche Leben bemerklich gemacht und in Gegen
satz gegen den Hof und die regierenden Kreise gesetzt, sondern 
seine Opposition gegen die herrschende Theologie auch in theore
tischer Beziehung kundgethan. Dies führte zu der durch den Fürsten 
veranstalteten öffentlichen Disputation zwischen Ibn Tümart und 
den Hoftheologen. Von dieser Disputation ist in den uns zu
gänglichen drei Hauptquellen der Almohadengeschichte die Rede, am 
weitläufigsten im Kartäs, dessen Angaben fast wörtlich mit der 
Darstellung des durch ‘Abd al-mu’miü Bl. 2 a eingeschalteten Be
richtes über den Hergang dieser Disputation übereinstimmen, mit 
dem Unterschiede, dass der Historiker den I n h a l t  der Disputation 
nicht reproducirt, sondern sich mit der Erzählung der Thatsache 
und dem Resultat derselben begnügt. Diese Uebereinstimmung ist 
ein weiterer Beweis für die Authentie des in der Pariser Hdschr. 
enthaltenen Sammelwerkes von Ibn Tümart. Wir müssen hier davon 
absehen, den Bericht des ‘Abd-al-mu’min zu reproduciren, der auch 
zur Herstellung eines verbesserten Textes der betreffenden Stelle 
im Kartäs dienen könnte. Er beginnt mit den Worten:
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pLô lt Q-o ^15" ö^JjLjL+JI ¿ 5

)  w w M

¿UytoL^wi UJ v̂5Üv3 OL*£b

^Ji ¿<xoj und läuft in eine scholastische Beweisführung
für den Lehrsatz aus, dass keine gesetzliche Entscheidung auf blosse
Vermuthung gegründet sein kann.

Wir haben bereits gesehen, dass auch andere Details, welche 
nach dem Zeugniss der Historiker, deren Berichte unsere Quellen 
für die Anfänge der Almohadenbewegung bilden, für die Wirksam
keit des Ibn Tümart charakteristisch sind, in diesem Band ge
sammelter Schriften des Mahdi sich vorfinden. Das ‘akidat al-tauhid 
haben wir soeben kennen gelernt. Einen wichtigen Bestandtheil 
der Schriften des I. T. soll die Abhandlung über das Imämat bilden, 
gekrönt durch ein zweites Bekenntniss, das des Mahdithums, mit 
welchem wir unten im X. Abschnitt näher bekannt werden sollen. 
Auch dies Bekenntniss wird bei den Historikern ‘akida genannt, 
und bildet mit dem erstem die vorwiegendste symbolische Formel 
des Almohadenthums, welches demnach auf zwei ‘akä'id gegründet
ist, auf die und »vX-aJLc . Bei manchen
Berichterstattern wird zum Unterschiede vom ersteren das Mahdi-
bekenntniss vorzugsweise und schlechthin genannt2),
während wieder anderwärts mit diesem Namen schlechthin auch 
das erste Bekenntniss benannt wird3). Auch andere Distinctionen 
kommen vor, welche uns durch die Bekanntschaft mit den Schriften 
I. T.’s erklärlich werden, sonst aber zur Verwirrung des biblio
graphischen Thatbestandes führen könnten. Ibn Sahib al-salät 
spricht in der oben S. 74 Anm. 3 angeführten Stelle von zwei
‘akaid, deren eine er nennt, während eine andere
„gesegnete ‘akida“ von ihm „ A l - t a h ä r a “ genannt wird. Es kann 
bei der Natur der Sache unter letzterer Bezeichnung nur die zweite 
(die Mahdi-)‘akida verstanden sein, obwohl es schwer ist zu ver
stehen, warum diese Formel mit diesem, sonst zu ihrer Bestimmung 
nicht gebräuchlichen Namen bezeichnet wird; denn es sind doch damit

1) Text: . . . 3 , die ergänzten Buchstaben sind in der Hdschr.
ausgerissen.

2) I b n  a l - A t i r  X p. Hv ^

HkXxÄxJl. Der Ausdruck ist hier freilich ungenau.

3) Z. B. oben S. 74 Anm. 2.



kaum die rein ritualistischen Abschnitte des Buches gemeint, in 
welchen von der religionsgesetzlichen Reinheit und Reinigung ge
handelt wird1). Auch Ibn Chaldün erwähnt zweierlei ‘akä’id des 
I. T. und nennt sie a l - m u r s i d a  und a l - t a u h i d 2) in einem 
Zusammenhange, der darauf folgern lässt, dass beide Texte dogma
tischen Inhaltes sein müssen. Ich wage es hier eine Vermuthung 
betreffs der Identität der m u r s i d a  auszusprechen. Der Abschnitt 
der WM, in dessen Rahmen das tauhid einen Paragraphen bildet3),

O-OJ 0 - 0  3
beginnt mit folgender Erörterung:

j " y

Lq ^Läs jLw < 3 j*bLxJt^

¿Jjjj x! JoJcXii o* jLaä q ^ J Iä J I  »oLxi *J

^  2Üi 0^0 Lä*, ^JLä Jj wS^L-fc-J

¿o y .  &JJ| ^JLä Jj ^.^lXxcLs lil xii

Lgjt Lj L*j  ̂ Lo *

,3 Q-* <¿£-13 f-A-Z-*) q jÄ X j

g ^ o j  ^  hjLx-äJ! ^  ¿J jUü ^

g ^ o j  ^  y Ü J b  ^  ^

L^L& '¿^ÄxJ v̂ a^LaJ y*,

Ax^Jü XjPjl^

4 *JL>Ux-*w xJLii .̂jöi—:. Es ist nun nicht unwahrscheinlich,

dass diese Erörterung, welche die Antwort an den „Mustarsid“ 
enthält, und — wie wir aus dem eben mitgetheilten Textstück
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1) WM  Bl. 25 a und weiter Bl. 72 a sblA^Jt H^LgUî ^ jJÜ Îj £  '•—t a .

2) I b n  C h a l d û n  I p. vgl. oben S. 70 und J o u r n a l  a s i a t i q u e  
1879 I p. 479.

3) WM Bl. 57 a ff. (Bl. 59 a *JÎ3 ¿oy > ^  0^>yZj\ Jw*i5 £  Jjwai

iJLxxa^G U j^ t) .
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sehen konnten — in gedrängter Kürze ein Compendium der Glaubens-
C J

lehre bietet, in consequenter Weise genannt worden sei.

Mit der Abhandlung über das Imamat, und dem Nachweis der 
Continuität dieser Institution ab initio mundi bis in die Zeit des 
Ibn Tümart, in welcher dies Amt durch das Erscheinen des Mahdi 
gekrönt wurde, steht in engem Zusammenhange ein Tractat, in 
welchem die Erfüllung jener Zeit gelehrt wird, in welcher ein 
Häuflein Rechtgläubiger im Magrib gegen das überhandnehmende 
Regiment des Unglaubens und des Unrechtes im Namen Gottes 
siegreich zu Felde zieht. Diese Punkte werden in den Quellen als 
hauptsächlichster Inhalt der Lehre des Ibn Tümart aufgezählt und 
ihr Vorhandensein in dem vorliegenden Band gesammelter Schrif
ten desselben wird im Laufe unserer folgenden Darstellung ersicht
lich werden.

Auf dem Titelblatt wird der Inhalt der Schrift in folgender 
Weise angegeben: t2)ühLJi ^  Lo

6 5 ) r JL*J! £  rbbCJl £  r^büi

rbÜÜt

1) Bl. 1— 17 b.
2) Bl. 17 b— 42 a inclusive .

3) 42 a— 46 b ^  ^Ä * Jb  ̂

4) 4 6b —48 b.
5) 48 b—50 a.

6) 50 a 57 a Oi>r^^ .4»Jus

g jf  ̂çilï .
7) 57 a—59 a.
8) 59 a— 61b.
9) 62 a.

10) 62 b — 65a.

11) 65 a LoJÜU, q j A JÎ L^aJLc  cX c ty iJ t.

12) 66 a 0 .x £

13) 68 a Tradition des j+c. über die xcL**,
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4) 4 4 2) ^ i  4 V w

7) jJu& 6) oLo^Lcj 1 5) ^ * > ^ 1  jjtJb} .

Diese Inhaltsangabe ist sehr ungenau und oberflächlich, sie 
macht nicht den ganzen Inhalt ersichtlich ; die Lücken zu ergänzen 
ist hier nicht nothwendig, da sich die Mängel der Inhaltsangabe 
aus unserer weiteren Darstellung ergeben werden.

Einzelne Theile des Werkes sind von einander durch die
Formeln oder ^ äj! 8) gesondert; wahrscheinlich
um zu bezeichnen, dass ‘Abd al-mu'min je einen Vortrag bei 
jenen Stellen endigte nicht aber um der organischen Eintheilung 
der Schriften des Ibn Tümart zu entsprechen. Nicht immer, jedoch 
einigemal wo ein neues Thema anhebt, liest man am Beginne des 
betreffenden Abschnittes die Bism’illäh-formel 10). Das vor uns 
liegende Buch enthält auch fremde d. h. nicht von Ibn Tümart 
herrührende Bestandteile Dass die Darstellung der Disputation 
Bl. 2 a—3 b von ‘Abd al-mu’min eingeschoben wurde, haben wir 
bereits erwähnt. Der Uebergang von diesem Stück zum Text des
Ibn Tümart wird durch folgende Worte vermittelt: il*

Loj 0 .C

0 . / 1 Lgj. Ebenso ist alles, was nach

Bl. 93 a folgt, nämlich ein fremder Bestandtheil, und
wir werden erst später Gelegenheit haben nachzuweisen, dass der
selbe unter der Regierung des Abû Ja‘kûb Jüsuf entstanden ist. 
Im Jahre 579 wurde die vorliegende Sammlung zusammen mit dem 
unter dem eben erwähnten Fürsten entstandenen Theile als almo-

1) Bl. 69 a— 8Ga.
2) 86 b - 9 0 a  U* .
3) 90 a— 93 a.
4) 93 a bis Ende.
5) habe ich nicht gefunden.
6) Dieser Theil ist sub 13) und 14) enthalten; auch
7) scheint auf Dinge bezogen zu werden, die in den vorigen Kapiteln 

zerstreut angeführt sind.
8) Bl. 48a,  61b 65b cXfitydt o J U i  69b, 86b, 93a.
9) Wenn bei einem ma£rebinischen Historiker des IX. Jlid.’s vom „ t r a i t é  

c o mp os é  p a r  l ’i m a m  al  M a h d i  e t  d e s  d i c t é e s  de  son l i e u t e n a n t  
A h (1 el moum i n “ (Journ. as. 1. c. p. 135) gesprochen wird, so sind unter letzteren 
wohl nicht eigene Werke des ‘Abd al-mu’min, sondern diese amâlî zu verstehen.

10) Diese Formel steht auch ohne vorangehende Abschliessungsformol : 
WM  59 a.

IM. XLI. 6



hadisches Grundwerk den Gläubigen in die Hand gegeben. Hierauf 
bezieht sich die der ganzen Sammlung angehängte Nachschrift 
(Bl. 98 a):

¿jut oLgjpJi pji

ÜLLyw öbW û 9
w w £■ P

/-y°l ¿üuL^ül

4 KjL* ^*¿>3  .
* **

VL
Das Schwergewicht des as‘aritischen Charakters des Bekennt

nisses des Muhammed ibn Tümart scheint in der Zurückweisung 
der körperlichen Auffassung Gottes, und in nothwendiger Folge

s-
davon, in der damit zusammenhängenden Deutung (Ju^Ij) der grob
sinnlichen Ausdrücke der heiligen Texte zu liegen. Im Grunde 
genommen war der Stifter des Almohadenreiches nicht völlig conse- 
quenter As‘arite. Denn nur darin, was die Lehre Al-As‘ari’s von 
den Anthropomorphisten unterscheidet, steht er auf dem Boden 
der as'aritischen Schule. In jener Hauptfrage aber, deren Beant
wortung das unterscheidende Merkmal der As‘ari-schule gegen
über den philosophisch-rationalistischen Gegnern, den Mu‘taziliten 
bildet, ist er nicht getreuer Anhänger der as‘aritischen Lehren: 
ich meine nämlich die Lehre von den göttlichen Attributen: „Er 
bekannte sich — so erzählt ein Geschichtsschreiber der Almo- 
haden — zu der Schullehre des Abü-l-Hasan al-As‘ari, mit Aus
nahme von der Zulassung der Attribute (in Gott) — olsuaJt — ; 
denn in Bezug auf die Verneinung derselben und in noch einigen 
wenigen Punkten stimmt er mit den Mu'taziliten überein“ *). Wir 
stehen hiermit vor einem ganz eigentümlichen Momente der Frage 
nach den Quellen und Lehrmustem des theologischen Systems des 
Ibn Tümart. Man kann nicht daran zweifeln, dass wir einen Theo
logen vor uns haben, der aus dem System Ibn Hazm’s schöpfte, 
der obwohl er mit ganzer Energie gegen die mu'tazilitische Theologie 
kämpfte, die as‘aritische Lehre von den Attributen in Gott mit 
fanatischer Leidenschaftlichkeit von sich wies, wie wir dies an einem 
ändern Orte ausführlich dargestellt haben2). Diese Abhängigkeit
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1) A l - M a r r ä k o s i  p. .
2) Z ä h i r i t e n  p. 142.
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von dem zähiritischen Theologen, welche uns noch einleuchtender 
sein wird, wenn wir auf das fikh der Almohaden zu sprechen 
kommen werden, wird uns schon jetzt wahrscheinlich, wenn wir 
den Passtis über die Namen Gottes in Ibn Tümart’s theolo
gischem Werke lesen und zur Ueberzeugung gelangen, dass seine 
Lehre über diese von der Attributenlehre abhängige und mit 
derselben in engem Zusammenhang stehende Frage eine resu- 
mirende Entlehnung aus jenen Stellen des Hauptwerkes des Ibn 
Hazm ist, welche wir in unseren Zähiriten p. 147—150 mitgetheilt 
haben. Wir werden zu diesem Behufe nur die Worte Ibn Tü
mart’s hieher setzen und können die Vergleichung dem Leser 
überlassen:

WM Bl. 61 a:

v* C > '  w "C"

X-vLc: bL, xLXi* X-yaJ blj‘Ü5

¿ü IvXjj

U* Uj  XäJ13- ^¿5=\Jo ^.ji
P -  ̂ ot

¿J ¿¿Lol Xam.äaJ ¿O L x-ii L q̂  ¿oLc. öL äJ  0 - ^  »LäJ

öj.CvAi* 8£L*a«Ij XjuAwwJ ^  ^  Jo^X xJ jJ*t-

»*
Lgj < ^U ^H  x l L u^ L a- j  j l ä  U y  l.gj

ü i

Wir haben nun gesehen, dass Ibn Tümart kein consequenter 
Anhänger des as‘aritischen Systems war. Aber nicht nur in Betreff 
der Attributenlehre weicht er von den Doctrinen der Schule ab, nicht 
zwar zu Gunsten der Mu‘taziliten, sondern im Sinne der von Ibn 
Hazm vertretenen Lehre, sondern auch die pantheistisch klingenden 
Theile des durch ihn formulirten Glaubenssymbols bilden eine Scheide
wand zwischen ihm und dem As‘arismus. Wenn also I. T. 
in den Geschichtsquellen leichthin ein As‘arite genannt wird, so 
gilt diese Charakteristik vorwiegend seinem Verhalten hinsichtlich 
des bis zu ihm herrschenden tagsim. Die Negirung dieser Art 
der Gottesauffassung ist as‘aritisch; aber sie erschöpft den Charakter 
der as‘aritischen Dogmatik nicht. Wir können demnach nicht er
warten, dass im weitern Verlauf der Entwicklung des Almohaden- 
thums auf eine consequente Durchführung des as‘aritischen Lehr-

6*
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begriffs besonderes Gewicht gelegt werde. Im allgemeinen, so will 
es uns scheinen, hat man späterhin das Hauptgewicht in der theo
logischen Eigenart im Almohadenreich auf die eigenthümliche 
zähiritische Fikh-richtung gelegt, von der wir im nächsten Ab
schnitte zu sprechen haben werden. Es darf sich vielmehr eine ge
wisse Opposition gegen den As'arismus, ja sogar gegen die durch 
Ibn Tümart fort und fort gepredigte Lehre vom ta’wil frei hervor- 
wagen. Dies Yerhältniss wird uns klar, wenn wir die Stellung be
obachten , welche der unter dem Schutze eines Almohadenfürsten 
wirkende Philosoph Averroes in einer im Jahre 575 abgefassten 
Abhandlung zur As‘ari-schule und zum ta’wil einnimmt. Diese Ab
handlung verficht die These, dass es verwerflich und dem reli
giösen Interesse schädlich sei, dem gewöhnlichen Volke, welches 
nicht im Stande ist, einen philosophischen Standpunkt durch Be
weise (barähin) zu unterstützen, die anthropomorphistische Auf
fassung, die dem äussern Sinne (zähir) der Texte entspricht, zu 
rauben und ihm das ta’wil mundgerecht zu machen1). Al-As*ari 
aber und seine Schule werden wegen ihres gegentheiligen Vorgehens 
offen geschmäht2) , die Art ihrer Argumentation wird sophistisch 
und oberflächlich genannt3), und über sie das Urtheil gefällt, dass 
sie in den Augen eines jeden Fachmannes geradezu lächerlich 
erscheinen muss4) , weil sie weder der Religion noch der Philo
sophie gerecht werden kann5). Die As'ariten werden der Corrup- 
tion des religiösen Sinnes und der Begriffsverwirrung in religiösen 
Fragen geziehen, ja sogar mit dem Epitheton von „Ungläubigen“ 
(käfirün) geschmäht6). Ihren exegetischen ta’wilät — und diese 
waren es doch, die Ibn Tümart zu herrschenden Religionslehren 
erhob — spricht er allen Werth ab und findet dieselben nicht 
geeignet, die Menschen der Wahrheit näher zu bringen; er er
blickt in ihnen die Grundursachen der emporgekommenen Ketzereien 
(al-bida‘) 7).

Diese Anschauungsweise ist eine dem System, das die Almo- 
hadenbewegung mit ins Leben gerufen, geradezu entgegengesetzte; 
es ist nicht bekannt, dass sie in der Verfolgung, die Averroes zu

1) Vgl. P h i l o s o p h i e  u n d  T h e o l o g i e  ed. M. J. Müller p. 77, 5 ff.
2) Im allgemeinen eifert er gegen die Popularisirung religions-philoso-

phischer Erkenntniss p. 79, 13 und ist deshalb ein geschworener Feind Al- 
Gazäli’s, vgl. p. 17, besonders aber p. 70 ff.

3) ibid. p. 24, 6; 88, Cu. u. a. m.
4) ibid. p. 77, 6.
5) ibid. p. 41, IG und öfters.

G) p. 24, 10 vgl. 114, 10 wo eine
o y

allerdings sehr baroke Lehre der as‘aritischen Schule mit dem Namen 
belegt wird.

7) p. 2ä, 4 v. u.



erleiden hatte, von den Gegnern des Philosophen im entferntesten 
geltend gemacht worden wäre. Man hat sich eben zu jener Zeit 
um die conséquente Durchführung der dogmatischen Seite des Be
kenntnisses des Ibn Tümart nicht mehr viel gekümmert, sondern 
mehr Gewicht auf die Eigenart des fikh des Ibn Tümart und ihre 
conséquente Weiterentwickelung gelegt. Wir haben uns nun mit 
diesem Theile der almohadischen Lehren zu beschäftigen.

YIL
Auch in Betreff des praktischen, gesetzwissenschaftlichen Theiles 

der muhammedanischen Theologie trat Muhammed ibn Tümart in 
principiellen Gegensatz zu dem Geiste, der durch den Schutz der 
Almorawidenfürsten zur Herrschaft gelangt war. Von dem grossen 
Einflüsse sprechend, den die fukaha zur Zeit des ‘Ali b. Jüsuf b. 
Tasfin erlangtenA), ein Einfluss, den sie wie es scheint für schnöde 
weltliche Zwecke ausnützten 2) und zu dessen Folgen auch die Ver
bannung der dogmatischen Untersuchungen gehörte, berichtet der 
Geschichtsschreiber der Almohaden: „Niemand konnte dem Emir al- 
muslimin nahen und seine Gunst erlangen, als wer die ‘ilm al-furü4 
betrieb, ich meine die angewandte Gesetzwissenschaft nach der 
Schule des Malik. Die Lehrbücher dieser Schule hatten denn auch 
zu dieser Zeit viel Anwerth und man richtete sich nach den An
forderungen derselben. Alles, was ausser diesen Compendien war, 
wurde verworfen. Es kam so weit, dass man das Forschen im 
Buche Gottes und in der Tradition seines Propheten vergass, nie
mand unter den berühmten Gelehrten dieser Periode widmete sich 
dieser Wissenschaft“ 3). Muhammed ibn Tümart trat nun auch in 
dieser Beziehung reformatorisch auf, und wir werden aus den Thaten 
seiner Nachfolger sehen, dass der theologische Einfluss der Almo
haden sich zumeist auf die conséquente Durchführung der durch 
Ibn Tümart angeregten Rückkehr erstreckte. Der Gründer des 
Almohadenreiches kehrte nämlich im fikh zur t r a d i t i o n e l l e n  
Schule  zurück und brachte die Gesichtspunkte derselben zur 
Geltung. Der Hauptgrundsatz seines Fikh-systems ist, dass das
Gesetz nicht auf die individuelle Meinung (^£di) und die Thätig-
keit der Vernunft (JJUJi) gegründet sein4), sondern nur auf die
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1) Vgl. Dozy, G e s c h ic h te  d e r  M a u re n  in  S p a n ie n  II p. 384.

2) Darauf scheinen die Worte des Averroes gemünzt zu sein: q -»

IÄXP L̂̂ .ääÜ ¿5't \Ä»Jt
P h i l o s o p h i e  u n d  T h e o lo g ie  d e s  A v e r r o e s  p. G, 11.

3) A l-M a rrA k o  i p. . Dozy ibid. p. 38(5.
4) Vgl. oben die Disputation mit den Hoftheologen p. 77.
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Data der Tradition (Jüü) auferbaut werden könne. Die Quellen 
und Principien der Gesetzesfolgerung sind demnach kitâb, sunna 
und igmä**). Die Traditionen Muhammeds werden im Grossen und 
Ganzen in zwei Arten eingetheilt: tawatur und âhâd.

Andere Quellen giebt es für die Déduction des Gesetzes nicht. 
Die Ausschliessung der speculativen Quellen veranlasst den M. ibn 
Tûmart, so wie sich dies auch in der älteren traditionellen Schule 
zeigte2) , in der Anerkennung der Tradition als Gesetzquelle die 
grösste Liberalität zu entfalten. Auch Ahäd-traditionen können als 
Grundlage zweiten Grades für die gesetzliche Praxis gelten3), ja er 
polemisirt gegen jene Theologen, welche Traditionsaussprüche mit 
kühn unterbrochener Ueberlieferungskette als Quellen der Gesetz- 
deduction nicht gelten lassen wollen4). Immer kömmt er wieder 
auf die Unterscheidung dieser zwei Arten von Traditionen zurück, 
um zu betonen, dass der Löwenantheil in der gültigen Gesetz- 
deduction der ersten Klasse von Traditionen gebühre, während die 
zweite Klasse, obwohl nicht ohne Einfluss auf die Feststellung des 
Gesetzes, nicht zur Feststellung von absoluten Gesetzesprincipien, 
sondern nur zu der von Principien mit bedingter Gültigkeit dienen 
könne. Während nun jene nothwendige Grundlagen des Gesetzes 
sind, aus welchen diese gefolgert werden, kann man von diesen nur

1) Bl. 5 a La

Uj'uüüi .
2) Vgl. Zähiriten p. 6—7.

3) W M  Bl. 5 a 0 t (¿p ^  | o l o !  £

JJixJî ô! JJÎxJLJ \JLo 1

jbsij J J jb  y9  ¿1

bit J i u  t3Ls J J b L J l

¿0 il j l s t  Lq» . Man vgl. über das Ver-

liältniss dieser beiden Formen der Traditionsüberlieferung Bl. 14b— 17 b Titel:

Io 0 .̂ 0 » l o q . - o  X £ . j u o

O )
4) Bl. 15 a bl C)î

; diese These wird durch scholastische Beweisführung weitläufig er

wiesen.



sagen, dass sie begleitende Ursachen der Gesetze sind (aber nicht 
ihre n o t h w e n d i g e n  Wurzeln)“ l).

Innerhalb des t a w ä t u r  steht obenan die ununterbrochene 
Tradition der Medinenser als die unverfälschteste Quelle des Gesetzes 
im Sinne des Propheten und seiner Genossen. „Alles was die Ge
lehrten von Medina überlieferten und wonach sie sich in ihren 
Handlungen richteten, das ist das richtige. Der Islam, die Gesetze, 
der Prophet und die Genossen waren in Medina, als noch auf 
keinem Punkte der Erde weder Religion, noch Gebet, noch Gebet
ruf, noch auch irgend etwas anderes von den Gesetzen vorhanden 
war. Im ‘Irak und den ändern Ländern war damals noch nicht 
die wahre Religion. Darum dürfen uns mit Recht die Leute von 
Medina als Beweis gegen alle übrigen gelten. Wenn nun jemand 
einwenden wollte: Wir haben doch durch die Genossen manche 
vom Propheten überlieferte Aussprüche überkommen (die mit der 
medinensischen Praxis nicht übereinstimmen); warum haben die 
Leute von Medina in ihrer Praxis sich von diesen Traditionen ent
fernt? — wenn jemand dies früge, so können wir antworten: Dies 
könnte dreierlei Gründe gehabt haben; entweder hätten sie aus 
beabsichtigter und bewusster Opposition die betreffenden Traditions
aussprüche verlassen; — oder zweitens hätten sie dies aus Un
wissenheit — also unabsichtlich — gethan, oder endlich drittens, es 
hätte sie hierzu ein erlaubter Gesichtspunkt veranlasst. Die An
nahme der ersten Ursache wäre absurd, denn daraus folgte, dass 
sie das gerade Gegentheil von dem wären, als wie sie Gott selbst 
geschildert hat, nämlich Anhänger des Propheten und des richtigen 
Weges. Auch die zweite Ursache kann unmöglich angenommen 
werden; wissen wir doch, welchen Eifer die Medinenser in der 
Religion entfalteten und dass sie alle in Medina den Propheten 
umgaben (also wissen mussten was der Prophet aussprach). Es 
bleibt also nur noch die dritte Ursache als zulässig übrig. Die 
erlaubten Gesichtspunkte sind entweder die gesetzliche Abrogation 
des Inhaltes des betreffenden Traditionausspruches, oder die Be
fürchtung, dass die betreffenden Aussprüche unecht oder erdichtet 
seien, oder dass dieselben nicht gehörig beglaubigt sind. Es ist 
also unzweifelhaft, dass die Praxis der Medinenser ein Argument 
bietet gegen alles Entgegengesetzte. Dieser Grundsatz wurde auch 
in der Disputation des Mälik b. Anas mit Abu Jüsuf (dem Schüler 
des Abu Hanifa) anerkannt. Als sie über die gesetzliche Grösse
des Masses (l\/>) nicht einig werden konnten, da entschieden sie
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die streitige Frage dadurch, dass sie Kinder und alte Leute aus Medina 
kommen Hessen um sich das medinensische Mass vorzeigen zu lassen. 
Nach der Quelle der Bestimmung dieses Masses befragt, beriefen 
sie sich darauf, dass sie dieselbe von ihren Vätern und Ahnen bis 
zur Zeit des Propheten zurück so überkommen hätten. Dasselbe 
sagten sie von jeder Streitfrage, welche ihnen die beiden Gelehrten 
vorlegten. Als nun Abü Jüsuf einsah, dass sie in Bezug auf alles, 
worüber sie befragt wurden, ihre Praxis auf Grund von ununter
brochen bis auf den Propheten zurückgehender Tradition eingerichtet 
hatten, bekehrte er sich in allen diesen Dingen zur medinensischen 
Uebung.

„Die Leute von ‘Irak lehren betreffs der ununterbrochenen 
Traditionskette Phantastereien. Sie sagen z. B. wenn dies und jenes 
auf ununterbrochener Traditionskette beruht, woher kommen die 
Meinungsunterschiede in B.ezug auf solche Punkte? Gäbe es — 
sagen sie ferner — solches tawätur, warum sind dann dieselben
Aussprüche auf Grund von Einzelautoritäten überliefert und
niedergeschrieben worden? das war doch dann nutzlose Schreiberei! 
Dann müssten doch der Natur des tawätur entsprechend die älteren 
Generationen, welche der Urquelle näher standen, auch örtlich näher 
zu Medina waren, alle diese Dinge besser gewusst haben, als die 
späteren Gelehrten (und doch widersprechen schon alte Autoritäten 
dem Inhalt mancher auf ununterbrochene Traditionskette gestützten 
Traditionen)! Ferner wäre es pietätloser Angriff gegen diese sujüch, 
sie der Unwissenheit und des Verlassens des tawätur zu beschuldigen. 
Endlich, sagen sie, ebenso wie ihr diesem oder jenem Gesetz die 
Autorität des tawätur beilegt, so könnte ja jeder kommen und 
vorgeben, seine Ansicht stütze sich auf solche Autorität! Alles 
dies — sagt der Verf. — ist lose Phantasterei“ *) und er wäre 
ein schlechter Scholastiker, wenn es ihm schwer fiele diese Ein
würfe auf dem Raum von fünf Blattseiten zu entkräften.

Man sollte nun glauben, Muh. ibn Tümart gebe der Specu- 
lation gar keinen Raum innerhalb der Gesetzdeduction, und in der 
That ist es nur ein sehr enge begrenztes Feld, das er dem kijäs 
einräumt; aber vollends schliesst er es aus dem System der Hilfs
mittel zur Ergründung der Gesetze nicht aus. Es ist nicht mög
lich, auf dem Raume, den ich hier beanspruchen darf, Ibn Tümart’s 
weitläufige Exposition über diesen Theil seines gesetzwissenschaft
lichen Systems zu erörtern. Seine Kijäs-lehre ist der originellste 
Punkt seiner Darstellung der usül, und er erfindet hier eine Fülle 
von neuen Definitionen, er spinnt ein Netz von Unterscheidungen, 
die er nicht von Vorgängern übernommen hat. Ohne vorerst die 
unterschiedliche Anwendung des kijäs in der Dogmatik und im

g8 Goldziher, Materialien zur Kenntniss der Almohadcnbeivcgung.

1) WM Bl. Hu.



fikh in Betracht zu ziehen, stellt er fünf Arten von ungültigem 
kijäs auf u.z.  1) (j*U5 (die Analogie vermittels deren
die Anthropomorphisten die Existenz Gottes nach der Analogie der 
materiellen Welt vorstellen) 2) »jL*i( mittels dieser Art von

Analogie folgern die ¿JÜuuo ihre theologischen Lehren. Alles Lebende, 
was wir sehen, ist Kind eines Vaters, Frucht einer Saat. Andere Ur
sachen des Seienden läugnen sie in Folge der aut diese Erscheinungen 
gegründeten Analogie. — 3) (j*Lx>.
Alles was ist ist im Raume, daher auch Gott. — 4)
JJIäÜ . wodurch gefolgert wird, dass ebenso wie unter den Menschen 
das Vorhandensein des Wissens, die Ursache davon ist, dass jemand 
ein Wissender genannt wird, so auch Gott das Attribut des Wissens 
inhaerent sein müsse. 5) 5 man leugnet>
dass Gott Schöpfer des Bösen sei, da er doch sonst nach Mass- 
gabe dieser Schöpfungen benannt werden müsste. 

l£äJ13- 0 Lsj.JLin4.it
W i  ? G- V4 *4 ^

y j  <31 LiJli? ^
w 3 (js.S>. Dies Argument widerlegt der Verf. durch die

Idee der absoluten Machtvollkommenheit Gottes1). — Hingegen findet
der Verf. das kijäs im praktischen Gesetz ^ r  zu*
lässig, wenn a) die zu vergleichenden Momente vollständig homogene 
Kategorien des Gesetzes darstellen und b) die Zulässigkeit der 
Analogie in einem bestimmten Gesetz aus dem Wortlaute des Ge
setzes folgt2). Allerdings ist dies eine sehr matte Zulassung des Kijäs- 
principes, aber doch mehr als die starren Zähiriten zuzugeben ge
neigt waren. Gegen die weitere Ausdehnung des kijäs polemisirt I. T. 
häufig in der weitläufigen Darlegung dieses Kapitels der Gesetzkunde*).

1) Vgl. Ih n  H azm , Zähmten p. 1G2.
2) WM Bl. 42b—46b.
3) ib. 44b  ̂ ^

ijMLxÄif \jbjXj.
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Die Stelle die ich in der Anmerkung1) statt aller Uebersetzung 
im Text wiedergebe, giebt uns einen Begriff von jenen Arten des

oLo.^v^Jiy o Lö5uüc*JI »«AJot

O ., O .> . w -- -
^JLäJLj y i'L.w.xil  ̂i j| ^ £ l\5  s'siX& \yjj*e>-Js J»AJ q '5 ^

^L>JU fiÄS5 UÜ j'Ü5*

J^'s ^y.j J, 31 xäJU^0 .̂jls J-bu L̂ iSu.Äs v̂ äX̂ >1

,3 Jü iftJ t j .  0 - p ^ °  ¿L w .;J I

* ViîwJv3 ¿oLs \ a.O

Uit .̂Jlcs —b* ..¿c .̂.¿.äaj L̂ o (¿̂ Ji3

Ĵl*5 ^ .S 'JU  iCJL»Jl (j ^UäJ!

ä^Lg liJ ! ^ . ¿ i  ,3 »^J iS  Lo \ J U L - « *  (j^L^äJ I l^.<o tÄ£>

^ S u - L^JLol » ^ . ¡ - >  3  ¿o i L i iÄ s

q /5  ̂ .̂¿i iüL*J| £-l*OE.̂ t

j ^-äJ  £ ĵ äJL  Ĥ L̂ b L^W) ^  ^.>Vj ^ ^.xJl ¿-Uafî ii J-A5

3  öuXi5 ^j> i- ’u ü ac ^ l ^uww * ^ ß * J i

iuX£̂  L*.iL> Î .-5-.j*, Î aDjLĉ  £p+z>-

3  j  ^  l £ ^  ) ^ r i

vr ,̂ *?"P u^'^Ji j*<Aäj ^üü ^

^  ^ i 3  ^  ^  .̂L& >̂1 ^La3- Î1

^ŵLaäJ bjAt ^ ““T*-

a c
LVP3 ¿s-Jl̂ JÎ  OLxÄä^^ L̂3>J î , vgl. Zahiriten

p. 41. Wie streng man es gerade in der Wuchergesetzfrage mit der Zurück
weisung jedes Versuches, die Analogie über das gesetzlich festgesetzte Mass aus-



Kijäs, die dem Imam der Almohaden für unzulässig erscheinen. 
Er unterlässt es auch nicht, die durch die Kijäsfreunde aus 
den Traditionen angeführten Argumente und Beispiele vorzuführen 
und sie der Reihe nach zu entkräften. Es wäre überflüssig, 
diesen Punkt der Polemik, den er fast ebenso wie andere kijäs- 
feindliche Vorgänger bespricht]) hier weitläufig darzulegen. Es 
ist im Ganzen eine nicht ohne Widersprüche verlaufende ver
mittelnde Stellung, die Muh. ibn Tümart in der Kijäsfrage ein
nimmt; ein Schwanken zwischen der starr abweisenden Negation 
Ibn Hazm's und der freien Willkür der ‘irakischen Schule in der 
Aufstellung von Gesetzursachen und Analogien. Ich theile hier die 
meist charakteristische Aeusserung des Verf.'s in dieser Streitfrage 
mit: Im Anschlüsse an seine Darstellung des Lehrsatzes ¿JU!

Lo \JLL^> £  » vXj.j U ¿XL* ^

ji 2 0  "bi» j £-L*Co sagt

Muh. ibn Tümart2): 3) » J v P  l ¿ o  *3

Lut-b ĴLc: y

0./C 4^JUÜ ¿JUI
oi «c

31 A-vls \_L5 q C

OS-
i

-> ) o
^  ili> <N -<L_ X-2̂  J

.JjÜS jlä C)Ü 1 ^3 öu\£>

¿CäJ _/WsJ | j „X2.̂ >

zudelinen nahm, erhellt aus Ibn a l - A t i r  arm. 486, X p. af ;  dort wird be
richtet, dass ein Theologe wegen solcher Lehren aus Bagdad ausgewiesen wurde.

1) Vgl. Zahiriten p. 207 ff.
2) W M  Bl. 42 b.
3) Cod. .
4) Soll liier auf Ibn Hazm angespielt sein? die oben verläugnete Lehre' 

wird durch I. H. vorgetragen, s. Zahiriten p. 43 Anm. 1.
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»IaaAä L̂-ä-a-s ¿¿xj-̂ vJI ^
P P  w

¿JJt *_i*_i J.&* ^JJ>3

( .̂i* I ^  j*bl—X_il j*uX—fi—j* '̂ X—i j  

gJt ^  ^<oy£> j-i5 jj*l*äit.

Es ist klar, dass innerhalb des Sytems, welches Muhammed 
ibn Tümart hier aufstellt, der Geist, der die verschiedenen in 
gleicher Weise gültigen und berechtigten Gesetzschulen im Islam 
erzeugte, vollends verbannt ist. Es könne nicht zweierlei Praxis 
in Bezug auf eine und dieselbe Frage Platz greifen, wie dies im 
Sinne derjenigen Schulen ganz gut möglich ist, welche je ihren 
mugtahidin Glauben schenken, wodurch die Gesetze aus Quellen 
hergeleitet werden, die nicht die richtigen Quellen dafür sind. Die 
Autorität der mugtahid’s wird hierdurch eine Stufenleiter zur Ver
nichtung des Gesetzes. Die Lehre, dass zwei mugtahidün in Betreff 
eines und desselben Punktes der Gesetzwissenschaft Entgegengesetztes 
und Widersprechendes lehren können, ist absurd1). Sowie er in 
den oben angeführten Stellen gegen die ‘Iräkenser und die Kijäs- 
schulen im Allgemeinen polemisirt, so finden wir ihn in einigen 
besonderen Punkten gegen die säfi‘itische Schule polemisiren 2). Die 
unbedingte Zugehörigkeit zu einer der bestehenden Gesetzschulen 
nennt er: Unwissenheit 3).

Wenn wir nach diesen Einzelheiten, welche die charakteristischen 
Momente der Methodik der Gesetzesdeduction in sich begreifen, 
nach der Stellung M. ibn Tümart’s innerhalb der Partheien der 
muhammedanischen Gesetzesschulen fragen, so wird die Antwort

1) W M  Bl. 7 b schliesst er das Kapitol: ^ ^ . ¿ i
O - w

mit folgenden W orten: ^  öwXfi'Jiil »ÄP*

Jo UJcä LgJ ^/3
w y

ŵX̂  il L*JLw ¿ÜwÄ+ii ölXP L1x:>\S 

L¿¿G-yiOyA ^JÜL>Üi ,j^_X—.C*

(cod. lAnilÄÄ/o £^kit 1/>L>

(so) (cod. .^A ^ jC > w it).

2) Bl. 27 b, 28 a.

3) Bl. 5 a wX-Jl&ui
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nicht schwer. Die Verwerfung des taklid, die Polemik gegen die 
Fikhschulen, die Ausschliessung des kijäs aus den Quellen der 
Gesetzdeduction: alles dies ist Kennzeichen der zähiritischen Schule. 
Dem kijäs wird allerdings, wie wir gesehen haben, durch ein Hinter
pförtchen wieder Eingang verschafft, aber die Concession des kijäs

begreift nur das ^  sich* dessen Zulässigkeit auch
Däwüd al-Zähiri zugab *). In Einzelpunkten des Gesetzes hat er 
vielleicht hin und wieder anders geurtheilt als das Gros der Zähir
schule 2) , wie denn die Zähirschule ihrer Natur nach überhaupt 
keinen positiven Gesetzcodex bietet, sondern ihr Urtheil von der 
Würdigung der in Betracht kommenden, oft einander widersprechen
den Traditionsaussprüche abhängig macht. Aber in den allgemeinen 
Fragen finden wir M. ibn Tümart auf rein zähiritischem Boden 
stehend. Wenn er für irgend eine These den Beweis zu führen 
hat, so kennt er nur drei Instanzen : kitäb, sunna, igmä*3) — und

1) Zähiriten p. 36.

2) WM  25 a ist nicht (Zähiriten p. 64).

3) Ein auch sachlich nicht gleichgültiges Beispiel hierfür:

L*t O JC & iL i J l* J j ö

»blAaJl IjJLJ

‘Jjaüi a _* r *i L ^ äJ äbL-AaJi Nx'ui!
P W „» I £. w l  £ } O i  ^  }

xXi!

xylsi töLs juJj sliJt ö̂ LoJi nÜI ¿

.̂JlxS iÜLJt ^^0 \y+j£LC.

,3 wgojS ^  Lgi Jo »bl—o—!t JotÄj ̂ z- 1-
¿kUi

£  J u ^ s  »lijJi j. *J&j »Ixz ^jlLo
3 S

¿J ÄjL<UaJl
r.

JLJjj 4̂ >_^  »l̂ JS oL^pJ
5 r'~ ~ M

xJÜ! ^jüji.5 0./O 20U2J-S xLLp̂ O (j.

1—Ä_> C)lT Ä.xX LPc\3»-i <.LiXmO .̂i.5

4 uAXi L ä'ÜAaiLS LP»Äi>Lj.



zwar beschränkt er, wie aus vielen Stellen ersichtlich, das igmä‘ 
auf den Consensus der Genossen *) — ganz so wie Ibn Hazm in 
seinem Muhallä. Und wenn wir seine Theorien in zwei besonders 
hervorstechenden Unterscheidungslehren der Zähirschule betrachten, 
so finden wir ihn in vollem Einklang mit den Lehren dieser Schule. 
Erstens, mit Hinsicht auf die Frage, ob jeder imperativische Aus
druck im Gesetztexte die obligatorische Natur des betreffenden Ge
setzes involvire2); da finden wir ihn in einer schneidigen Polemik

.p
begriffen gegen jene Theologen, welche das Vorkommen des 
v-j A;JU zugeben — bekanntlich die allgemeine Lehre der Fikh-schulen3). 
Und in einer zweiten principiellen Frage: ob nämlich ein dem 
Wortlaute nach ganz allgemein gehaltener Befehl — — dieser
Allgemeinheit entzogen und auf specielle Fälle beschränkt werden 
dürfe — — finden wir ibn vollends auf der Seite der
Zähirschule 4).

Die Bekanntschaft mit den Werken des Ibn Hazm hat zwar 
I. T. selber in directer Weise nicht angedeutet; doch ist sie bei 
ihm aus mehr denn einem Grunde wahrscheinlich. Zuförderst wäre 
es kaum denkbar, dass ein Mann, der nichts Kleineres beabsichtigte, 
als die Reform der Gottesauffassung seiner Landsleute, die Schriften 
eines der grössten Dogmatiker des Magrib in dem ihm unmittelbar 
vorangehenden Zeitalter, eines Schriftstellers, von dessen merk
würdigen Schriften zu Ibn Tümart’s Zeiten ohne Zweifel noch viel 
geredet wurde, hätte abseits liegen lassen. Dann haben wir ja 
bereits mehrere mal (S. 82, 89, 91) Gelegenheit gehabt, theils auf die 
Entlehnung des Ideenganges des Ibn Hazm, theils aber auf Polemik 
gegen Gedanken, die I. H. ausgesprochen, hinzu weisen. Dass der 
andalusische Theologe in den Schriften des nordafrikanischen Agitators 
trotz mannigfacher Aehnlichkeit ihrer Methode in Dogmatik und 
Gesetzkunde niemals mit Namen angeführt wird, ist kein Beweis 
gegen unsere Annahme. Die Schriften des I. T. wollen ihrer An
lage nach nicht g e l e h r t e  Werke sein, sondern H a n d b ü c h e r ,  
zum Theil auch symbolische Schriften für die ¿Anhänger der durch 
ihn begründeten staatlichen und kirchlichen Bewegung. In solchen 
Arbeiten pflegt auch der gelehrteste Autor nicht mit Citatenkram 
zu prunken, oder secundäre Quellen seiner Thesen namentlich an
zuführen. In der That begegnen wir in sämmtlichen uns über
kommenen Schriften des I. T. keinem einzigen Citat aus einer 
späteren Schrift, kein einziger Autor wird mit Namen erwähnt. 
Nur kanonische Schriften werden herangezogen, und zwar ausser

1) z. B. W M  Bl. 23 a.
2) ib id .  11b.
3) Z a h i r i t e n  p. 71— 73. 122.
4) WM  120 ff.
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dem Koran die verschiedenen Traditionssammhmgen, namentlich das 
Muwatta* des Mälik b. Anas ]), die Sammlungen des Muslim 2), Al- 
Tirmidi 3) und Abu Däwüd4). Selbst Al-As‘ari habe ich in dem 
ganzen Buche kein einziges mal erwähnt gefunden. Zu polemischem 
Zwecke nennt er die ‘irakische sowie auch die säfi‘itische Schule (an 
Stellen die bereits oben nachgewiesen wurden) und mit Bezug auf 
einige Punkte der Dogmatik polemisirt er gegen die Mu‘tazila; die 
betreffende Stelle reproduciren wir im Anhang zu dieser Abhandlung.

Muh. ibn Tümart’s Werk enthält ausser der allgemeinen theo
retischen und polemischen Grundlegung der Fikh-Wissenschaft einzelne 
Specialabschnitte über bestimmte Kapitel des fikh. Er thut, seiner 
Vorgesetzten Methode getreu, in diesen speciellen Kapiteln nichts 
anderes, als dass er die Traditionsaussprüche zusammenstellt, die 
in dem speciellen Theile der gesetzlichen Praxis zur Geltung kommen. 
Mit besonderem Nachdruck werden hier von Bl. 90 a—92 b jene 
Traditionen zusammengestellt5), auf welche das Verbot des Wein
genusses und des Genusses sonstiger berauschender Getränke be
gründet ist und diesem Verbot die weiteste Ausdehnung geben °). 
Man muss sich vergegenwärtigen, wie vernachlässigt dieses mu- 
hammedanische Verbot im Magrib war7) , um die Wichtigkeit zu 
begreifen, die ihm in diesem Werke des politisch-religiösen Refor-

1) WM Bl. 23b, 25a.
2) Das ganze Stück 69 a — 86 b wird als Auszug aus Muslim eingefülirt; 

am Anfang wird Muslim erwähnt.

3) Bl. 68b , 69a &s .

4) Bl. 69 a O jb

5) z. B. Bl. 92a AiÄ+Jl . J l c  Xi-Jt/S V_>Lj> C. • vT >
V _ ü b e r  die Ausdehnung des Verbotes auf alles berauschende Getränk. 

Unter den hierfür angeführten Traditionen ist folgende:

w O
Jsi' ¿¡LÄS Jwwwod! q —* ^  v^- al-Buchäri

w J
Adab nr. 79. — Bl. 92b L*

OLääÜ.) 8jaÜ_5 \Ld.!5
6) Es ist bekannt, dass in vielen Gegenden des Islam selbst fromme Mu

hammedaner gegen den Genuss des Dattelweins nichts einzuwenden haben, und 
sich hierbei auf die Lebensgewohnheit des Propheten berufen (Z D M G. XII 
p. 686 oben). Ibn Tümart will in diesem Kapitel gegen solche Erleichterungen 
einen Damm setzen.

7) Vpl. oben p. 40.



mators beigemessen wird. I. T. hatte ja auch in seiner vorangehenden
praktischen Thätigkeit und Bemühung auf dem Gebiete des

ein fanatisches Eifern gegen die Verletzung des
Weinverbotes bethätigt'), ein Eifern übrigens, das selbst auf dem 
Herrschaftsgebiete der Almohaden nicht von durchschlagendem Er
folge war. Der älteste Sohn des ‘Abd-al-mu’min wurde wegen 
übermässigen Weintrinkens 2) von der Thronfolge ausgeschlossen und 
noch der Enkel des ‘Abd-al-mu’min fühlt sich veranlasst, das Ver
bot der Weineinführung nach Marokko zu verschärfen — allerdings 
mit grossem Erfolge, denn sein Hofarzt Abu Ga‘far b. al-Gazäl 
konnte sich in Marokko nicht die paar Tropfen Weines verschaffen, 
die er zur Herstellung einer Theriaca bedurfte 3). Aber zur selben 
Zeit verfasst ein Schöngeist des Almohadenhofes, Muhammed ibn 
‘Abd rabbihi, um eine Zecherei zu entschuldigen, bei der er ertappt 
wurde, Epigramme, in denen er dem Gedanken Ausdruck giebt, 
dass nur der Rausch, nicht aber der Genuss des Weines an sich 
verboten sei4) , eine Ansicht, die man übrigens nicht bloss als 
witzige Wendung eines Dichters betrachten darf. Sie war damals, 
als ihr der Dichter Ausdruck gab, in Afrika nicht zu allererst aus
gesprochen worden. Bereits im III. Jhd. vertrat dieselbe ganz
ernstlich der Theologe Ma£mar b. Mansür

~ o j o y
.̂3 Lc 5) ; wahrscheinlich nicht ohne Zusammen

hang mit den Erfordernissen des Lebens ü). Hat sich ja das mu- 
hammedanische fikh immer bestrebt, den schroffen Buchstaben des 
Gesetzes durch spitzfindige Umdeutung mit der Praxis des Lebens 
auszusöhnen; und der eben erwähnte Umstand ist ein Beweis mehr 
für die bereits oben dargestellte Thatsache, wie schwer es hielt, 
im nordafrikanischen Islam das muhammedanische Weinverbot durch
zuführen.

1) In Mahdija beschäftigte er sich am Beginn seines Auftretens damit, 
Musikinstrumente und Weingefässe, deren er habhaft werden konnte, zu zer
trümmern. Ib n  C h a llik fm  nr. 699 VIII p. 8.

2) A l-M a r ra k o s i  p. IPa. 7 v. u. Jt K a r tä s  p.
wird, dies Laster nicht speciell erwähnt.

3) I b n  A bi U s e j b i ‘a ed. A. Müller II p. a . .
4) A l-M a rrä k o s i  p. Ha 10.
ö) B a jä n  I p. Ivö.
6) Zur Zeit des Idrisi hielten die Bewohner von Süs den Genuss eines 

aus Traubensaft bereiteten Getränkes Namens Anziz, das als sehr borauschend

geschildert wird, für erlaubt, vA.> cj\ io  lX xäj L* D e s c r ip t io nJ L.- * " i
de U’A f r iq u e  e t d e  l ’E sp a g n e  p. l1tM, 3.
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Y III.
Im Sinne der Lehre des Ibn Tümart ist die Erfüllung der gött

lichen Gesetze ohne Wissenschaft von denselben völlig werthlos, sowie 
auch der Gottesglaube ohne bewusste Gotteserkenntniss unvollkommen 
ist 1). In einem besonderen Kapitel, in welchem er die Vorzüge 
der Wissenschaft behandelt2), macht er diesen Lehrsatz durch ein 
sehr drastisches Gleichniss anschaulich: „Wenn ein abgerichteter 
Hund das Wild tödtet, so wird (nach dem muhammedanischen Ge
setz) diese Tödtung als regelrechte Schlachtung betrachtet, wodurch 
der Genuss des Wildprets zulässig wird, während es bloss als Aas 
betrachtet wird und als Speise nicht zulässig ist, wenn der tödtende 
Hund nicht abgerichtet war. Ebenso wird die Gesetzübung erst 
durch die bewusste Kenntniss von derselben vollgültig, der Gottes
dienst des Unwissenden aber ist nicht gültig, durch die Unwissen
heit ist die Uebung ungültig und dem Aase gleichgeworden“ 3). Es 
ist daher nicht anders zu erwarten, als dass unter den unmittel
baren Nachfolgern des Ibn Tümart auf die Wissenschaft und ihre 
Pflege viel Werth gelegt wurde, und dass namentlich die Fürsten 
selbst durch selbstthätige Theilnahme an der Förderung derselben 
hervorragten. Wir haben hier nur über die Stellung des fikh 
unter den Almohaden zu sprechen und dies um so mehr, als wie wir 
bereits (S. 85) gesehen haben, die dogmatische Lehre des I. T. 
unter den Nachfolgern an Gewicht verliert und — obwohl ein 
correctes dogmatisches Bekenntniss nicht ganz gleichgültig wird 4) — 
der Schwerpunkt der almohadischen Sonderstellung in der Theologie 
immer mehr auf den gesetzwissenschaftlichen Theil derselben fällt.

1) W M  57 a. S. die Stelle oben p. 79. A v e r ro e s  1. c. p. 24, 9 er
wähnt, dass es As‘ariten gebe, welche jeden für einen Ungläubigen erklären, 
der nicht die Beweise für das Dasein Gottes kennt, wenn er auch sonst gläubig wäre.

2) ibid. Bl. 48 b ff.
.p o - y w

3) Bl. 49 a ^  »15^3 lXjusjJU *JlX3
-> í  ~ oj > w

 ̂1 j uXxasJI

¿cJLxJ 2ÖO gsJLOJ L*ii
.c

»¿»Lodt
4) Averroes, P h i lo s o p h ie  u n d  T h e o lo g ie  p. 26 wird gerühmt, dass 

„Gott durch diese siegreiche Sache (d. i. durch die almohadische Regierung) 
vieles von jenen Uebeln und unwissenden Lehren und irreführenden Wegen 
hat auihören machen und durch dieselbe den Weg geebnet hat zu vielen guten
D in g e n ............. Sie hat das gemeine Volk in der Erkenntniss Gottes auf einen
guten Mittelweg geleitet, welcher höher liegt als die Niederung gedankenloser 
Nachbeterei, aber dennoch näher als das W irrsal der mutakallimün: sie hat die 
Auserwählten auf die Nothwendigkeit des vollkommenen speculativen Eindringens 
in die Principien der Religion aufmerksam gemacht“.

Bd. XLI, 7



Dass ‘Abd-al-mu min seine Carrière mit dem Studium der Theologie 
begann und dass er zuerst als Theologe zum Liebling des I. T. 
wurde, wird in allen Quellen der Almohadengeschichte weitläufig 
berichtet. Sein Sohn Abu Ja‘kûb Jüsuf war gleichfalls theologisch 
gelehrt]). Er wusste die eine der beiden grossen Traditionssamm
lungen — man weiss nicht ob Al-Buchârî oder Muslim — aus
wendig 2). Wie viel Gewicht er besonders auf die der Sunna gemässe 
Rechtspflege legte, ersieht man aus seinem im Anhang zu dieser 
Abhandlung mitgetheilten Erlass (vom Jahre 561), in welchem er den 
Richtern seiner Provinzen die Principien der Rechtsprechung kurz 
darlegt und besonders anbefiehlt, dass in seinem Reich kein Todes- 
urtheil gefällt, oder eine schwierigere Rechtssache endgültig ent
schieden werden dürfe, ehe die Acten über das eingeleitete Ver
fahren und die Verhörsprotocolle nicht ihm zur Revision unterbreitet 
werden. Dieser Befehl setzt eine besondere Neigung des Fürsten 
zur Beschäftigung mit der Wissenschaft des religiösen Gesetzes 
voraus, wie denn im Allgemeinen dieser merkwürdige Erlass von 
dem Bestreben Zeugniss ablegt, die Rechtspflege auf die Basis der 
Sunna zurückzuleiten. Der Theologe Abü Ja‘küb Jüsuf war aber 
nichts destoweniger auch ein kriegerischer Geist. Jedoch auch die 
Pflege dieser Seite seines Charakters hat er mit seiner theologischen 
Liebhaberei eng zu verknüpfen verstanden. Er fachte nämlich den 
kriegerischen Eifer seiner Unterthanen dadurch an, dass er eine 
besondere Sammlung deijenigen Aussprüche des Propheten anlegen 
liess, welche sich auf den Religionskrieg beziehen. „Diese Traditionen 
wurden den muwahhidin dictirt, damit sie dieselben lernen, wie 
dies auch bis zum heutigen Tage (Anfang des VII. Jhd.'s) ihre 
Gewohnheit ist. Der Fürst selbst nahm thätigen Antheil an dem 
Dictiren dieser Traditionen“ 3). Das Sammelwerk der Schriften des 
Mahdi, welches eine der Quellen unserer Darstellung ist, schliesst 
mit einem 4). Ich glaube, dass dieser Theil der

1) Bl. 45 a charakterisirt ihn wohl etwas überschwänglich :

Uj Lï  (j, Ĵläj ¿JUi ^ L äJU

0 3 ---. W „

£-

2) A l - M a r r â k o s î  p. iv».
3) ib id . p. U|*.

4) WM  Bl. 93a— 98a besonders zwei Abschnitte: s q

¿JÜi und jU JlJ .
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Sammlung nicht mehr von Ibn Tümart stamme, sondern als ein 
im Sinne Ibn Tümart’s gehaltener Tractat der Sammlung seiner 
eigenen Schriften angehängt wurde. Dieser Tractat enthält ohne 
jede sich daran knüpfende Reflexion eine trockene Zusammenstellung 
der von den Vorzügen des gihäd handelnden echten und apokryphen 
Aussprüche des Propheten, geeignet das Volk zum Kriege gegen 
Andersgläubige zu fanatisiren. Ich halte diesen Tractat für die 
durch Abu Ja‘küb (st. 580) veranlasste Gihäd-collection. Dazu 
stimmt die Nachschrift des Tractates, wonach diese ganze Sammlung 
im Jahre 579 entstanden sei, während doch ‘Abd-al-mu'min, der 
in der Titelaufschrift als Sammler bezeichnet wird, damals längst 
nicht mehr unter den Lebenden war. Die durch letztem dictirte 
Sammlung endet mit den Worten Bl. 93 a; von dort
ab beginnt das durch Abu Ja‘küb veranstaltete „Gihädbuch“.

Sein Sohn Abu Jüsuf Ja‘küb b. Jüsuf, gewöhnlich unter dem 
Beinamen Al-Mansür bekannt, war der bedeutendste Theologe unter 
den almohadischen Fürsten. Von den Anregungen ausgehend, die 
in den Lehren Ibn Tümart’s gegeben sind, machte er Emst mit 
der Verwerfung der abgeleiteten Gesetzcodexe (g^i) und brachte
die ausschliessliche Berücksichtigung der Tradition zu voller Geltung. 
Es ist an einem ändern Orte weitläufiger über diese That des 
Fürsten, durch welche er die zähiritische Fikh-methode zur Herr
schaft brachte, gehandelt worden1); eine That übrigens, welche der 
in Literaturfragen nicht ganz genau orientirte Verfasser des Kartäs 
fälschlich dem ‘Abd al-mu min zuschreibt2). Es ist charakteristisch, 
aus der Biographie des sevillaner Gelehrten ‘Ali b. Chalaf al-Tugibi 
(st. 596) zu ersehen, dass Al-Mansür geradezu die Untersuchung 
einleiten liess gegen Theologen, welche ihm als Anhänger einer be
stimmten Schulmeinung (juJLäj) denuncirt wurden 3). Wie bedeutend
er in der muhammedanischen Theologie war und wie er sich an 
der literarischen Pflege derselben betheiligte, ist aus den Memoiren 
eines Zeitgenossen, des Theologen Tag al-din b. Hammuja aus 
Sarachs ersichtlich, der auf seiner Reise nach dem Westen vom Jahre

1) Z ä h i r i t e n  p. 174.
2) K a r t  ä s p. IPv: er lässt die verbrennen und die Menschen

zum hadit zurückkehren. Bezüglich des Antheiles des ‘Abd al-mu’min an der 
Verfolgung der f u k a h a  herrscht Verwirrung in den Quellen; man vgl. z. B. 
Ib n  a l - A ti r  XI p. Üa ann. 558, wo von ihm berichtet wird

3) A l-M ak k a r i  I p. TT‘11.
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593—600 in Marokko am Hofe des Fürsten lebte. „Ich habe 
mich überzeugt, dass er in der auswendigen Kenntniss des Koran 
und der Traditionsaussprüche ausgezeichnet war, er konnte über 
die Gesetzwissenschaft in eingehender Weise mitsprechen, die fukahä 
seiner Zeit wenden sich an ihn um Entscheidungen in
zweifelhaften Fragen. Es existirt von ihm eine ganze Sammlung 
solcher Decisionen, die er aus eigener Kenntniss heraus erfliessen 
liess. Man rechnete ihn zu den Zähiriten. Er verfasste eine Samm
lung von Traditionstexten, welche auf die gottesdienstlichen Hand
lungen Bezug haben1) und betitelte sie: Al-targib“ 2). Das theologische 
Studium gehörte so sehr zu den unerlässlichen Bedingungen eines 
Almohadenfürsten, dass noch zur Zeit des beginnenden Verfalles, 
jener Fürst, der die Mahdi-idee, auf welche sich das Almohadenreich 
gründete, vollends verläugnete und selbst Ibn Tümart’s Andenken 
mit Schmähungen überhäuffce, Abu-1 *Alä Idris b. Ja‘küb, „ein Imam 
in der Traditionswissenschaft“ genannt werden kann, der nicht auf
hörte seine Untergebenen zum Studium der Sammlungen des Buchäri, 
Mälik und Abu Däwüd anzueifem3).

IX.
Unsere Quellen bieten uns keine geordnete Darstellung der 

praktischen Veränderungen, welche durch das Aufkommen der Almo- 
hadenherrschaft im religiösen und in dem durch die Religionsgesetze 
bestimmten privaten Leben der Muhammedaner Platz greifen mussten. 
Es wird jedoch bei dem besondern Zweck dieser Studie nicht über
flüssig sein, die zerstreut sich findenden Andeutungen zusammen
zustellen.

1. Zuförderst ist es die Sitte einiger Berberstämme in der 
Nähe der Südän-länder, z. B. die der Sanhäga, besonders aber des 
Theilstammes der letztem, nämlich der Lamtüna4) , aus welchen 
die Almorawiden-dynastie hervorging, dass die Männer so wie es im 
Islam sonst unter Frauen üblich ist, das Gesicht dicht verschleiern, 
welcher die Almohaden den Krieg erklärten, indem sie immer und 
immer betonen, dass es den Männern verboten sei, in ihrer Kleidung 
den Frauen nachzuahmen. Diese sonderbare Gewohnheit wurde 
von den „Verschleierten“ so hoch gehalten, dass sie dieselbe auch 
auf Reisen in fremden Ländern, wo diese Art sich zu kleiden ganz

1 0 0  Goldziher, Materialien zur Kenntniss der Almohadenbeivegung.

1) Wohl identisch mit dem bei A l- M a r r  ä k o s i  p. IM* angeführten Werke.
2) A l-M a k k a r i  II p. v .,
3) K a r t  äs p. 1*1*1 .

4) Ib n  C h a ld ü n  I p. ITö

o * -



unbekannt war, beibehielten. Im Jahre 499 erregten in Bagdad 
zwei Afrikaner nicht geringes Aufsehen, die von der heiligen Wall
fahrt heimkehrend, ihren Weg über die Residenz des Chalifen 
nahmen, weil sie Ursache hatten, Egypten aus dem Wege zu gehen. 
Der eine von ihnen hielt theologische Vorträge in Bagdad; er war 
auch bei dieser Gelegenheit ganz verhüllt, so dass nur seine Augen 
sichtbar waren *). Es ist nicht auffallend, wenn wir erfahren, dass 
die „Verschleierten“ mit Bezug auf diese, von allen anderen Mu
hammedanern sie unterscheidende Tracht, welche ursprünglich wohl 
dem Umstande ihre Entstehung zu verdanken hatte, dass man sich 
gegen jene, die jemanden der Blutrache wegen verfolgen, unkennt
lich machen wollte 2) , eine Fabel erdichteten, welche die Existenz 
dieser Kleidungsart begründen sollte. In früheren Zeiten sollen 
die Lamtüna, sowie die arabischen Beduinen die Verschleierung nur 
zeitweilig aus besonderen Gründen, z. B. um sich gegen Hitze und 
Kälte zu schützen, angewendet haben ; in einer Fehde aber, bei 
welcher die Greise, Frauen und Kinder der Lamtüna von dem 
Feinde in ihren Wohnungen überfallen wurden, während ihre waffen
tüchtigen Krieger mit wenigen Ausnahmen abwesend waren, sollen 
sich diese der List bedient haben, sich zu verschleiern, jene aber,
durch die Anlegung von Waffen und Rüstung dem Feinde als
Männer zu erscheinen. So erschienen sie in grösser Ueberzahl vor 
dem Feinde, der Männer und Frauen nicht unterscheiden konnte 
und sie allesammt für tüchtige Krieger hielt und hinter dem Schleier 
nicht Greise und Weiber vermuthete. Da nun die Lamtüna durch 
diese List errettet wurden, sollen sie die Verschleierung der Männer 
als „Sunna“ angenommen haben3). Aber dies kann selbstverständ
lich nicht die Entstehungsursache der Sitte sein, welche wir bis
in die neueste Zeit bei vielen Stämmen im Innern Nordafrika's, 
namentlich bei den Tuareg finden4) , welche für diesen Gebrauch 
den Grund angeben, „dass es edlen Leuten nicht ziemt, sich zu 
zeigen“5). Hingegen lassen sie die Frauen unverschleiert — wie 
ein Schulderer der Tuaregsitten bemerkt — um hierdurch gleich
sam ihre Inferiorität zu bezeichnen6). Erwähnenswerth ist die

1) Ib n  a l - A tî r  X p. löö ann. 499.
2) Vgl. Dozy, D ic t io n n a ir e  d é ta i l l é  d e s  n o m s d e s  v ê te m e n ts

ch ez  le s  A ra b e s  p. 399f.
3) Ib n  a l - A tî r  IX p. ann. 448. Ibn Sihna, R a u d a t  a l - m a n â z ir

ann. 448. Ib n  a b î  D in a r ,  franz. Uebers. p. 163 Note. Eine andere Sage
lässt 200 Umajjaden als Frauen verkleidet nach Magrib entkommen; von ihnen
stammen die V e r s c h le i e r t e n  ab. (W üstenfeld, D e r T o d  d es H u s e jn  
p. VIII.)

4) Langlés, V o y ag e  de F. H o rn e m a n  d an s  l ’A fr iq u e  s e p te n t r io n a le  
I p. 152.

5) Daumas, L e  S a h a ra  a lg é r ie n  p. 325.
6) Tristram, T h e  g r e a t  S a h a ra  (London 1860) p. 240: „One end of 

the folds of the turban is brought over the face and fastened by an ivory pin, 
so as to expose only the eyes. Even in eating this'black veil is never removed,
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Schilderung, welche der einheimische Jude Mordechaj Abü Sumr 
in allemeuester Zeit von dieser Sitte bietet: Tous ces Philistins
que j ’ai nommés, Berbères, Touaregs, Aouelamiden, Daggatoun........
ont même loi, même langue, même caractère sauvage, mêmes vête
ments, mêmes armes, mêmes usages, à l’exception des Berbères, 
qui sont maintenant habillés comme les gens de Draa, parce qu’ils 
sont voisins de l’Afrique (du Maroc), cependant encore leur front 
et leur bouche d’un voile noir comme tous les Touaregs leurs 
frères et, comme pour ceux ci c’est pour eux une offense impar
donnable de soulever ce voile et de découvrir leur visage ; ils pu
nissent de mort cet injure *). Gegen diese Sitte nun eiferte Ibn 
Tümart in jenem Kapitel seines Werkes, in welchem er Hass und 
Krieg predigt gegen die almorawidischen Herrscher2). Aus seiner 
Auslassung gegen die bekämpfte Sitte folgt, dass parallel mit der 
Verschleierung der Männer das TJn verschleiertbleib en der Frauen 
einherging. In der That wird uns erzählt, dass Ibn Tümart am 
Beginn seiner Laufbahn, bald nach seinem Erscheinen in Marokko 
die Schwester des Fürsten „unverschleiert nach der Sitte der mu- 
lattamîn in Betreff der Kleidung ihrer Frauen“ antraf3) und die 
Prinzessin hierüber öffentlich zurechtgewiesen habe 4), was den ersten 
Anlass zur officiellen Verfolgung des Imam bot. Aber den Almo- 
haden gelang es nicht, durch ihren fanatischen Eifer die Sitte der 
mulattamîn dauernd abzustellen. Von den afrikanischen Stämmen, 
welche die libysche Wüste bewohnen, und die er auch namentlich
aufzählt (darunter auch Zenegates d. h. und Lentatae d. h.
XijXd) hören wir von Leo Africanus: Qui nobiliores videri volunt 
pannum nigrum in capite gerunt, cuius pars quaedam totam faciem 
oculis tantum exceptis tegit, estque hic eorum habitus quotidianus. 
Quoties autem cibum in os ingerunt, pannum auferunt ac mox 
singulis morsibus retegunt, huiusque talem afferunt rationem : Quem- 
admodum, inquiunt, indecorum est, si quis cibum evomat aut ex
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but held from the mouth by the left hand. To expose the face is considered 
a degradation, and hence, perhaps to mark their inferiority, the women are 
never veiled“.

1) L es  D a g g a t o u n ............. t r a d u i t  de l ’h e b re u  par Isidore Loeb
(Paris 1880) p. 8.

2) WM  Bl. G7b j  ^-£>3

;j) Ib n  C h a id ün I p. !*.♦.
4j Nach der Information des Ib n  a l - A ti r  X p. Pil hätte I. T. dio Reit- 

thiere der Prinzessin und ihrer ebenfalls unverschleierten Hofdamen geschlagen, 
so dass jene zur Erde fiel.
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ore in terram dejiciat, ita nec honestum videri potest experto ore 
cibum sumere !).

2. Im öffentlichen Leben ist wohl als die eingreifendeste Reform 
der Almohaden die Abschaffung solcher drückender Abgaben (ka- 
bála) zu betrachten, welche im Religionsgesetz nicht begründet sind, 
Abgaben nach Handwerken, unentbehrlichen Lebensmitteln, welche 
früher eingefordert wurden ; die Einhebung solcher unerlaubter 
Steuern wurde bei Todesstrafe verboten2). Mit der Abschaffung 
solcher Steuern haben sich auch andere Dynastien im Islam inaugurirt, 
so z. B. auch die Herrschaft der Almorawiden 3) aber aus dem Um
stande, dass die Almohaden auf diesem Gebiete noch einen grossen 
Wirkungskreis antrafen, kann man folgern, dass sich die Almora
widen im Laufe ihrer Herrschaft genöthigt sahen, in der Vermehrung 
der Einnahmsquellen des Staates über die muhammedanischen Steuer
gesetze hinauszugehen.

3. Als eine der durch ‘Abd al-mumin im öffentlichen Staats
leben eingeführten Veränderungen, ist eine Abweichung von der 
bis dahin üblichen Form der Münzen zu erwähnen. Statt der runden 
Gestalt der Münzen führte der Almohadenherrscher die viereckige 
Gestalt derselben ein4). Dies sind die sogen. Muwahhiden- oder 
Mümini-münzen, von welchen in den europäischen Kabineten viele 
Exemplare zu sehen sind5). Die Nachfolger ‘Abd al-mumin’s hielten 
sich nicht strenge an die viereckige Formung der unter ihrer Herr
schaft geprägten Münzen. Bereits sein Sohn Abü Ja‘kub Jüsuf 
lässt wieder runde Münzen prägen; hält aber insofern das Princip 
des Vierecks fest, als auf der runden Fläche ein Viereck eingeprägt 
ist, in welchem die Münzinschrift Platz findet6). Im Jahre 627 
schafft Abu-1 ‘Ala Idris die viereckigen Münzen ab und es werden

1) L eo A f r ic a n u s  p. 17b.
2) l d r i s i  p. v..
3) Ib n  C h a ld ü n  Berb. (Uebors. von de Slane) II p. 70. 79.
4) Man hat, wahrscheinlich nach geschehener Einführung dieser Münz

neuerung die Prophezeiung von dem erfunden, durch
welchen eine grosse StaatMimwälzung erfolgen werde. Der Hoftheologe des 
Almorawiden ‘Ali b. Jüsuf, Malik b. Wuhejb warnt den Fürsten vor Ibn Tümart 
als dem Manne „des viereckigen Dirhem“ I b n  C h a ld ü n  (de Slane II p. 169), 
a l - Z a r k a s i  p. f ,  1.

5) O. G. Tychson, I n t r o d u c t io  in  rem  n u m a ria m  M u h am m ed an - 
o rum  Tab. II No. 27. Marsden, N u m ism a ta  O r ie n ta l i a  I No. CCCLXXI1I f. 
PI. XXII. Adler, C o l le c tio  n o v a  N u m o r u in  c u f ic o ru m  S. 139 Tab. VI 
No. LXXXVIII. LXXXIX. Lañe Poole, C a ta lo g u e  o f O r ie n ta l  Coi ns in  
th e  B r i t i s h  M useum  Vol. V S. 45 ff. PI. III No. 121 — 145. Don Francisco 
Codera y Zaidin, T r a ta d o  de  N u m ism á tic a  A r á b i g o - E s p a n  o la  (Madrid 
1879) Lam. XXII No. 2. 7 S. 219ff. Ich bin für diesen Literaturnachweis 
Hrn. Geh. Hofr. Prof. S t i c k e l  in Jena zu Dank verpflichtet.

G) Walsin Esterhazy, D e la  d o m in a tio n  tu r q u e  d a n s  l ’a n c ie n  
r e g e n c e  d ’A lg e r  (Paris 1840) p. 72 note 3.



die r unden  Münzen officiell wieder eingeführt, und das Mahdi
symbol verschwindet auch von der Aufschrift1).

4. Auf einige auf dem Gebiete des gottesdienstlichen Ritus 
ein geführten Veränderungen wurde bereits oben (S. 71) hingewiesen, 
und in dieser Beziehung ist nur noch die von der gewöhnlichen 
Ordnung dieser Ceremonie verschiedene Art der feierlichen Freitags- 
chutba zu erwähnen, welche uns der Historiker der ersten Zeit der 
Almohadenherrschaffc ausführlich beschreibt2) , sowie einige Ab
änderungen in der Adänformel, von welchen wir aus Ibn Chaldün's 
Darstellung der Abschaffung dieser Aenderungen durch den Almo- 
hadenfürsten Abu-l-‘Alä Idris al-Ma’mün (624—30) Kenntniss nehmen 
können. Bemerkenswerth ist noch in dieser Hinsicht, dass die 
Almohaden, sowie später die Wahhäbiten allen Schmuck und alle 
Pracht in den Moscheen verpönten und, wo sie ihn vorfanden, in 
vandalischer Weise verwüstet zu haben scheinen. Und sie handelten 
darin nur im Sinne des muhammedanischen Puritanismus. Wollte 
doch auch der fromme Chalif ‘Omar II, allen Schmuck und Glanz 
der Umajjadenmoschee in Damaskus, für deren Herstellung sein 
Vorgänger Al>Walid die Bewohner Syriens in Contribution gesetzt 
hatte, schonungslos entfernen und dem Staatsschatz einverleiben, und 
dass er seine Absicht nicht ausführte, hatte keine andere Ursache, 
als die, dass er erfuhr, dass die Pracht der früheren Kathedrale 
bei den Christen Neid und Aerger erregte3). Unter den Vor
zeichen des Weitendes erwähnt die muhammedanische Eschatologie, 
dass die Menschen mit ihren Moscheen Prunk treiben werden4); 
und die almohadischen Eroberer verfuhren im Sinne dieser An
schauungsweise. Die Karawijin-kathedrale in Fes hatte ein in späterer 
Zeit zugebautes mihräb, welches unter einer Kuppel ruhte, welche 
mit Goldverzierungen und sonstigen ornamentischen Künsten ge
schmückt war. Als die Almohaden i. J. 540 in Fes einzogen, da 
fürchteten die fukahä* der Stadt, dass die Sieger alle diese Pracht 
zerstören würden, und sie ersannen eine Finte um die Werke der 
Kunst zu erretten. Sie verdeckten nämlich die Vergoldungen und 
Verzierungen mit Papier, überzogen dasselbe mit Gyps und Hessen 
das Ganze mit weisser Farbe übertünchen; so wurden die Kunst
werke verhüllt und vor der Rohheit der berberischen Puritaner 
errettet5). Diese selbst bethätigten die Verdammung allen Prunkes

1) Sauvaire, N u m is m a t iq u o  e t  m é t r o lo g ie  m u s u lm a n e s  (J. asiat. 
1882 I p. 303).

2) A l - M a r r ä k o s i  p. — Pöl.
3) F r a g m e n t a  h is t .  a r a b .  ed. de  G o e je  p. ö , vgl. A l - J a ‘k ü b i  

ed. Houtsma p. H a oben.
4) S u n a n  a l - N a s a ’i (Commentarausgabe Bajhna‘wi) p. f* q *

5) K a r  ta s  p. l^O.
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an ihren religiösen Gebäuden auch an der von ihnen besonders 
heilig gehaltenen Grabeskapelle des Ihn Tümart, von welcher sie 
allen Schmuck verbannten ’).

Aber man darf aus solchen allerdings bezeichnenden Nachrichten 
nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass das almohadische Regiment 
aller Baukunst feindselig entgegentrat. Gerade die erste Almohaden- 
zeit ist es2) , in welcher in Spanien und im Magrib eine rührige 
Thätigkeit in der Erbauung von Moscheen und Palästen entfaltet 
wurde. Unter Abu Ja‘küb Jüsuf scheint ein Corps von Baukünstlern 
organisirt worden zu sein, an dessen Spitze Ahmed b. Basa

stand 3). Als der Chalif den Bau einer neuen
Moschee in Sevilla beschloss, wurden alle Künstler und Werkmeister 
aus Andalus und Marokko zu gemeinsamer Thätigkeit vereinigt4); 
auch „muhandisün“ sind zu dieser Bauthätigkeit in Verwendung 
gezogen worden 5) und ihre Anwesenheit war um so nothwendiger, 
da Abu Ja‘küb an den Thürmen der Moschee in geradezu schwindliger 
Höhe vier Granaten (¿\xsUj ) anbringen liess, welche auf schweren
Säulen ruhten; die Vergoldung dieser Säulen allein erforderte „7000 
grosse ja‘kübische mitkill an Gold“(i). Der Mangel künstlerischer 
Ornamentik sollte wohl durch äusserlich imposante Massen und 
Höhenverhältnisse ersetzt werden7). Diese neuen Moscheebauten 
wurden jedoch nicht durch ein Bedürfniss nach künstlerischen

1) I d r i s i  p. 15 ^  ^6r ^ us^ruc^ ’ ^em
diese Art von puritanischer Prunklosigkeit bezeichnet zu werden pflegt.

2) Vgl, A l - M a r r a k o s i  p. 1*11 penult.
3) / aSVS Bl. 161b.

4) ib id . Bl. 165b '¡L* b  ^

s X q._/0

oLx-obi XJLaäJU,

Oi-sl CT5 ^  •
5) ib id . Bl. 9b ; ibid. 162a ¿oJS

6) />SaS Bl. 169b. Vgl. über dieses Bauwerk Amari, S to r i a  d e iM u s u l -  
m a n i  d i S i c i l i a  III p. 686.

7) A l - M a r r ä k o ^ i  p. HP penult.
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Schöpfungen hervorgerufen. Die Almohaden wollten vielmehr die 
Wandlung des religiösen Sinnes und die Verdammung des ihrer 
Herrschaft vorangehenden Systems dadurch documentiren, dass sie 
die religiöse Ceremonie, das Freitagsgebet, nach anderen Sitzen ver
legten. Gewöhnlich wurde das Privilegium der Freitagsceremonie 

in die neuerbauten Kathedralen verlegt und auch 
hierdurch die Tradition der Vergangenheit, nicht ohne Absicht, 
herabgewürdigt. In dem eroberten Marokko war die erste Kund
gebung des ‘Abd al-mumin, dass er die durch Jüsuf b. Tasfin er
baute Hauptmoschee sperren *), vielleicht gar, wie ein anderer 
Bericht lautet2) , zerstören liess, um an ihre Stelle eine andere 
Kathedrale zu erbauen; dasselbe Vorgehen befolgten die Almohaden 
später in Spanien3). Zuweilen wurde die Almorawidendynastie in 
den Moscheen in anderer Weise herabgewürdigt. Auf einer Kuppel 
der grossen Moschee in Tlemsen wird als die Zeit ihrer Erbauung 
das Jahr 530 bezeichnet; man bemerkt auf dieser Inschrift, wie 
Abbé Bargés berichtet, dass der Name des Gründers ausgekratzt 
ist. Ohne Zweifel haben die Almohaden den Namen des letzten 
Almorawidenherrschers, dem diese Moschee ihren Ursprung verdankt, 
austilgen lassen. Noch nach dem Sturz der Almohadendynastie, 
als in Marokko bereits die Meriniden herrschten, ist von einer Zer
störung der Moscheen Marokkos durch einen Masmüda-häuptling, 
die Rede4).

5. Sehr oft wird von den Geschichtschreibern der almohadischen 
Zeit hervorgehoben, dass unter den Almohaden, hierin dem Beispiel 
Ibn Tümart’s folgend, viel Gewicht darauf gelegt wurde, aus dem 
öffentlichen und privaten Leben und Verkehr alles b i d ‘a auszu
tilgen und die strenge Darnachhaltung nach den Traditionen des 
Propheten, der Altvordern und der alten Chalifen anzustreben5). 
Dies ist auch ziemlich selbstverständlich von einem Regierungssystem, 
dessen Anfänge eben im t a g j i r  a l - mu n k a r  bestanden, welches 
auch den Rechtstitel seiner Opposition gegen die vorangegangene 
Regierung bildete. Wie weit es aber die Almohaden im Tra-
ditionalismus trieben, wird uns durch eine vereinzelte Notiz über
ihr Gebahren in Tunis ersichtlich: Die Gewohnheit der Almohaden 
in alter Zeit war in Tunis, dass sie das Richteramt nicht länger 
als zwei Jahre lang in einer Hand beliessen. Sie wollen sich hierbei 
nach einer Verfügung des Chalifen ‘Omar I gerichtet haben. Sie

1) I d r i s i  p. 1a unten.
2) I b n  a l - A t i r  X p. 6 v. u.

3) Ul- 168b 1 ^

4) I b n  C h a l  d u n , Berb. Uebers. von De Slane II p. 272.
5) A l - M a r r ä k o s i  p. II^a . f**v.



waren auch der Ansicht, dass ein Kadi, der längere Zeit sein Amt 
verwaltet, gar leicht die Camaraderie pflegt, er hütet sich aber 
davor, wenn die Furcht vor Absetzung über seinem Haupte schwebt. 
Der häufige Wechsel im Richteramte hat ferner zur Folge, dass 
sich die Zeitgenossen lebhafter an der Judicatur betheiligen, was 
eine gerechtere Behandlung der Rechtsfälle nach sich zieht, als 
wenn jemand lange Zeit selbstständig waltet*). Diese Einrichtung 
scheint aber nicht im almohadischen Reich im allgemeinen, sondern 
wohl speciell bei der in Tunis emporgekommenen hafsidischen Linie 
der Almohaden geherrscht zu haben.

X.
Als der aus dem Osten in seine afrikanische Heimath zurück

kehrende Ibn Tümart seine Landsleute zur rigorosen Befolgung der 
mit dem Islam zusammenhängenden praktischen Gesetze aneiferte 
und es sich zur Aufgabe stellte, die krasse körperliche Gottesauf
fassung aus den Köpfen und Herzen der Leute zu verbannen; als 
er in seinen gelehrten Vorträgen und im öffentlichen Verkehr auf 
dem Markte gegen die Uebertretung der im Islam gebotenen Vor
schriften eiferte und sein Thun und Lehren gegen die Hoftheologen 
der Almorawidenfürsten in öffentlicher Disputation vertheidigte, hatte 
er wohl noch selber keine Ahnung davon, in seiner Person den 
Mahdi  erblicken zu lassen, dessen Erscheinen den Gläubigen im 
Namen Muhammeds für das Ende der Zeiten verheissen wurde, 
damit er „die Welt erfülle mit Gerechtigkeit, so wie sie bis dahin 
mit Ungerechtigkeit erfüllt war“.

Dass die Welt voller Ungerechtigkeit und Laster sei, dies 
scheint er schon damals eingesehen zu haben; auch von dem Beruf, 
der allgemeinen Verderbniss als Warner und Verbesserer entgegen
zutreten, war er erfüllt. Aber er war weit davon entfernt, sich 
selbst als den verheissenen Mahdi zu betrachten oder auch nur 
auszugeben. Es fehlte ihm, dem Masmüda-berber aus der Kabile 
der Harga, hierfür ja die erste und unerlässlichste persönliche 
Eignung, die Abstammung aus dem Geschlecht des Propheten. 
Er begnügte sich mit dem Ruhme eines grossen Theologen als der 
„Fakih  von S ü s “ , wie ihn die Verehrer nannten 2) ; und gerade 
sein Stamm hatte ja auch schon früher manchen fakih geliefert. 
Jahjä b. Jahjä al-Lejti, der Schüler des Im ¡im Mälik b. Anas war 
ein Spross desselben Berberstammes, und zur Zeit des Ibn Tümart 
selbst wird als fakili aus diesem Stamme, und zwar als einer unter 
vielen, ein gewisser ‘Abd al-hakk b. Ibrahim s~Lgüi
genannt3).

1) A l - Z a r k a s i  p. f f .

2) lbQ  C h a ld ü n  I p. H i.
3) Ib n  C h a l l ik ä n  VIII p. *1 , 9.
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Der ungeahnt grosse Anhang von Berbern, der sich um Ibn 
Tümart schaarte als die Regierung ihn zu beunruhigen begann, 
die grossen Massen seiner willenlos ergebenen Anhänger, an deren 
Spitze er zum Mittelpunkt einer mächtigen Propaganda empor
wuchs, liess seine Ambition und sein Selbstbewusstsein immer mehr 
anschwellen und wozu ihn die Geburt nicht befähigte, dazu machten 
ihn die Verhältnisse, welche die blinde Anhänglichkeit seiner Berbern 
schuf: er wurde zum Mahdi .  Dieser Begriff bot im Islam von 
jeher die Formel für die Führung politischer und religiöser Revo
lutionen ; den muhammedanischen Berbern wurde er mehr als 
anderswo die Form, in welche sich der ihre Geister erfüllende 
Cultus mächtiger Individualitäten kleidete. Auch nach Ibn Tümart 
finden wir noch Beispiele für das Auftreten von Mahdi’s unter den 
Berbern *).

Wenig Schwierigkeit bereitete es, dem berberischen Stamm
baume Ibn Tümart’s einen ‘alidischen zu substituiren und in dieser 
genealogischen Kette den Ring genau zu fixiren, durch welchen die 
Berberfamilie an das Geschlecht der Fätima geknüpft is t2). Wie 
leicht dies ging, beweist uns der Umstand, dass man bei der 
Fälschung der Genealogie des Mahdi nicht stehen blieb; um die
selbe wahrscheinlicher zu machen, hat man später die ganze Kabyle 
der Harga, der auch I. T. angehörte, von Hasan b. *Ali abstammen 
und unter Müsä b. Nusejr in diese Lande einwandern lassen3), 
Ganz denselben Vorgang beobachteten die Hofgenealogen der Haf- 
siden-dynastie von Tunis, indem sie den Urahn derselben, Abu 
Hafs ‘Omar, einen Masmudaner aus der Gruppe der Hintäta, ver
mittelst eines künstlichen Stammbaumes von ‘Omar abstammen 
lassen, um durch diese Genealogie ein Gegengewicht gegen die 
Dynastie des ‘Abd-al-mumin zu gewinnen4). Noch eine andere 
Schwierigkeit war aus dem Wege zu räumen. Der Mahdi muss 
— freilich fordert dies die Sekte der Imämijja nicht 5) — Namens
bruder des Propheten sein, und auch sein Vater muss denselben
Namen geführt haben, den der Vater des Propheten trug: mit einem
Worte Mahdi kann nur jemand sein, der Muhammed b. ‘Abdallah 
heisst. Es wird nun der berberische Name des Vaters des Ibn 
Tümart willkürlich in ‘Abdallah verändert um diese Schwierigkeit 
aus dem Wege zu räumen. Dies konnte man den Berbern um so 
plausibler machen, als es unter ihnen tagtägliche Erfahrung war, 
dass jemand zwei Namen führte, einen berberischen und einen ara

1) I b n  C h a ld i in  ibid. fö v .
2) So wird denn in den almohadischen Schriftstücken darauf Gewicht

gelegt, I. T. als den Nachkommen des Propheten zu bezeichnen.

3) I b n  C h a l l ik ä n  ibid. p. i .
4) Vgl. De S la n e ,  zu"lbn Chaldün (II p. 282. 293 Anm.).
5) A lf a c h r i  ed. Ahlwardt p. liö .



bischen *). Hiess ja der Mahdi selbst eigentlich auf gut berberisch: 
Amgar. Aber noch weniger Schwierigkeit bereitete es einem spätem 
Geschlechte — die Zeitgenossen werden die Uebereinstimmung der 
Personalbeschreibung nicht gar streng untersucht haben — von Ibn 
Tümart eine Personalbeschreibung zu entwerfen, die der für den 
Mahdi erforderlichen genau entspricht und in welcher das schwarze 
Muttermal an der rechtseitigen Schulter nicht fehlen darf2) ; und 
da hatte es dann ein Dichter aus Algier sehr leicht, zur Zeit des 
Abu Ja‘küb gelegentlich einer almohadischen Versammlung am Grabe 
des I. T. das Mahdithum des heiligen Mannes aus der Ueberein
stimmung seiner persönlichen Qualitäten mit den in den Traditionen 
für den Mahdi geforderten Eigenschaften volksthümlich zu er
weisen 3).

So war denn nun I. T. durch den Menschencultus seiner ber- 
berischen Anhänger in die Rolle des Mahdi gedrängt und als solcher 
wurde er nicht nur Träger der höchsten menschlichen Würde im 
theokratischen Systeme des Islam, sondern auch Gegenstand eines 
übermenschlichen Cultus von Seiten seiner Anhänger. Ihn riefen 
sie in ihren Nöthen als Helfer an und sein Name wurde bei ihren 
Mahlzeiten mit religiöser Pietät genannt4). Die Berbern konnten 
ohne Menschencultus nicht Muhammedaner bleiben. Ibn Tümart 
störte sie in dieser vom rechten Islam zurückgewiesenen Vorstellung 
nicht; vielmehr griff er sie als willkommenes Mittel zur Erfüllung 
der in ihm erweckten Ambition willig auf und er machte von nun 
ab die an seine Person geknüpfte schrankenlose Verehrung zum 
Mittelpunkt des politischen Umsturzes, welchen er durch die Be
kämpfung der Almorawiden anbahnte. Bisher hat er das „tauhid“
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1) Im Jahre 151 steht an der Spitze der Berbern in Spanien ein gewisser
o -

Ix& ä vom Miknäsastamm, der sich für einen Fatimiden ausgiebt und den Namen

q J  ¿JUf annimmt. D ozy  I 235; F o u r n e l  I 423. Aber auch

bei gemeinen Leuten kamen solche Doppelnamen vor; der Ma^ila-berber, bei dem 
der spätere Herrscher von Andalus, ‘Abd al-ralimän Zuflucht findet, heisst ber
berisch Wänsüs, arabisch Abu Kurn ( A l- M a k k a r i  I Hö) . Es ist begreiflich, 
dass der arabische Name angenommen wurde, sobald der Berber in eine hervor
ragende politische Rolle im Islam tritt. Bolokkin b. Ziri nimmt erst gelegent
lich seiner Investitur als Statthalter von Afrika den arabischen Namen Jüsuf 
an (F o u rn e l  II 3G1).

2) Sie wird selbst im K a r t  äs p. Ilv mitgetheilt, obwohl der Verf. dieses 
Buches den Mahdi für ejnen Betrüger hält: p. | | f

¿ü L mJ j  ¿JiaJ , vgl. p. Ilv .

3) A l - M a r r ä k o s i  p. li^ö .
4) K a r tä s  p. i l f .



von seinen Anhängern gefordert; dies ist das Symbol der ersten 
Periode seiner Wirksamkeit. Nun ergänzt er es — und hiermit 
tritt er in die zweite Periode seiner Laufbahn — durch die For
derung der Anerkennung dessen: „dass es unerlässlich sei für die 
„Sache Alläh's einzustehen und zwar sobald es nöthig wird, ohne 
„Verzögerung; dass die Berücksichtigung des Einstehens für die 
„Sache Alläh’s besser sei als die Rücksicht auf das (durch dasselbe 
„hervorgerufene) Blutvergiessen und die Vernichtung des Lebens 
„und Vermögens; dass die Verderbniss unerlässlich abgewendet 
„werden müsse und dass dies obligate Pflicht der Gesammtheit sei, 
„denn die unwissenden Häupter haben Macht erlangt über die 
„Welt und taube und stumme Könige1) haben Macht erlangt über die 
„Welt und Daggäle haben Macht erlangt über die Welt; dass die 
„Lüge nur durch den Mahdi abgewendet werde und die Wahrheit 
„nur durch den Mahdi aufgerichtet werde. Und (man muss glauben) 
„dass der Mahdi (durch Kennzeichen) bekannt sei 2) unter Arabern 
„und Barbaren, Beduinen und Wohnhaften; dass das Wissen von 
„ihm feststehe an allen Orten und in allen Diwanen. Was man vor 
„seinem Erscheinen durch das zwingende Argument der Ueber- 
„lieferung wusste, das wird nach seinem Erscheinen durch das 
„zwingende Argument des Augenscheins zur Ueberzeugung. Der 
„Glaube an den Mahdi ist unerlässliche Pflicht; wer an ihm zweifelt 
„ist ein Ungläubiger; und (man muss glauben) dass er frei von 
„Irrthum ist3) in der Wahrheit, zu welcher er die Menschen auf- 
„ruft, und dass es unzulässig ist, dass er darin dem Irrthum unter
worfen sei. Man darf ihn nicht ablehnen, ihm nicht widerstreben, 
„ihn nicht zurückweisen, sich ihm nicht widersetzen, sich gegen ihn 
„nicht auflehnen und empören. Er ist einzig in seinem Zeitalter, 
„wahrhaft in seiner Rede, er vernichtet die Daggäle und Tyrannen 
„und erobert die Welt im Osten und Westen, und erfüllt sie mit 
„Gerechtigkeit, wie sie vordem mit Unrecht erfüllt war. Und sein 
„Reich besteht bis zur Stunde des letzten Gerichtes“4).
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1) Mit Rücksicht auf Sure VIII v. 22.
2) Daher das ständige Epitheton dem wir immerfort

begegnen, d. h. der durch sichere Kennzeichen: Name, Abstammung, Ort seines 
Auftretens, welche in den vom Erscheinen des Mahdi handelnden Traditionen 
vorhergesagt sind, als Mahdi Erkannte; dies wird klar umschrieben durch Ib n

B a d r ö n  ed. Dozy p. 10 .
3) Vgl. A l- M a r ra k o s i  p. It*f, 11.
4) W M  Bl. Göb.
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4 A*cLm*J| ĵ ÄJ 8-̂ 1 q !_5 v̂ âLx u r

Dies ist das Resultat einer Geschichtsconstruction des I. T., 
mit welcher er die Idee des Imamats als beständige und ununter
brochen wirkende, durch das Erscheinen des Mahdi zum Abschluss 
gelangte Noth wendigkeit des muhammedanischen Glaubens darstellte, 
eine Darstellung, die er als sein Testament an die gläubige Ge
meinde und als das Symbolum der durch ihn begründeten religiösen 
Gemeinschaft bezeichnet. „Ueber das Wissen d. h. die Un- 
e r l ä s s l i c h k e i t  des Gl aubens  an das Imamat  für die Ge- 
s a mm t h e i t ,  und  dies i s t  e ine r  der  P f e i l e r  der  R e l i 
gion und  eine der  H a u p t s t ü t z e n  desGeset zes ,  und das 
Be s t e he n  der  W a h r h e i t  in der  Wel t  i s t  n i c h t  ande r s  
de n k b a r  als d u r ch  die U n e r l ä s s l i c h k e i t  des Glaubens 
da r a n ,  dass  das I ma ma t  in a l l en  Ze i t e n  ohne U n t e r 
b r e c h u n g  be s t e he  bis zur  l e t z t e n  S t u n d e “ — so ist das 
Kapitel überschrieben2) , welches als der Zielpunkt des Systems 
erscheint, das Ibn Tümart mit seinem Werke anstrebt. „Es gab 
kein Zeitalter, ohne dass in demselben ein Imam existirte, welcher 
in seinem Lande die Wahrheit vertritt, von Adam bis Noah und 
von da ab bis Ibrahim. So spricht Allah: Ich setze dich ein für 
die Menschen zum Imam3). Der Imam ist nicht anders denkbar 
als frei von allem Nichtigen, denn er zerstört das Nichtige, und

1) Auf die Erfüllung dieser Verheissung, die im Almohadenreiche nur mit 
Bezug auf den Westen zur That w urde, bezieht sich wohl die fortdauernde 
Erwartung der Mahdigläubigen in Tinmal, oben S. 75 Anm. 4.

2) WM  Bl. 62 b— 65.
3) Sure II v. 118.



das Nichtige kann nicht durch Nichtiges zerstört werden. Er ist 
dem Irrthum nicht unterworfen, denn mit Irrthum kann Irrthum 
nicht zerstört werden und der Irrende kann den Irrthum nicht zer
stören und der verderblich Handelnde kann die Yerderbniss nicht 
zerstören, denn Yerderbniss kann nicht durch Yerderbniss zerstört 
werden. Der Imam ist demnach nothwendigerweise frei von allen 
diesen Trübungen, sowie er auch frei ist von Ungerechtigkeit, denn 
der Ungerechte kann nicht die Ungerechtigkeit zerstören, vielmehr 
würde er dieselbe befestigen; er muss auch frei sein von ketze
rischen Lehrmeinungen, denn der Ketzer kann die Ketzerei nicht 
zerstören, vielmehr würde er sie befestigen; er muss auch frei sein 
von Lüge, denn der Lügner kann die Lüge nicht zerstören, viel
mehr würde er sie befestigen; er muss auch frei sein von dem 
Handeln in Unwissenheit, denn der Unwissende kann die Unwissen
heit nicht zerstören. Sowie die Unreinheit nicht durch Unreinheit 
und die Finsterniss nicht durch Finsterniss beseitigt wird, so wird 
auch die Yerderbniss nicht durch Yerderbniss und Nichtigkeit nicht 
durch Nichtigkeit beseitigt. Sie können nur durch ihr Gegentheil 
beseitigt werden, d. i. durch Wahrheit. Ein Ding wird nur durch 
sein Gegentheil beseitigt, die Finsterniss durch das Licht, der Irr
thum durch die Rechtleitung, Ungerechtigkeit durch Gerechtigkeit, 
Auflehnung durch Gesetzestreue, Meinungsverschiedenheit durch Ein
helligkeit l). Einhelligkeit aber entsteht nur dadurch, dass aller 
Befehl von dem berechtigten Befehlshaber auszugehen hat, dies ist 
aber der unfehlbare Imam“. Nun wird die ununterbrochene Folge 
des Imamats von Ibrahim bis zu den Propheten, von diesen bis 
Däwud dargelegt. Nach Däwüd pflanzte sich das Imamat bis auf 
Jesus fort, dann auf Muhammed, von diesem auf die rechtmässigen 
Chalifen. Das nachfolgende Imamat ist die Basis des Imamats der 
Gegenwart, das mit dem Mahdi abschliesst. Wir lassen I. T. den

1) Auch hierin bemerken wir eine Uebereinstimmung mit den zähiri- 
tischen Anschauungen, vgl. Zähiriton p. 99. W M  Bl. 76a in dem Paragraph 

o U L X J i  £  werden Traditionen, in welchen die Meinungs

verschiedenheit verpönt wird, zusammengestellt: 3^-*^ q J  ¿JÜ!
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Charakter des theokratischen Amtes des Mahdi mit seinen eigenen 
Worten darlegen *):

„Also standen die Dinge bis dass zu Ende war die Zeit des prophetischen 
Chalifats, dreissig Jahre nach Muhammed. Sodann begannen Spaltungen, will
kürliche Meinungen, Streitereien, einander zuwiderlaufende Lehren, und wider
spenstige Herzen; es wurde gehorcht der Habgier, gefolgt den verwegenen 
Meinungen, dem Irdischen Gewicht beigelegt und ein jeder, der eine subjective 
Meinung aufstellte, bewunderte seine Einfalle, — welcher Gehorsam und welche 
Ergebenheit ist möglich, wo man sich selbst bewundert? welche Eintracht und 
Uebereinstimmung ist da, wo Meinungsverschiedenheit und Zerrüttung herrschen ? 
welche Gerechtigkeit und W ahrhaftigkeit, wo man dem eigenen Kopfe folgt? 
wo ist das Gute und die Führung (auf den rechten Weg), da man der Hab
gier gehorcht? welcher Zusammenhalt und welche Liebe kann da sein, wenn 
die Herzen einander entfernt sind und die Wege auseinanderführen?“

„Als nun die Wege auseinanderführten und die Ansichten sich von 
einander entfernten, da kamen die Unruhen. Alles erschütterte und lange ward 
die Zeit der Schreckniss; es schwanden die Gelehrten und es traten hervor 
die Unwissenden, dahingegangen sind die Tüchtigen, die Hefe ist geblieben, 
hinweg waren die Rechtschaffenen, geblieben sind die Treulosen; hinweg
gerafft wurden die bewährten Führer, frei traten die ketzerischen Neuerer her
vor; verlassen haben uns die Wahrhaftigen und anstatt ihrer sind Lügen
propheten erschienen! Also sind verschwunden die Männer der W ahrheit, an 
ihre Stelle sind Fälscher, Verdreher und Schmuggler getreten, so dass verkehrt 
wurden die Dinge, entstellt die W ahrheiten, entblösst die Urtheile, verderbt 
die Erkenntnisse, vernachlässigt die frommen W erke; es erstarb die Ueber- 
lieferung, es verschwand die Wahrheit und die Gerechtigkeit wurde aufgehoben. 
Die Welt wurde finster durch Unwissenheit und Unwahrheit, sie wurde schwarz 
durch Unglauben, Sündhaftigkeit und Widerspenstigkeit, sie ward entstellt durch 
die neuen Ketzereien und willkürlichen Lehren, voll ward sie der Ungerechtig
keit und des Frevels, des Aufruhrs und der Störungen. Also ging es lange 
fort; es mangelte an einem Retter, der der Wahrheit zum Siege verhälfe, es 
siegten die Anhänger des Falschen und sie herrschten bis sie mit der Unwahr
heit und Ungerechtigkeit das höchste Ziel erreichten“.

„Also standen die Dinge in Betreff der Herrschaft und der Uebermacht 
bis zur Zeit des (durch Gott) Gestärkten und zum Siege Geführten, der für 
die Wahrheit eintrat, nachdem sie dahingegangen und gestürzt war, der der 
Religion Gottes zur Hülfe kam, nachdem sie leblos gemacht und entblösst wor
den war, der in dieser Welt die Gerechtigkeit zur Geltung brachte, bis sie 
dieselbe erfüllt, der die Wahrheiten wieder zum Vorschein brachte, nachdem 
sie entblösst und spurlos verschwunden waren, und die Spuren der Erkenntniss 
verwischt und zerstört worden waren. Gott brachte ihn zur Zeit der dichtesten 
Finsterniss, da sich Nichtigkeiten unter einander verzweigten, da die unwissen
den Lehren sich festgesetzt hatten, und die Wahrheiten getrübt und ver
dreht w aren, da die Lichter verlöschten und verfinsterten, die Gedanken 
sich verdüsterten und verwirrten, in der die gemeine Hefe zur Herrschaft ge
langte, und sich in Zügellosigkeit und W illkür frei erging. Es war keiner, 
der rufen und keiner der antworten sollte, keiner der befehlen und dem man 
gehorchen sollte, Alles war versunken in Abgötterei, Thorheit, Unwissenheit, 
Parteileidenschaft, Trotz und Hochmutli; die Einsicht zerstört, die Herzen in 
Zweifel versunken, die Lehrmeinungen mit einander im Kampf, die Wege aus
einanderführend, die Ansichten (Neigungen) von einander abweichend, Verirrung, 
Feindschaft, W idersätzlichkeit, Absonderung, verborgener Hass, Schmeichelei, 
Scheinheiligkeit, Fälscherei, Verdächtigungen, Zweifel, Spaltung, Vereinsamung, 
Nachsichtigkeit und falsche Rücksicht. Also setzten sich fest in den Herzen 
diese schweren, verderblichen Laster und sie gewöhnten sich an dieselben, so
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dass nur der gegen sie etwas vermochte, der die Herzen umzuwenden im Stande 
ist; dazu kam auch, dass man vergänglichen Kleinigkeiten (Accidenzen) nach
ging und böse Ziele verfolgte, die verziert sind mit dem Flitter dieser Welt, 
und mit ihren eitlen Hoffnungen; dass man der zukünftigen Welt und ihrer 
Dauer vergass, dass man der Angelegenheiten der Religion und daran vergisst, 
dass diese dem völligen Verderben entgegengehen, so dass der Flitter dieser 
Welt für Religion, die Unwissenheit für Erkenntniss, das Falsche für W ahrheit, 
das zu missbilligende für löblich, die Tyrannei für Gerechtigkeit gilt“.

„Diese Verkehrtheit wurde nun noch auf feststehende Pfeiler gegründet 
und das Nichtige fasste Wurzel, so dass sich emporstrecken konnten seine 
Zweige und dass der ganzen Menschheit nichts sichtbar wurde als diese Zweige, 
welche von jenen Wurzeln emporkamen“.

„Da kam der Rechtgeleitete zur Zeit da Entfremdung (der Religion) mit 
der vollen Macht der Verkehrtheit verbunden war, in welcher die Dinge ver
kehrt waren, die Wahrhoiten verdreht, die Gesetze gefälscht. Gott zeichnete 
ihn aus durch die Wahrheiten der rechten Führung, die er ihm anvertraute, 
er verhiess ihm eine Veränderung der gewöhnlichen Ordnung der Dinge, dass 
er sie vom Grunde aus zerstören und mit Gottes Willen zur W ahrheit wandeln 
wird; so dass die Dinge nach den überlieferten Gesetzen der Rechtleitung 
geordnet, und auf der Bahn der gottesfürchtigen Führung sich aufrichten wer
den, das Falsche aber wird er vom Grunde aus zerstören, mit diesem w’erden 
auch seine Zweige vernichtet sein; festgewurzelt steht dann durch ihn die 
W ahrheit, fest werden sein durch ihre Stärke ihre Zweige; er holt wieder 
hervor die Erkenntniss aus ihren Schachten; sie erleuchtet die Erde mit ihrem 
Strahlenglanz durch sein Erscheinen, auf dass er sie erfülle mit Gerechtigkeit, 
wie sie es früher von Bosheit und Frevel war — dies Alles durch die Ver- 
heissung seines Herrn, die ihm zu Theil geworden, durch seine Gnade wie dies 
vorangegangen' ‘.

„Folgendes ist aber die Verheissung G ottes, die er dem Mahdi zu Theil 
werden liess, die wahre Verheissung, die er nicht abändert. Sein Gehorsam 
ist lauter und rein, wie sie bei niemandem früher noch später gesehen werden 
kann; es giebt keinen ihm ähnlichen unter den Menschen, keinen, der sich ihm 
widersetzen oder ihm widersprechen kann, einer entgegengesetzten Ansicht sein 
und ihm widerstreben, ihm hartnäckigen Widerstand entgegensetzen oder ihm 
ungehorsam sein könnte; niemandem kann er unbekannt sein, niemand kann 
ihn (d. h. seinen Befehl) vernachlässigen. W er ihm feindlich entgegentritt, hat 
sich tollkühn in’s Verderben gestürzt und hat keinen Ausweg zur Rettung. Man 
kann ihm nur damit entgegenkommen, womit er übereinstimmt; alle Dinge 
gehen von seinem Befehle aus, Alles geschieht nach seinem Wunsche, dieser 
ist aber auch der Wunsch seines Herrn (Gottes)“.

„Seine Erkenntniss ist unerlässliche Religionspflicht, der Gehorsam und 
die Ergebenheit gegen ihn ist unerlässliche Religionspflicht, ebenso dass man 
ihm folge und sich nach seinen Handlungen richte; unerlässlich für die Ge- 
sammtheit, dass man an ihn glaube und seine Wahrhaftigkeit anerkenne; man 
muss sich ihm ergeben und sich seinem Urtheil fügen. Pflicht ist es zu be
folgen alle seine Bestimmungen, zurückzukehren zu seiner Erkenntniss (d. h. 
diese als das höchste Forum zu betrachten), seinem Weg zu folgen und sich an 
seinen Befehl zu halten und überhaupt die Dinge ihm (zur gütigen Entscheidung) 
vorzulegen. — Entfernung von Gott ist es aber von ihm abzuweichen, ihm 
widerspenstig zu sein, ihm zu widerstreben, an ihm zu zweifeln oder gegen 
ihn Misstrauen zu hegen. Entfremdung von Gott ist es gegen ihn treulos oder 
seiner überdrüssig zu sein, sein Gebot fahrlässig zu behandeln, sein Recht 
gering zu achten, seine Angelegenheiten zu verleugnen; Entfremdung von Gott 
ist es auch sein Wort zu entstellen, anderen Erklärungen zu glauben, einen 
ändern Weg zu wandeln, oder einer ändern Handlungsweise (Sunna) zu folgen, 
als der seinigen. Denn seine Sunna ist auch diejenige Gottes und seines Ge
sandten, sein Befehl ist auch der Befehl Gottes und seines Gesandten; wer 
ihm gehorcht, gehorcht hierdurch auch diesen, wer sich ihm unterwirft, ist da
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durch jenen unterwürfig, wer mit ihm übereinstimmt, stimmt mit Gott und 
seinem Gesandten überein, wer an ihm Gefallen findet, findet es auch an 
jen en , wer ihn lieb t, von dem werden hierdurch auch jene geliebt, und wer 
seine Heiligthümer hochhält, thut dies den Heiligthümern Gottes und seines 
Gesandten. Er ist der grösste in der Gotteserkenntniss, der nächste zu Gott, 
durch ihn bestehen Himmel und E rd e , wird erleuchtet die Finsterniss, ver
nichtet die Unwahrheit. Durch ihn kommen ans Sonnenlicht die Erkenntnisse, 
durch die Uebereinstimmung mit ihm wird erreicht die Glückseligkeit, durch 
den Gehorsam gegen ihn werden erlangt die Segnungen*, wenn die Menschen 
wetteifernd dem zustreben, was er lie b t, so wetteifern sie dem zu , was Gott 
und sein Gesandter lieben und gross ist der Lohn, der durch die Ueberein
stimmung mit ihm und den Gehorsam gegen ihn erreicht wird“.

„Das Ueberzeugtsein von all diesem, das religiöse Leben im Sinne dieses 
Glaubens, und das unablässige Festhalten an demselben ist unerlässliche Pflicht 
so lange die W elt besteht; man muss es öffentlich bekennen, verkünden, ver
breiten, lehren. Es ist unerlässliche Pflicht, diesen Glauben festzusetzen und 
ihn festzuhalten in den Herzen der Kleinen und Grossen, der Freien und 
Sclaven, der Männer und der Frauen. Pflicht ist es ihm (dem Mahdi) zu 
gehorchen im Geheimen wie in der Oeffentlichkeit, im Aeussern wie im Innern, 
in Sachen der Religion und dieser Welt, in Angelegenheiten, welche ihn selbst, 
Gott, ein Geschöpf, den Besitz, eine Erkenntniss, das Schriftwort, die Tradition und 
die Führung auf den rechten Weg betreffen. Auf ihn muss man zurückkehren 
im Wenigen wie im Vielen, im Verborgenen wie im Oeffentlichen, in Betreff 
der niedersten Sache wie der höchsten. Denn wenn das Wenige verdirbt, 
verdirbt auch das Viele, mit der Vernichtung des Niedrigen wird auch das 
Höchste zerstört, derselbe Weg, welcher zum Wenigen hinführt, leitet auch zum 
Vielen. Nicht kann man sich sehnen nach der rechten Führung, wo Verderbniss 
vorhanden ist; diese kann aber auch die niederste Sache treffen“.

„Das Gebot des Mahdi ist das Gebot Gottes, nur der ihn nicht kennt, 
und von seinem Wege und seiner Führung entfernt ist, schreibt es ihm selbst 
zu. — Das Gebieten kommt aber nur Gott zu in Vergangenheit und Zukunft — 
keine Macht und keine Stärke ist ausser G ott, erhaben und gewaltig ist e r ! 
Nur von ihm erwarte ich Hülfe, auf ihn vertraue ich, zu ihm komme ich um 
Vergebung! Gott ist unser Vertrauen, er ist der beste Sachwalter“.

„Dies ist das Vermächtniss und die Mahnung, von der wir hoffen, dass 
Gott durch sie Gutes bringen und dass unser Lohn in dieser und jener Welt 
durch sie gross werde, wie auch der Lohn dessen, der ihre Bestimmungen ver
steht, über sie nachdenkt, über ihren Sinn Gewissheit erlangt, sich zu ihr 
bekennt und nach ihr handelt. Sie soll jedem Freunde mitgetlieilt, jeder Feind 
soll zu ihrer Vertheidigung bekämpft werden, Gott möge sie zum Nutzen werden 
lassen den L ieben, den Genossen, Freunden und Helfern, er mache sie zur 
Säule in ihrer Religion, zum Zuchtwerkzeuge für ihre Feinde — es giebt keinen 
Gott ausser ihm, dem Herrn des grossen Thrones! Gegrüsst seien seine Ge
sandten, seine Engel, die zu ihm nahe stehen und seine frommen Diener! Lob 
sei Gott dem Herrn der Welten!“

„Dies ist auch eine Erinnerung und Erweckung, durch die man von der 
niedersten Stufe zur höchsten gelangen kann, Gott möge sie u n s, und denen 
die ihn ehrfürchten und den Frommen zum Nutzen werden lassen“.

„Das Imamat ist zu allen Zeiten eine Stütze und Säule der Religion im 
allgemeinen, es war die Religion der frommen Altvordern, die der alten Völker 
vor Ibrahim; der Glaube daran (am Imamat) ist Religion, das Handeln im 
Sinne dieses Glaubens und das Festhalten an demselben ist Religion. Sein 
wahres Wesen aber ist: dem Imam zu folgen, ihm nachzuahmen, ihm zu ge
horchen und sich ergeben; dem Befehl sich zu fügen, dem Verbotenen aus
zuweichen, im Wenigen wie im Vielen festzuhalten an der Sunna des Imam 
mit den Zähnen sich an ihr festzusetzen und mit ganzer Kraft sich an ihr 
festzuklammern und sie zur Richtschnur zu nehmen. — Dies war sein Wesen
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bei den vorangegangenen Generationen bis zur letzten Stunde. Es giebt keinen 
Propheten, der keine Apostel und Genossen hätte, die an seiner Lehre hielten 
und seinem Befehle nachlebten. Dies Alles ist in der Religion klar und deut
lich, es kann daran nicht gezweifelt werden; läugnen kann es nur ein Un
gläubiger, oder ein W iderspenstiger, oder ein Betrüger, oder ein Ketzer, oder 
ein Abtrünniger, oder ein Missethäter, oder Sünder, oder ein Nichtswürdiger, 
oder ein verächtlicher Mensch der nicht an Gott und das jüngste Gericht 
glaubt. — Dies ist die Sunna Gottes in Betreff jener, welche früher voran
gegangen waren und du findest nicht, dass die Sunna Gottes verändert oder 
verdreht werden könnte. Lob sei Gott dem Herrn der Welten! Also ist die 
Sache des Mahdi eine nothwendige Religionspflicht, wer ihm widerspricht soll 
mit dem Tode bestraft werden. Niemand kann dies zurückweisen, keine 
Künstelei hilft dagegen dem, der von der W ahrheit abweicht. Es steht fest 
durch die klaren Worte der Schrift, durch die sicheren Beweise der Religion, 
durch den Beweis der Wissenschaft; es dauert fort so lange Himmel und Erde 
dauern, durch den Willen Gottes, des Einzigen und Allmächtigen. Und Lob 
sei Gott dem Herrn der W elten“.

„Ein jeder, der sich zur Religion bekennt, soll abschreiben diese Er
mahnung und sich durch sie tagtäglich des Morgens und des Abends erinnern. 
Er soll eindringen in ihren S inn , handeln nach ihrem Erforderniss, sie ver
künden und verbreiten, andere für sie begeistern und aneifern, auf dass es ihm 
durch sie wohlergehe in dieser und jener W elt, dass er Glück und Segen 
erreiche. In Gottes Hand ist alles Gute, gelobt sei er, der Herr der Welten, 
er möge Nutzen bringen, beglücken und führen diejenigen, die nach ihr 
handeln! Friede über jene, die der Führung folgen und durch sie geleitet sind. 
Lob sei Gott, dem Herrn der Welten“.

Die Darlegung des Ibn Tümart würde ihrem Zwecke nur 
unvollkommen dienen, wenn sie nicht durch die Kehrseite des in 
obigen Auszügen entwickelten Systems vervollständigt würde. Es 
muss nämlich aus den Aussprüchen des Propheten der Beweis dafür 
geführt werden, dass das herrschende Regiment ein ruchloses, dass 
also das Erscheinen des Mahdi in der Gegenwart vollkommen moti- 
virt, dass die Bekämpfung jenes Regiments religiöse Pflicht sei 
und in die Kategorie des g i häd  gehöre. Dieser Aufgabe ent
spricht Ibn Tümart durch eine geschickte Gruppirung und Vor
führung vieler Traditionsstellen, in welchen die Verhältnisse der 
Welt und der muhammedanischen Gemeinde in der dem Erscheinen 
des Mahdi unmittelbar vorangehenden Zeit geschildert werden. Was 
in denselben von ungerechter Regierung und von überhandnehmen
der Ketzerei gesagt wird, wendet er unverhüllt auf die mugassimin 
an l) „und alle Eigenschaften, die der Prophet von den Befehls
habern jener Zeit schilderte, suchte er auf die Almorawiden an
zuwenden“ 2). Um noch klarer darzuthun, dass die in den Tra
ditionen vorhergesagten Verhältnisse in der Gegenwart und zwar 
in den Kreisen vorherrschen, denen er selbst gegenübergestellt ist, 
wird eine ganze Serie von Aussprüchen des Propheten angeführt, 
aus welchen erhellen soll, dass die Regeneration des Glaubens vom 
Magrib3) ausgehen werde, während im Osten der Sitz des Unglaubens

1) Vgl. oben S. 67.
2) K arm as p. Ilv .
3) Orthodoxe Theologen haben versucht, die Traditionssätzo, in welchen
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is t*). Es wäre vollends unnöthig diese Traditionen hier zu repro- 
duciren und ich gebe nur die Aufschriften der betreffenden Kapitel:

Bl. 69 a—78 b K-ä- j L-L-JI q ! £  ujU

LojJî gJläj *JUI J, uj'u . .  . , 3

^ ¿ j  3c\äJL! ^ ^ ¿ 3  2)* ^*ese Traditionen sind
alle den kanonischen Sammlungen entnommen und unterscheiden 
sich in dieser Beziehung von jenen in charigitischen Kreisen Afrikas 
fabricirten Traditionsaussprüchen, in welchen der grosse Beruf des 
Magrib und der berberischen Rasse in der Verteidigung und Ver
tretung des Islam dargethan werden soll, Aussprüche von Muhammed, 
‘Omar u. s. w., welche heute noch den Theologen der Mzab-muham- 
medaner als Stützen ihrer Aspirationen dienen3). Vortrefflich passte 
für die Verhältnisse der Umstand, den Ibn Tümart auch weidlich 
ausbeutete4), dass in den Traditionen oft von einem „ Hä u f l e i n “ 
äjUox: von Rechtgläubigen die Rede ist, welche Gott vorbehält uni 
das herrschende Laster der Gesammtheit zu bekämpfen5). Der 
Mahdî gruppirt die betreffenden Traditionen so geschickt, dass man 
unwillkürlich davon überzeugt werden musste, dass dies Häuflein 
in der Gegenwart im Magrib zu suchen sei ®), nachdem er und

verheissen wird, dass das Heil von ausgehen werde, durch lexi-
calische Deutelei der Anwendung zu entziehen, die sie auch bei I. T. finden; 
so z. B. Al-Madînî (st. 234) Al-Safà (lith. Stambul) I p. tVf, welcher den Aus

druck so erklärt: •

1) j | Js.^5 ij»\j  . A l - M u w a t ta ’ IV p. Üv. M u s lim  I

p. ît^v. Bei Al-Buchäri finden wir bloss: p jt laO ¿JJi

ĴLLj LÂPwi* KxääJI L̂âî ^
Bad’u-l-chalk nr. 10.

2) Nach der allgemein angenommenen muhammedanischen Eschatologie 
geht dem Erscheinen des Mahdî der Dag&cäl voraus. In Ermangelung eines 
leibhaftigen Dag^al sucht Ibn Tümart den vorhergesagten Daggal unter den 
Almorawiden, wahrscheinlich soll es der eben herrschende Fürst sein. Es ist 
für die Consequenz des I. T. nicht uninteressant zu sehen, dass in dom oben 
S. 72 f. angeführten Glaubensbekenntniss, der Glaube, dass die Daggale die Herr
schaft über die W elt an sich gerissen haben, seine Stelle findet.

3) Vgl. L iv r e s  d es B e n i  M zab  p. 11 — 18 das Kapitel: „Signes d’élec
tion des Berbers parmi les Gentils“.

4) A l- M a r r â k o s î  p. , 3 Xj LaoäJ! .
5) W M  78a. „
6) Ib n  B a d r û n  P , 9 sagt vom Mahdî:

¿OtxÂyO .



seine Anhänger die Legende von der Person des Ibn Tümart in 
genealogischerBeziehung derart präparirt hatten, dass die vorgeführten 
Traditionen zu den obschwebenden Verhältnissen ganz gut passen 
mussten. In Accomodationen ähnlicher Art haben die Führer mu- 
hammedanischer Bewegungen aller Zeiten viel Geschicklichkeit und 
Findigkeit entfaltet; und speciell in der almohadischen Bewegung 
haben sie dies nicht nur mit Bezug auf die Person des Ibn Tümart 
bewiesen, sondern sie waren ebenso geschickt in der traditionellen 
Erweisung des Berufes von ‘Abd al-mumin, die Dynastie zu be
gründen, welche die Idee des Mahdithums zur Wahrheit machen 
sollte. Dieser Berber aus der Kabyle Kümia wurde zum Abkömm
ling des Modarstammes Kejs ‘Ajlän *) und innerhalb desselben des 
Clans des Banü Sulejm gemacht2), um an ihn eine fingirte Prophe
zeiung des Propheten anzupassen, wonach Allah am Ende der Tage 
der Religion Muhammeds durch einen Mann von den Banü Sulejm 
auf helfen werde H).

Mit keiner Silbe fordert I. T. in dem oben mitgetheilten 
Glaubensbekenntnisse für seine eigene Person irgend welche be
sondere Anerkennung; er fordert diese für den „Kä’im al-zamän“. 
Dass dies nicht der Almorawidenfürst sei, musste seinen Anhängern 
selbstverständlich sein; war es doch eben die Dynastie dieses 
Herrschers, welche I. T. bekämpfte und deren Entthronung das Ziel 
seiner Bestrebungen, sein ausgestecktes Programm war, für dessen 
Ausführung er jedem Muslim das kriegerische Eingreifen unter dem 
Titel „gihäd“ zur Pflicht machte. Wer ist also denn sonst der 
Kä’im al-zamän? Die Antwort darauf gab sich von selbst. „I. T. 
erwähnte des Mahdi und erregte Sehnsucht nach ihm, er sammelte 
die Traditionsaussprüche, die auf ihn Bezug haben aus den syste
matischen Sammlungen. Und als er in .den Seelen seiner Anhänger 
die Vorzüge des Mahdi, seine Abstammung und seine Eigenschaften 
eingepflanzt hatte, beanspruchte er für sich selbst diese Würde und 
sagte: „Ich bin Muhammed b. ‘Abdallah“ und führte seine Genea
logie bis auf den Propheten zurück. Er sagte es klar heraus, dass 
er für sich die Unfehlbarkeit beanspruche, und dass er selbst der 
unfehlbare Mahdi sei. Darüber recitirte er viele Traditionsaussprüche, 
bis dass es sich in ihren Seelen festsetzte, dass er der Mahdi sei. 
Dann streckte er seine Hand aus und sie huldigten ihm“4). Mit 
anderen Worten: das Bild des Mahdi, das er zeichnete und tendentiös 
illustrirte, passte auf ihn und seine Wirksamkeit, so dass alle die

1 ) A l - M a r r ä k o s ip .  i f l ,  14 ff. Ibn Chaldün (Berb. übers, von de Slane

I P- 251).
2 )  Daher wird von seiner Familie gesagt: q J

I )̂n B a(* rü n
3) Ib n  a l - A t i r  X p. PW.
4) A l- M a r r ä k o s i  p. It**f.
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das Glaubensbekenntniss, das er aufstellte, annahmen, nothwendig 
zur Anerkennung seiner eigenen Person getrieben waren. Unter 
Leitung ‘Abd al-mu'min's waren es zuerst zehn Auserwählte, die 
ihm zuriefen: „Die geschilderten Zeichen und Eigenschaften sind 
nur bei dir anzutreffen; so bist denn du der Mahdi“ ]).

In der That ward der Glaube an das Mahdiamt des Ibn 
Tümart die Devise der Dynastie des ‘Abd al-mu’min, welche die 
Führung der Almohaden an sich riss. Es ist selbstverständlich, 
dass der Mahdi währerd der Almohadenherrschaft in allen ihr 
unterworfenen Ländern eine bedeutende Stelle im Kanzelgebete er
hielt ') und der Gedanke, dass I. T. der Mahdi sei und dass ihm 
als solchem auch nach seinem Tode die Huldigung und Anerkennung 
der Gläubigen gezollt werden müsse, gewann seinen officiellen Aus
druck auch in dem Kanzleistil der Almohaden, welcher in Folge 
dieser eigenthümlichen politisch-religiösen Anschauung, welche zum 
Ausdruck kommen musste, eine von der gewöhnlichen Art des 
officiellen Stils verschiedene Nuance erhielt3). Neben der basmala 
und hamdala und dem Gebet für den Propheten, die er mit dem 
officiellen Stil des sonstigen Islam gemein hatte, musste in allen 
amtlichen Schriftstücken, die aus almohadischen Kanzleien hervor
gingen, die t ar d ij a-formel für den Imam Mahdi Platz finden, 
wie aus einigen Beispielen anschaulich werden soll. Der Prinz Abu 
Ja'küb Jüsuf beginnt seinen Erlass, in welchem er dem Häfiz Abu 
‘Abdallah in Granada zu einem über Ibn Mardanis erfochtenen 
Sieg gratulirt, mit den Formeln4) :

SSt äJ! y ¿Jüi L i L s Lot

j*Lô ( 8^1

¿ShLaxaw ¿JJt jAj pyax+ilS- w ~
S_-/o! SLClXJI

¿JL+Xj* un^ *n einem Siegesbulletin, in welchem der Sieg
über denselben Feind nach der Schlacht bei Murcia bekannt gegeben

p
wird5) : ämUJqJI j+g- q**

4u ĴLxJ( ^UJi J j  l\ju Lo|

1) Ib n  a l - A t i r  p. H v .

2) A l - M a r r ä k o s i  p. Pö*.

3) i b i d  p. Hi ujLxXJ! t ä j j b  *
4) IS S  Bl. 92 a. *
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Dasselbe finden wir in welchem Staatsschreiben immer aus der 
Almohadenzeit1). Im Allgemeinen ist der Text dieser officiellen 
Erlasse sehr lehrreich für die religiöse und politische Auffassung 
dieser Kreise und wir lassen aus diesem Gesichtspunkte im Anhang 
zu dieser Schrift zwei Staatsdocumente, die nicht ohne zeitgeschicht
liches Interesse sind, folgen.

Auch in den Einleitungen von Büchern, die im Almohaden- 
reiche verfasst wurden, folgt nach den üblichen religiösen Eulogien 
die tardija für den Mahd!2) und fast selbstverständlich ist es, dass 
das Mahdi-bekenntniss auf den Münzen der Almohaden seinen feier
lichen Ausdruck fand 3) ; die gewöhnliche Legende derselben ist:

Lange nachdem die thatsächliche Herrschaft der Dynastie des 
‘Abd-al-mu'min durch die Abbröckelung der tunesischen Provinz in 
dieser nur noch eine nominelle war, hören wir noch die Anerkennung

1) A l - M a k k a r i  I p. a*4!, 20: Ibn Sa‘id al-‘Anasi (st. 658) schreibt in 
seinem Sendschreiben an den almohadischen Fürsten ‘Abd al-wähid, nach den

auch früher üblichen Formeln:

¿cüwiLi? »Ssi ¿o ¿JJI ¿-Ist.

2) S. die erste Seite von Ib n  B a d r ü n  ed. Dozy.
3) Vgl. oben p. 104 über die Abschaffung desselben.

I.

>JÜI 3 ! *Jt 3 

*ju ¿Jiy

nJÜÜ 31 3

i i .



des Mahdi von den Kanzeln ertönen. Als i. J. 627 der ersten 
Almohadendynastie in Tunis in dem aufstrebenden Haus der Hafsiden 
ein alsbald auch zu wirklicher Hegemonie gelangender Rivale er
stand , wurde von Seiten der Hafsiden an der Erwähnung des 
Imamats des Mahdi in der Chutba anfänglich nicht gerütteltx), und 
dies war um so natürlicher, als doch Abu Zakarijjä als Rechtstitel 
seiner Losreissung vom marokkanischen Herrschergeschlecht gerade 
die Thatsache der Herabwürdigung des Mahdithums und der Ein
richtungen des Ibn Tümart durch den damaligen Almohadenherrscher 
(Al-Ma’mün) geltend machte, und als er und seine Nachfolger gerne 
als wirkliche Almohadenherrscher, als Vertreter des auf den Mahdi
gedanken erbauten Reiches angesehen sein wollten2). Bald aber 
wurde ein Uebergang zur thatsächlichen Abweisung dieser theo
retischen Anerkennung in der Erwähnung des wirklichen Herrschers 
neben dem Imam gefunden3) und im Jahre 711 waren sie bereits 
so weit, dass sie wohl neben dem Herrscher einen Imam noch 
immer erwähnen Hessen, aber in ganz anonymer Weise, ohne Nennung 
eines bestimmten Namens4). In diesem Zusammenhange darf die 
sonderbare Thatsache erwähnt werden, dass — wie wir hierüber 
einen Bericht aus Waregla besitzen — die officielle Chutba für den 
Mahdi noch im XI. Jhd. der H. in Uebung war. Der Prediger 
jener Stadt nannte ganz gemüthlich den Mahdi neben dem Sultan 
von Stambul und dem localen Sultan seines Landes, ohne zu wissen, 
was es denn mit dem Mahdi sei. Er hat ganz einfach eine alte 
Chutba aus der Almohadenzeit unwissend übernommen und mit den 
Namen der actuellen Machthaber ergänzt5).

Aber wir dürfen nicht verschweigen, dass so wie einerseits 
der Glaube an die Imamats-theorie des Ibn Tümart sich zum Aus
gangspunkt des Almohadenreiches herausbildete, ohne welche diesem 
Reich alle Existenzberechtigung innerhalb des Systems der politischen
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1) A l - Z a r k a s  î p. Ia  .

2) In der That wird Abu Zakarijja in dem Gedicht des Ibn al-Abbär, 
in welchem seine Hilfe gegen die Christen in Spanien angerufen wird, ganz so 
wie die Almohadenherrscher der altern Linie als „Wiederbeleber der Mahdi-lehre“ 
und als „Zerstreuer der Finsterniss des ta£sîm“ gepriesen ( I b n  C h a l d u n  
übers. De Slane II p. 309).

3) A l - Z a r k a s  î p. t*. .

4) i b i d .  p. ö* L+il»

lo çy'â.j  j l ä

¿Jl j
5) V o y a g e  d a n s  l e S u d  do l ’A l g é r i e  p a r  A l - ‘Aj â s î  übers, von 

Berbrugger p. 46.



Entwickelung des Islam fehlte, andererseits die Denkenden unter den 
Leitern der auf almohadischer Grundlage constituirten Gemeinde 
sich bald den Gedanken nahe legen mussten, dass das almohadische 
Reich nicht dem Bedürfnisse nach Menschencultus zu dienen habe, 
sondern erstanden sei, um die muhammedanische Idee der Gottesein
heit aus ihrer durch grobe Versinnlichung erfolgten Trübung zu erlösen. 
Ein Charakter, wie der des Almohadenherrschers Abu Jüsuf Ja‘küb, 
musste darauf ohne viel Nachdenken geführt werden und wir haben 
keine Ursache, an der Glaubwürdigkeit jener Nachricht des Historikers 
des Almohadenreichs *) zu zweifeln, welche er uns bei Gelegenheit 
eines Festes am Grabe des Mahdi mittheilt: „Es berichtete mir 
jemand, der Augenzeuge des Benehmens des Fürsten Abu Jüsuf 
bei dieser Gelegenheit war, dass er beim Anblick dieser Feier 
spöttisch lächelte, . . . .  denn er war diesbezüglich nicht der An
sicht der Theilnehmer betreffs des Ibn Tümart. So berichtete mir 
auch der fromme Scheich Abu-l-‘Abbäs Ahmed b. Ibrahim b. Mu- 
tarrif al-Marijj als wir zusammen in einem Gemach der Ka‘ba waren, 
dass ihm der Fürst Abu Jüsuf gesagt habe: Sei mir Zeuge dafür, 
o Abu-l-‘Abbäs, vor Allah, dass ich nicht glaube an die Unfehlbar
keit (des Mahdi)“. Aber er mochte auch nicht dulden, dass in 
seinem Reiche ein anderer Mahdi erstehe, den die in Nordafrika 
noch immer nicht entwurzelte Gegenpartei gegen die auf Ibn Tü- 
mart’s Mahdi-charakter gegründete Herrschaft der Almohaden vor
schieben könnte. Dies war die Ursache der Verfolgung jenes Mannes, 
der zu Ja‘küb*s Zeit als der heiligste Mann und gefeierteste Lehrer 
in Nordafrika galt, des berühmten Marabut Sidi Su‘ejb Abu Madjan, 
der noch heute als der grösste Nationalheilige der nordafrikanischen 
Muhammedaner gilt. Er lud denn auch den in Bugia lehrenden 
Marabut vor seinen Thron in Marokko, damit er ihm über seine 
Absichten Rede und Antwort stehe. Der heilige Mann erreichte 
aber die Residenz nicht; er fand unterweges sein Grab (i. J. 590)2). 
Die dem überhandnehmenden Menschencultus entgegengesetzte Oppo
sition erreichte ihren Höhepunkt in Abu-l-‘Alä Idris b. Ja‘küb, der 
in öffentlicher Chutba den Mahdi verläugnete. „0 Menschen — 
soll er in seiner kirchlichen Ansprache gesagt haben — nennet ihn 
nicht den Unfehlbaren, nennet ihn vielmehr den Verirrten und Ver
ächtlichen; es giebt nur einen Mahdi, der ist Jesus, des ändern 
unglückselige Sache werfen wir von uns“ . . . .  „Alles was der 
Mahdi gethan und worin ihm unsere Vorgänger gefolgt sind, ist 
irreligiöse Neuerung“ 3).

1 2 2  Goldziher, Materialien zur Kenntniss der Almohadenbewegung.

1) A l - M a r r â k o s î  p. Ht*.
2) Bargès, V ie  d u  c é l è b r e  m a r a b o u t  C i d i  A b o u M é d i e n  a u t r e 

m e n t  d i t  B o u - M é d i n  (Paris 1884) p. 62. Vgl. A l - Z a r k a s î  p. 11, 9 u.
3) Kar fcâs  p. Hv— a .
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XI.
Die freie Phantasie des gläubigen Volks hat sich nicht begnügt, 

dem Mahdi das zu geben, was er für sich forderte. Der unfehl
bare Mahdi wurde im Volksglauben mit Wunderkräften ausgestattet. 
Natürlich durfte auch ein tieferes Wissen von der Zukunft nicht 
fehlen, als es dem gewöhnlichen Menschen eigen ist. Die Mu
hammedaner haben für das Wissen von zukünftigen Dingen , das 
sie ausser Gott im besten Falle noch dem Propheten zueignen 
dürfen, insofern diese geistige Gabe mit Bezug auf heilige gott
begnadete Männer beansprucht wird, eine eigene Formel. Dieselbe 
hat sich besonders in ‘alidischen Kreisen ausgebildet und wird zu
meist für Menschen, die zu der ‘alidischen Familie in Beziehung 
stehen — und ein solcher war ja auch Ibn Tümart — in Anspruch 
genommen. Muhammed soll — so sagen die Schiften — dem ‘Ali 
manches geoffenbart haben, was er den gewöhnlichen Gläubigen 
vorenthielt. Gegen diese Anschauung lassen die Sunniten eine ganze 
Serie von Tendenztraditionen vom Stapel1) , die gegen die That- 
sache der esoterischen Belehrung eines Einzelnen energischen Protest 
einlegen sollen. Aber auch nicht unter allen Schi‘iten ist ein solcher 
Glaube verbreitet. Die Zejditen scheinen ihn zu verwerfen; wenigstens 
theilt Ibn Kutejba ein Spottgedicht des Hârûn b. Sa‘d al ‘Igli,

w P
in welchem er diese Geheimliteratur ver

höhnt2). Die geheimen Kenntnisse des ‘Ali soll dieser unter anderen 
in zwei Büchern niedergelegt haben, dem *jlaLä !| 3) und dem
jjbpJi 4). In denselben werden „nach Weise der Buchstaben
wissenschaft (^*.-5=0! jJUi XäjJ s eine Art Gematria) die Er
eignisse zukünftiger Generationen bis zum Weltuntergang prophezeit, 
und die heiligen Nachkommen haben dieses Mysterienbuch fort
gepflanzt“ 5). Ibn Chaldûn hat diese Art von Büchern zum Gegen
stand der Besprechung in seiner Mukaddima gemacht, und nach

1) A l - N a w a w î  zu Muslim IV p. I^öa .
2) M u c h t a l i f  a l - h a d î t  (Leidener Hsclir.) Bl. 87.
3) Ueber dieses habe ich in meinen B e i t r ä g e n  z u r  L i t e r a t u r 

g e s c h i c h t e  d e r  S h î ‘a p. 55 einiges beigebracht. [Erst nach Einsendung 
dieser Abhandlung konnte mir das Buch de Goeje’s: Mé m o i r e s  d ’h i s t o i r e  
e t  de  g é o g r a p h i e  o r i e n t a l e s  (2. Ausg. Leiden 1886 I. Bd.) zugänglich 
werden, wo p. 116 ff. über in erschöpfender Weise gehandelt wird.]

4) Auch A b u - l - ‘A l â  a l - M a ' a r r î  erwähnt des geheimnissvollen Buches 
der ‘Aliden:

5) K e s k i t l  p. H f .



der Erzählung des Ibn *Arabsäh soll der grosse Historiker in Damaskus 
dem Timur die Schmeichelei gesagt haben, dass die Erscheinung dieses 
Fürsten im Gafr des ‘Ali vorhergesagt sei.. In der That existiren 
Exemplare solcher dem ‘Ali zugeschriebenen Gafr-bücher bis zum heu
tigen Tage1). Es ist nicht zu verwundern, dass mystische Forscher 
sich mit der Lösung und Weiterführung dieser Gafr-räthsel beschäftigt 
haben 2), und dass man sich, um eingetretene Ereignisse als unaus
weichliche von Gott vorherbestimmte Begebenheiten zu documentiren, 
darauf berief, dass sie im Gafr-buch geschrieben seien. Dem ‘Aliden 
‘Ali al-Ridä, den Ma’mün zu seinem Nachfolger bestimmte, wird si‘i- 
tischerseits der Ausspruch in den Mund gelegt „ich füge mich deinem 
Willen, obwohl das Gafr und Gämi‘a auf das Gegentheil deines 
Willens hindeuten“ 3) und Ibn Sab‘in beruft sich in seinem Huldigungs
schreiben an den Chalifen Al-Mustansir darauf, dass seine Be
schreibung im Gafr-buch zu finden sei, dass es demnach von Gott 
vorherbestimmt ist, dass er die Chalifen würde erbe4). In späterer 
Zeit hat man auf Grundlage des Gafr-buches apokalyptische Ge
dichte post eventum verfasst5), eines hat man dem Ibn Sinä, der 
für viele mnemotechnische Falsa herhalten musste, untergeschoben*'). 
Wir haben bereits oben (Seite 48 ff.) sehen können, dass solche Mach
werke vielfach im Magrib cursirt haben und dieselben sind infolge 
der dort hervorgehobenen Sinnesart der Magrebiner in diesem Theile

1) Hschr. nr. 4G4 der Amin’schen Sammlung in Leiden ist ein solches 
Exemplar. Vgl. L a n d b e r g ,  C a t a l o g  derselben p. 135. In der türkischen 
Hschr. des ungar. Nationalmuseums in Budapest, Nr XXXIX Bl. 54a— 69a 
41. 35 meiner Beschreibung dieser Sammlung) ist gleichfalls eine pseudepigra-

phische Schrift unter dem Titel nJUI ,SLZ>- enthalten; in diesem
Machwerk wird Al-Gazäli der einzige genannt, der die von ‘Ali auf Oa‘far al- 
Sädik überkommene Geheimwissenschaft gekannt liabe.

2) Z. B. ‘Abd al-fiani al Näbulsi Kj JL>ÜS y
in der arab. Hschr. der Pariser Nationalbibliothek Nr. 1627. Auch in dem 
Muliädarat al-aw ä’il von ‘Ali Dede wird neben directen Prophezeiungen des 
Propheten von KvJLwXJl gesprochen, in welchen die Herr
schaft der ‘Othmanen vorherbestimmt wird. Rosen, Notices sommaires dos ma- 
nuscrits arabes du Musee asiatique Nr. 194 p. 145.

3) Ib n  a l - T i k t i k ä ,  Elfachri ed. Ahlwardt p. r*1..
4) I b n  C h a l d ü n ,  Hist, des Berberes I p. ft*v.

5) K 0 s k fi 1 1. c.

LÄXJI ¿öl
6) 11) 11 A b i U S e j  b i ‘ a II p. H .
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des Islam mehr als anderswo zu erwarten. Wird doch auch in 
neuerer Zeit von der „Gafarijja“ d. h. Prophezeiungskunst der nord
afrikanischen Marabuts berichtet, welche vorgeben „qu’ils ont des 
prophéties d’Aly, dans lesquels ils prétendent qu’il leur a laissé 
un détail chronologique des événéments les plus remarquables qui 
sont arrivés dans le monde depuis son temps et qui doivent ar
river dans les siècles à venir“1).

Es ist nun nicht auffallend, dass die Verehrer des Ibn Tümart 
ihn die Kenntniss der Geheimwissenschaften, deren sich im Magrib 
ein jeder Heiliger rühmen kann, nicht entbehren lassen. Er war 
der vollkommenste Mensch seiner Zeit in der Kenntniss der Prophe
zeiung aus dem Sande, er hatte sich im Osten die Kunde der 
malahim angeeignet, und aus der geheimen Bibliothek der ‘Abba- 
siden schöpfte er die Kenntniss des Gafr (unsere Quelle wendet
hier den Plural an: ^ a i l ) 2). Durch dasselbe wusste er von dem Be
rufe des ‘Abd al-mü min, dessen vorherbeschriebenen Kennzeichen mit 
denen, die er bei der ersten Begegnung mit diesem Manne wahmahm, 
übereinstimmten3). So sollte denn der Beruf jener Dynastie, die ihre 
rasch emporkommende Herrschaft, mit Zurückdrängung der Familie 
des Stifters4) auf die Bewegung gründete, die Ibn Tümart mit 
seltener Energie anregte, von diesem selbst in den untrüglichsten 
Kundgebungen der göttlichen Voraussicht erkannt und anerkannt wor
den sein. Man hat diese Fabel wohl zu demselben Zwecke erdichtet, 
dem die Dichtung von der sulejmitischen Abstammung des ‘Abd 
al-mü’min (oben S. 118) dienen sollte: zum Zwecke der Bekräftigung 
der Rechtmässigkeit davon, dass die Herrschaft über die almo- 
hadische Gemeinde sich nicht in der Familie des Mahdî fortpflanzte,

s-
sondern auf die jb überging.

Aber die Entwicklungsgeschichte des Almohadenreiches kann 
uns lehren, dass ‘Abd al-mumin und seine nächsten Nachfolger 
allerdings die rechten Leute waren, um solche Ambition nähren 
zu dürfen.

1) S h a w ,  V o y a g e s  (französische Uebersetzung, La Ilayo 1743) I 
p. 400.

2) A l - M a r r n k o s i  p. .
3) I b n  C h a l l i k a n  nr. 419 IV p. Ihf ult. nr. G99 VIII p. f ,  13. A l- 

Da mi r i  I p. Pf 1 .
4) Dieser begegnen wir noch im X. Jhd. d. H. in Tlemsen, wenn ein 

Muharamed ibn Tümart (st. 925) dessen Grab B r o s s e l a r d  am alten Begräbniss- 
platz der zejänidischen Fürsten gefunden hat, durch seinen Namen die Zu
gehörigkeit zur Familie dos Stifters des Almohadenreiclis bezeugt ( J o u r n a l  
a s ia t .  187C, I p. 44).
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Textbeilagen.

I . *)
D a s  M a h d l - b e k e n n t n i s s .

(Zu Seite 113.)

äjuwv 0 . - 0 —55
£ .

O^LäJ>I$ o j ü  p-xbo ^¿LaxuJl
w i  P - W S  S

oL>U^ 'LoJ)̂  Jax/j glliAi gwio» üjSiXj)
w ^ w w ~S- S-

^Lä-j^I ^ 1* vc ^  jX j *x.Lb 5̂ ^ ̂ 5 !̂  2)äj!j 5̂ ^

y>—?w.oj ! ^j^*it

^  g l t w  g o ;  £ *  3) 0 y o  iüLxJ> ^  ^ ¿ >  ^ ¿ i f  £/>
) y w w w p

OJ^ÄJ U.Ii JwAAM.it 'wJjliüi 0 .jLo  öOyO WÄ-Ji-J

ŝ ŵ lXj •, eXJOcU, Q-JCaii o ..g ib  c ô ä̂j*, ^.aamJI

v̂ aA X jj äJL£ä S| ^ äaj*, £ j j .Ä !u a J t  4) r̂ Iaj*)
o ŵ  . 1

¿¿ccXÄx+i! ¿Uj ^I v- ^ A jV Kij.^\Ji ^ äaJ  ̂ ¿Ia/ ĵ I

i p '  .r^Mi ^uLsnJ! J_3>! c, r g.Ia.j^ C)_ysOl*aJl

jJMjJ i-XxJL, (J^^aLC^  ^AAÄxjlj ^̂ Jt̂ XAxii 
}

v̂ obo*, v^JL^U, 0 ^ 3  piX^äi vi*JUac$ ^JjjU^Jl

0AAM.il

o^Loc!*) g x J u  0-AÄJ5 ^ L yoxiL , ^^.AM.ai^ ¿̂sJu

(*^3 ¿̂X—i3  vX—X—yo|̂  0Ä äJ^

(jm̂ äj! 1̂ .—i^-Ä—avÎ  J^-bl-A-ii ̂ j |m̂ vJu  ̂ j LäÜ  ̂̂ â LÜI

•̂ l̂-A-X»j^b)| ^  ^ ¿ £ J l\/ ^o^L5 ^v«^.iL-ü-4*-il L̂-aC ^»it ^J^L^iU

1) W M  Bl. 64 a.

2) Anspielung auf einen dem ‘Omar zugeschriebenen Ausspruch: ö b l i
0-äj ;- - <3 > \l > o >

^Jl V -JlÄ fitj ¿ " ^  A l-‘ 1 k d I p. f*iW

3) cod. ^ i j . ^ j .

4) Vgl. Al - Bu c l i ä r i  I‘tisäm nr. 7, ‘lim nr. 35.



fcAXfcitj ¿ulSÖ J uu ¿s-JLäJU

L ijJ l  J; ^jIäJU, jJLLaj^ Aju dJt q j<-XJ ^ L üU
 ̂ 3 p I ĴLxLjü (Aäj ^JjjLß^JÜ .¿1.4.J1»

«* O P — .
öl.*. LiaJl O^!) vJ w Lf'î^

¿yw5 vi>IaJbc>  ̂ O^Lgil iwxS oA äxi^ J^bu^ll 

i^t^l **-x-5 c^-Lx-Ä-i>^ Vî JÛ Vit̂  \>i o A ^ u t^  Ô wwXjüt»

y »3 oJüiail^ äJlää!! n-ö o.^-4-îl^

Ä-(d̂ L>3 Oj-£L-b ^  gllivO ^  /̂>î ^  u '^ U  ^

äJÖL̂ UI* X̂ j LCmJÜO X^^LiÄ̂Q XäjI*

jjjJLé̂  ̂ J — ^ — ^ 3  0 LÂC3  qU àI^  xàJLâ^u ¿ü.ÄÄyo
> w i  ̂ >

0^!v\-^. Q-JL*-J3 \£yS*Jit} (+$'->5 ¿Uu*
0 •* ù •* **

1 ^,-L.g-Jl , 3  ouCLg.*-!̂  o^LoajuJt »ä^ kS * ^  1 ) ° 1- ^ ! ^ 05

jLjftlt £-/> v-j ĴLäJ! jw\ äj ^
Æ. » ~ ~ £ LoAj I O j> jj  Ä-oj-̂ Ji »vX l̂iJi (j^Lèbiî äjJIäJI (jtoLĉ St

jjS^- XxAXJij L^a^lXjÎj 0 .JcXÜ qLx-maĴ  L̂ -äUiĴ  ^Ly*öj

^XmJL U> Ule J^->UU Lx-jO Lol\J! ^ -¿> j  '̂u-ao
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1) äijliA ^ ist sonst als Tugend angesehen (vgl. Snouck-IIurgronje, M o k 
k a n i s c h e  S p r i c h w ö r t e r  u n d  R e d e n s a r t e n  p. 70) und wird bereits in 
der Tradition als solche erwähnt. A l - B u c h à r i  A dal) nr. 81 

y J j J i  (vgl. £-L%*.äJI ^0  Nikàh nr. 79). Für unsern Passus auf
klärend ist die Erläuterung des Kastalànî IX p. 8f) f. (»î^i^X-^JîJ

0 ^  Ö ^"* CT* L&  ^  j .^ J l
^■■x.l.*.äJ( ^  XV0.Ä 4JI q-x-j»

U ^  ¿waIc Q - e  tjrp-M i5

X JL ^ tiA -é J^  j $> l+z. O .J ^ .X >  o lL JL ju  ¿yJLe ¿ y i

L̂XjI s"̂ "  ̂ ^
VvaJaÎLJ jLm̂JJLj .



v̂ x̂xaxs ¿üoLä  ̂ j

.3 N'J ^ i»J» XC* -5 ^^x^  ̂ ^̂ uLxJl

jj#*XäJI q.x£*J 5 ^ 0  !) C)L^j ^  ^cAz-Ji i-L5n3 ĵ£.

l+J ,\]j| JwA3xai>j oJuXj* ĴjjIäH- NxS
o

L ä . j I j I c  ' w x i i  » u X « ^ *  ¿ ü ^ X ä J I  ^ J ' y j t x i  ^ . / i  \ ^ s  g 3 * |

l̂iÄxJ *Ui jÖLj (Jp ^ t ^Ji L̂ iJü* L^A^Li

) ^̂ ^ÄxJl ^.L-h2—A«v0 ^ « ^ .C  ^ .a Ü a /w » J »  X—**
*. ->

\ J —o i  ^ _ S V j|  o . A . i j j  N C . j  »>/o!^Xj j l j  j.k \A Ä Jj « A - t l » ~ ’i

LojJ! j

L4Ü  xJLi O-xLo L*i ^A—C. ^

* ̂ ĵ x** L*5̂  xbuftjj v>Vc*
J # w O-  w

xxcLb» ^äJL̂Vj ^ l\x» ^»A -̂dÜ c\15i (.XhĈ L/j IcVgi
w y y - i  **

^C^JS j. ^  A-i ^3 vAäJ ^3 ^ \XcLb JsjU ^  XxÄJ ¿xSL-O
w y

o ^  ö J ' u c a j  0 - *  m Ü L ^ j  q .̂ o ^ 5* \ x : j I x j  q - *  ^  » i X j v j u  b L

y -
s i * L - j  0 . - ^ 3  8 . — *1 Q ./3 X x x 2 J tJ  0 ./O ^  8 - J I X j

Uj  1̂ ^5 jjJI ^  L5^r^ v3
\ J y K < '  ^ c JLc ^ 1  ^ c . ^ ' S  b l*  8 .^ 1  b ii  ^ u X > a j  N ä s U j

1 )  D e r  A u s d r u c k  „ Z . a m  A n  a l - g u r b a “ b e z i e h t  s i c h  a u f  d e n  T r a d i t i o n s 

a u s s p r u c h  M u s l im  I p .  P H :  u n d  s o n s t :  j*bLww^i ^ .j i

s- ^
, ^ w J |  I^X — J L—* —i  L - x — j— ¿ .  D a d u r c h  w i r d  a u c h  d e r  T i t e l  e i n e s  B u c h e sO * ‘ ‘v>

^ - ¿ - )  e r k l ä r l i c h ,  ü b e r  w e l c h e s  i c h  Z D M G  X X V I I I  p . 3 0 0  a b g e h a n d e l t  

h a b e .  I n  d o m  g r o s s e n  L o b g e d i c h t e ,  i n  w e l c h e m  ‘A b d  a l - ‘a z i z  a l - M i k n a s i  d i e  

G r o s s t h a t e n  d e r  M e r i n id e n  p r e i s t ,  h e i s s t  e s  v o n  d e m  V o r f a l l  d e s  I s l a m  n a c h  

d e n  v i e r  e r s t e n  C h a l i f e n  i n  d e m s e l b e n  S in n e  ( K a r m a s  p .  T ö . , 7 — 8 ) :

blxa/> L i^.^3  Lä̂ UämOj !j-^ >  ^ A ju  qjAÜ J'w-Cj

I j \ J k £ .\  y ^ J y J u  q J u X J Ü  L xS  L x j . i i  L x i j b  j L o »

2 )  B l .  6 4  b .  3 )  C o d .  ^ ä j  .
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^  Xc'uLlJL ^
P 3 ~

Q |jw \xaÄ JI3 \ _ J  ¿ J lx s b  ¿ŝ L x j U

^^a.—̂*•1  ̂Lco«i^ u-a^ î̂  &J K s lX ÍI ^

^ L o Uj Iw AJ>-U &-.*-i - C  —H* A.—"T*“̂  (3""**^"  ̂ bo
w O  ̂ P

x-x»£. j*j3  ¿ü J jC J lj  ¿o J i j i j 3  » y c b  yiLw «4.ÄA(v3 !^
O J ^ w 03 w 03 y O 3 3 03

< A -* -j  & - A . Î  A a j  A x j  ¿u Lxao s .̂  lXj u

w P
x ä j5=U iA * j  » __ *S ^ L ^ U ,  lV * j  ¿oLc: K a i^ U , u \ ju  a O C ilx ^

q * P  J o j lx J U , cXjU  \ i^ . ï  uX-ÄJ Vj J ’̂  jb o U ,  A x J

^Â<w x XÄaw», lX ä J ä-L^aav

p
L)L-X-Ä-j3 ^  cNÜI X æ lI j  ¿»X&LLi^ ¿dlî 8-/0^ \J ^ a v ^  <*JjÎ

* ° "
» L £ y a  \ j b iy s * ,  ¿Üí K üslyo ¿OCa s I ^ o* ¿JJi ^ i t  O Lx iü ^ i ¿0

■*J y 3
o L o . í>  ¿Olí! a3 ( y 0 \ j 3 i y 0*, *Mi

3 P > P
oL*.*Jî ¿o ¿JJt ^Ji dJu ^._*-Lx^ J.P 4 ¿Ui

- o J ->
^ j y j u J í  K -J j  J y i b 3 ! ¿ * < A j  o l^ lJ a J t  ¿o^ ij& J $ \* ¡

3 3
^ J !  <j *LáJI K ä j L w*./> ¿ *  o K ~ J i  j L u  ¿ü ^ U a j* , <3 L u

o
¿ÜC^Lb} K*J&\j 4.¿2 k Ij m j }  ¿Jl!í Lo ^ J (  XjüLyw^O Lo

Lo Lp)!j-xJ!* 1__£ _ j  0 . j lX > J ^  l£ o l& c & í ^ * . > 1̂  KJI4.IL » A —g—2 ‘ K ^ I a x J I
)

l ^ ; J.Ä^3 LP^aÍo *) L^ jL ^ v iU  L ovA Í Í  IOS.XÄJ

\X c L b 3  ^ . x i3 L) Á iU , vA aäJIj J '^ >  ^

L05 L 0 A Ü 3  0 — j A — !í j j - ^ i  ¿ 5  0 - k l J L ,  ^ L ¿ i i |  x -o íIjlS Í^

^ J \  Lo» ^  j - L > u  ^ J |  L03 ¿JJ( ^ .iS  U3 x x i!

Loj ¿CÁav ^ i i i  L03 ^*^c'

^ .¿M ^ Ü | ^  ^.xXXJl*) (^xtaül ¿Owi!

p W o C P
j*(A^-o J wxI ä JI

^  Jw x x ^ Jí ^ J í  ^ axawJU,
)
^  j -ä-j  j b l x ¿ > 3 Í3 /*—*

Bd. XLI. 9
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(AaäaJI Ŝi juJ| ¿d!t j£>
) y

¿Üb ¡̂3 <Aaj 0X3 Jv/i dJ ^ ^ 3

Ll*.«w.> Ä-Jt  ̂ «oJli _«b dl!b ^suiyl Lxj .̂xlaxJl

j .ä x j  dJi 0 .x ä .^x ao j* , ¿uu<£>3 »Js J5 4 ^ jd »  ,sUi

Ipj>3<a> Ĵls+ 0 -x  ^>(3 LolX.J( ,3 Lgj
P wf

4 L ^ s  U j  L ^ lX äxü I* ) L ^ .x jI j l4.j q - ä j L  L ^ J L x L iV

V ^ L ^ b i i  U j  ¿JJt £¿->3 » A - C  Jk-5 Lp .£ : g lsu X J L  JsXJ 

^ ¿ÖU.ÄX3 ¿, h ^ £  ĵ . .J  L̂ JLä̂ >3 1̂x2.j^3

dJ I 0 j»bL-̂ 3 Âwlaxil (j&.xJ| L— ¡̂i ¿di

 ̂^£3 di 0xjyu.J( &XjbU.Jt 0 .x.*JIäJ(

jO  l\ j SuX-P 1 0^4.JlxJ! *w)̂  Jf lX-4<-̂ *3 0-^J^iL^lJi <*1H J>L*.f:
"  p p W >

0^Ä^Ji LgJ £ -JL Jj U j äUI LxÄftJ ^ \  0X L£J J s ^ X j

0.jaJ! öuX.-4-^ ^bbiU 60^^JIäJ( lJj  dJ iA -̂svJU 0jläJIaoJU

^Ju-oii V_J.$>2 ^bj^t J.jbw £  ^bÜ->^(

L^xijXJ^ q jJ  Lgj q j<3 LPj'üiXfiLj \JL’i  U3 ît x.äjL*J(

.̂aIâ xJU, ¿CcLLiJU) U, - iAXibii» L-Pl-JLä-xj o*>

j»b̂ i| ¿Ca«W>J lX— LaX̂*" ̂ 3

.̂j Lw <3 »Lotx IlX^ 4Lgj HjüJlj ^.¿>^(3 Lg-JU:

¿J* blt ^ -x -i ^ x  Lo XxLwJS j^JLj ^Jt xäJLmJI 

0juX.i! ^  0^J t\ l 5 IlX ^

ĵ^sLix 3I «A^L> .̂sLi V_JlXXj ^3 ^
G O -

 ̂ ^  (jh“ 5 5  ̂ 2) ^
_ vv __ P

^X 0.-J^\-ii 3̂  ̂ dlLJ ^̂ X̂ J ^

4) c\J]| vX > \j 0 -J3  3) blj^XxJ ¿JÜi KÄavJ lX^Vj 0J3

1) Bl. G5a. 2) cod. 3) Suro XXXIII v. 62.
4) Dadurch soll auf die Pflicht der Tödtung und Bokämpfung aller Un

gläubigen hingewiesen sein, welche in den der liier bezogenen Koranstolle 
vorangehenden Versen enthalten ist.
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. - O J

(joya i ^ 5  ^  ̂  <J^j

o ^
1) oder |*^Ä5H wird von I b n  T ü m a r t  und, wie es scheint, in

Almohadenkreisen im Allgemeinen, mit Vorliebe für den religionsgesetzlichen 
Terminus (ji?_5 oder (vgl. Koran Sure XIX v. 72) gebraucht. Z. B.

W M  Bl. 11a ^ .> (3  ¿dlx.5 Jkx. x Jfp J

(vgl. Zähiriten GO, 12) Bl. 6 a

V^J îAjLä* , Bl- 46 a JjlJLJI ^ a*2xäj ^£ l\.J ls

J3U Ä £> ^ls U^JLo ^5C-5\Ji A X -J  L*ji—s

\j^ o V  0 .xĴ .>Co ^.Jlc. u5yd( ^.AnÄiij

J ^ L y l^ ^ L s  U*gJLu JO ^-j  ^L -r . Vgl. A g ä n i
_ i O £

I p. *11, 15, XIX p. 1I? 23 L^-Ä-JLX-is oL _S Lg.ÄaX5 , A l - M u b a r r a d

iv, 6 0 ^.Jlw.+J! i—4—Ä-> 5  ' Al-A‘sä bei Jak. IV p. v / l,  7
r. r.

i o !> “^  A 1 - (J a z a 1 i , Ihja II p. 111 ä.£aavJ! yS^-J
0 ^ 0 - W

, F a c h r  a l - d i n ,  Mafätih II p. iö f ^
w i

0 —£ ^Äft-SVs ^ c ^ u a jJ t  ,3 (jo 'udÄji

KjlNJIj (joL-düJi q .«0 ^ A A ^ jJ t ¿vT*** A l - B e j d ä w i  I

p. t^l4!, 14 *->1 ä J^ L x i. Verbalformen: A l - Z u r k ä n i ,

Muwatta’ I p. 1 ., .0 u. ¿o Lo i<A£> j .  , P- Hv, 8 ^  ^0*^1

II p. i*ö, 6 u. L*«X^\J0ö . Vorzüglich
bezeichnet dieser terminus die U n a b ä n d e r l i c h k e i t  einer religiösen Pflicht, 
wie z.B. bei Abu Jüsuf, K i t ä b  a l - c h a r ä g  (Büläk 1302) p. f  a , 10. 14, besonders 
wird C g e r a d e  von der Verbindlichkeit der Anerkennung des Herrschers

( A l - Mä we r d i  ed. Enger p. H , 2 ^ 1:>» Gegensatz von in almolia-
dischen Kreisen der des Mahdi gebraucht; so z. B. an unserer Stelle und oben p. 129, 5 
A l - M a k k a r i  I f j  v. 24 in einem panegyrischen Gedicht auf die Almohaden

3 v. y s- m C*o  ̂ - m w

^-4-3 öj— L-rtlj ö̂ La133 Lo| ^ .Ix i j*bLww

Eine Siegesbotschaft des Abfi Ja ‘küb an die muwahhidin beginnt mit den ein

leitenden Worten: (j CoJCä^JI^ a >̂ 0 I
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Lo

0 _jlX-ä_/> [} ^ S * ) ^ q ^ J L x J I  dil jLg&St dJt q ^ L -j

C-S.ÄJ5 LyiXf^ ö._iC_J j^ .j LgJ jS 'O d j j  ' i S lAxJi 8lX£> v^JCXj

Lg-O l^ .w J u *  L g^( lP U i2XiU.J Lg-oljLtf

BjljuwwJt LgJ ^Lä jj, Lo^Xit ^  L$J J ääJLj  Lg-JLt

lX-suj*!*, Lg-f dJt ^ ¿ i  q.x^JLäJ! *111 ¿üJ( lX-o xJLŝ

lX+IL*, ^£v\ÄP! J —> »t 0 -^  |*̂ Lm*Ü*| 4 LgJ 0./Ö

* ̂ .x^JlxJi JJ
n . 1)

Polemik des Muhammed ibn Tüma r t  gegen die Mu‘tazila.
(Zu Seite 95.)

j jü ä a J  ¡qju L^Alaju ^ isu O o  L ^ JL ^  XJUJp» a^X^i

LgÄ'Q JüjXh ^ ¡ 0 5  o^*- ^ 5  ^

^Jtx4. >  sxqjlj ^JaÄx+i! (¿$UL*Jl5^ baJoy0 ^

J s J ^  i^U üu l ^  NÄJNUd ,3 O^L^> ^5 *¿5 ^Lä3> bi lo !lXPj 

¿^5 I^äLc^U, (3 —̂̂  i'-X—̂  (3 8(- ^ £: (̂ híVÄ̂ ,■,' ^  o ” "̂0

0 .-/J j lv X il t^x^U , ¿dj^Si Ij-i-Aai^ J u l i

jmLxaJI o Lo -[jJ! ^ J i  ä ju lL? vi^s^cX s JoLL?

o* l5“̂  o L ^ ljJ l q ! ^.Jt Q*i~>i v_̂ _S>3j

j & i  IS S  Bl. 6 a. — Gelegentlich sei hier erwähnt, dass in der Pariser
4 k O -»

Ausg. des M a s ‘ü d i  II p. 246,  1 das v̂ a.^»-1^J( ^er Ausgabe in

zu corrigiren ist (vgl. Anm. zu Abu-l-Mahäsin II p. 117); dort wird dies W ort 
vom Tode als unerlässlicher Nothwendigkeit gebraucht, was im Arabischen (vgl. 
auch ^a J>2  A l - M u w a t t a ’ II p. H) mit diesem Worte bezeichnet zu werden 
pflegt: Al-Mubarrad vif, 11, Agäni III Hl, 5, XII, öl*, 7 u., A l - J a ‘k ü b i  ed. 
Iloutsma II p. I^il, 11, A n s ä b  a l - a s r ä f  ed. Ahlwardt p. i*, penult., A l-  
M a r r ä k o s i  p. HP, 4 u., I b n  J a ‘is ed. Jahn II p. IM penult., oder j•y > ^  
allein ohne vorangehendes Substantiv: I. Cha l l .  V p. Iv, 14; man vgl. auch 
¿UjL5> KJoti ZDMG. XVIII p. 239, 3.

1) W M  Bl. 57 b mit unmittelbarem Anschluss an die mursida, oben S 79.



<3

^XÄJ »Oi^bii

J.5 v^^pjdU) ¿JLJl)
> j

J —a _ * v  O"^ i3 ^L̂ -C:

ß J i  • * £  o ^ L Ü  X -O  bJ L*-a-2 o b l - J *
w P w  ̂ w f

lo ^ I f c  iüobit q -/> U , JoÜ5 L jj^ b i  jUOÄi>bSl
w y c -  w

q ! öW j IäÜ L+j I  ̂ vsi5^J3 i^AOÄ^Jt ijm- J  q .—X - i  \ - x - J t  vwA.-£0

j l_ s >  b^ ¿o ^ j bi \> i  ^.¿Lci>t L + -* 3  o b L Ü

.̂-P^LjCi! i^A^U, ¿ü̂ ÄJuJi 4 (OuXjuOo iAä ä +J! v-jbLüJi
P e P w

^ j ,L ä ä J u  ^  J.l^jt xg-*-Ä \X5 t^üJli ^UaJÜI !<-X̂  ^ J f  \ys\^  i .̂ÄiJ>3S- £ _  ̂ w JCi - öS
Jw-Jo ^ ¿ j  j.1 J jJ lX jI  h o L jJ !  ^  J J L v J t  I l \ ^  <}j~i q - c

^ iJ ^ b  l\ ä2 ^ aJ«3 jiAÄJ
 ̂ w

^ 1  Q —̂  ^  io  ^ L .5  q U  p.SLfXsz
J w w

Laawv bi (̂ »ÄxJLs LaIäX:  ̂ *)̂  La-JU*-a* ^  ^»X_J
O ̂  w

0-x JL K ^o b il (JO jlxJ}  *) ̂ .xit& obii (Jto jlju  bil 2oi

^U—b «,,.+...*«üU ^ i»  L-X-X-av v„ a...I>»̂ .-J bi jJ^^VXiij
- OJ

l3̂ MAw-it ik3LfJ 3̂^AVjii •S-L—1̂  ^-♦w^it

l»t ^  ^ 1 1  qL s
£■

J^ÄÄili JJ lÄ ib  q Ls ^4«vsJb J.I (^ÄJtib j L i  y ^ J  q Lä bi

^xiLX/öbil {J o jjtli  j*AäJ Uo bii ¿<^-5 L x -x -^  ̂ KJS>ymJ bi

Il\ - P  q _vo ^ avJ ü  ^L >  0 ./i j l ä  ^ 4 -w Jb  ^xJLi

(JwdaxXif* ĵ̂ rfwxxLxii ^ - L . t  ^_jv-\.il IlX-^ ^ i i

w i
(«\aC bit (¿̂ »X»w..4.Ji ¡fsĴ X̂ D 5.^*C L ij_ Ä _ it  ^ j J i  8 t \—i»

« i—i i j  Lj_*Jl J^S-IXJ! e^;=» ^  !^SjC ^ lVSI ^^ÄÄ^vJI
S. £- W

^bll^L o ¿^5 f * 5!***

1) cod. ..bCobi!. Vgl. oben p. 86 Anm. 3,
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.̂wXwJCJî

Lg-o ^  q W äJL > ! q ^ j j - ^ 3

0./J ^äXl\ l\xj 0̂ .̂ >-̂ .J( ^ajij Ĵä>üi Lxxlc
 ̂ °. .. •
4 * J l* j  1lX^3 ww>Vj ^3 y * > ü  ^

III. *)
E d i k t  des Abu J a ‘küb  J ü s u f  (v. J. 561) ü b e r  die R e c h t s 

pf l ege  im Al mohade n r e i c he .
(Zu S. 98 f.)

j.-*! 0 "* 2) ^IäJ^S IlX  ̂ UJ.
& w

»^iA äJü  ObUJl XJLvj y u O o  ^yo^li

O cJL w J! ^ - x 3 - i  ^ J !  LgJ V ^ 3  Q . t  j j o t i b  Lg-o

j - ^  0-* v̂ J oJ! Xx*̂ >üt ‘¿LaJ^ äj lU jlm ^ j !

L^U*0  L^a/> q ! iyoU, öNI Ä.XAW 0.^5 ^ iix * J!

i3^ ^_^*3 ölX^ (^^ 3  K̂ >V-v*o O^LaJI ^ . i i

4 0^ 0-w-^Jl 0«rt NaIäJI
^  vl

lX^^5 äU( ^ * 3  0-^_^.ii X-O -̂AV̂-J

»l\^> 3  ¿JÜ lA ĵSVJW;

^-^tA-zoU, 8̂-aäaj ¿JJt ^ lXj ! ^.-owo^dl ^-yot 0 ^  /tV0̂  0 ^

»l^&u ^ . ^ A S  ¿JJ! K x IjJ ij 0 jlX J1  ¿oJlIiii ¿ o L ^ o i^

L̂!t Uli l\* j Loi ^JLxj ¿JU! ^_x_aJL_£:

1) IS S  Bl. 77 a. Ich habe hier die Homoioteleuta nicht bezeichnet.

2) nämlich, dass man die Formel 8lX > ^  ¿ J j als die officielle
¿üo^Lt-formel der muwahhidin feststellte.
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2̂ JU *, 20̂ )1 ^.JL& ¿<Jl b! ^ l X J !

* L > Ü  ^ y O X + i f  plo^St ŷ£- ^ - ¿ I a x 24.ii

-C w J
Sj / jIj  ^j LäJ! I Lí l X a *«**J i-LccXiii xl^-Lv*»

S P M
^ »|%JiLo x U i ^ .X x il öLá>.á5̂  LiU) Jl

2ÜJ( ^ g j& i  ¿o ^ lXJ!»  &JUt L g jw .^  ä -A n >  ^ o

^ u X P  Lo v ^ * «  » b lL /v  ^  XJLxäav^ ^  n ä ^ L L i j  J^+xJU,

N a ^ W jI  Ä-A.fii L-jjAD 0.̂ 5 2'JC*wl»5 s ’S y ^ ó  jLa2.ÍÍ^  »^-/¡t SLxi^t 2oJt

^  /*~£^  ¿ .-i-5̂  U ~ ó  j * lX > ^ l t  ^_ jL _/ i j .L X > !* )  j » L * x M t $

^ a äX m^J*. ^J^avJ o V OÍcX amJ I  ^ - L c  ji ^ J i

" O "
^ X c :  ^C l\x^ .J*) g v ^ o l^ ii <3 gs^.X4. i! (̂ 5AiX**J3>

¿v.X/0 ¿̂ Xl̂ vw ^ ^ c X ii ^

s
^ IlXao^IL nJ ^L—x»Ä»Ji
p ■**

0./O *Sy\«M  ^  0 ^ o U i !  0 .x x Z ^ 4 > Ji J j L a a J í  ^ J !  ^ o L g J i  0.AÄ-ÜI ^ i x :  

& -óL*J t ¿o <3 x J ^ + J i

~ v ' „ M

^5* lX > \ S ( f l x J l  ( ja n i i t  !lX P  ^ . i c  x i x 5 ^yA  L i^ ü  «lXm> L5^ - j*

) ^C^Äx^Ji  ŷ̂ oLwv»ii IlX ^  Lä x S^j  ̂'w^^^La£Ij

3) j -̂ 5̂ l^X-^ U i  sSl\ J*tJl 20 L  V^SLAÄJ^

f -C f w P
b̂ y+Hj}

¿, L^jUoÄiujj »Aää^/o (¿5yJ^ l\í>^! ^  Lg-Jî  x*ijc«

l3̂ ._<4>— 2̂ -1" " ^  ̂ L-^*^ 2̂—X—/0L£ Ö^X—

2^^^|«XvÔ

^ O L U Ü  j*Lo^ ( yj$> ^ u \ J (  2ÜJl 'w iL x X j ^ - Ä - j j  q .«*»-5 Hj.J l\ -J » 

^ 4.* iL 5"  X»-A-av«- ^^OuaJ|

í  M M
4) ^ya  0/5 1 8l \ ,5>  uXác ^ j y ^ J L /  L P l X >  \ j L x x j

1) cod. ó \j  2) cod. j*L>V j. 3) nämlich: des Mahdi

bekenntnisses. 4) cod.
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^ ¡t £  K_/ibLwJ! j-L j*  1)^^% &

■̂T?. (J)t q.£*ÄJ ^ 5  1) *-dt (?)u\n>̂ -J Ĵ sSt

£Lc«»\Jt 0.5^XS 4 ^ ^5 Ls-AO ö̂ t̂ Xwwi*) xJLJLcOJ ^

ô( Lg-Ji\J ^.̂ ÄÄJ l*J jA.*..̂ Jt lXj>(̂  KslXJl Lg-Jt

ObjtU juXjtJb \XcLLlJ y*lvü! /̂>S ŷO

^Jt oUä**^ ?yo! <Aj Q.^j ĴLs Ja**ftJt Q-Jjly5

KaäaÄ/O Oloti! LjIa225 Ĵ aas ,3 (JH ^  ^Ji ^A^ÄJ ^äJ| ay^ J! v^ol^
W - O - * P

Xx*-wJOô  2w*xaÄLo »LxX/J*, ^iXiO ^Jt I

jlx25 (A-OtxJl j^LnJt J-NnjV *̂̂ ÄÄAM.*Jt Jo \yo l\ 2)^L^O* OUyO L£aS
o

olaäav! j^-x.g- 0^0 üP̂ Lua/it
s ̂ ^  a . o oi s

^Ic: 0 -LwJ! !l\-P J-A-̂  3) L^l>LäJ!3 l£juCQ+* t^Iii>
-P w «  ̂ W Ü J

4)v^i,jV, '̂ rK~=?‘*2 i IT L4J3 L̂ juXää/j
O 3 z w i  w W j

IuX-juj  ̂ Lj-i^ &Ut ĵPjxt ^.jLX^^Ji obü ^aJ^L^vj

^ Ä siy  ¿0,5 Jw+äJI ^ L5j ! y .̂3 xj.z j^ Lw Jo bLL_:> L jJ s ,

3 ! oLa-j L^ftj^gj ^IäJLj ^  U)sj> ^l*\Jl ^ SSb

^  jy ^ 3  r ^ ( ^  î lXäj ^  a ^
03 w ̂  y s- m

Lg-pi" 5̂ ^ 3  U ^>3  KJjLüi LuJt ^ -j C)l uXju ^ u \J

wAH»-Aji Lo Lo J3

Lxoütj ĉXäJLj ^ ^ lXjlSI J ^ ä J b  «A-xJLjj xxJ!
J 5 J - J

^sLXe!^ ^-r^ -^ 5  Q-x^Uiz^JS (jtj.it v̂ Ä̂is-jj Ĵ >iLÜ
w S O i  « O

a - ^ L L jo  j  ^J^S a Ä jJi} ^% SL A  & ^ xj'ukit ,Äs5l>j 

xiit 4̂-5̂ j-^l ¿Jjä JJL5 JJ" ^ y 5 vvmJL>
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1) Dies W. ist durch das sag‘ gesichert; oder O ^ y J  ist damit

schwor zu vereinigen, ich fand keine mir einleuchtende Verbesserung; statt 

JcbLxJÜ und .̂jllajyivJJ wäre besser: LxJt und jj*Jt.

2) cod. ^ ¿ 2Ä j  . 3) cod. L ^ o L ä J t^  . 4) viell. ?
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¿uJí ¿̂ >*3̂ *3 Lj'űC^ü! IlX^ *)
S- w C v*

C)U Jt q /i V-^SU lo ^jic. XjL^S! LjUS ► äoL^iJt

.J3 (31-XâvÎ bi» y^LxJi 8j .̂ÄäJ ^  ^ l\Í Í

\ j L aä-j Lo 3)^ J L £ U * j ^ L \\J b  0,-O jJIi^Jî

sLot^o q -£- q ^JlXju  ^3 aLoaÄ&o 4) ^ j^ ääxS ¿L*¿L^uJi

¿uLj L*JLc 8 ^ * 3  

3  IlX^ t.y\ \U î Î^Xc.^  ̂ ö|jíÍ3
O J iJ  ̂ w O C

&XC..CO3 ¿O &-X-À_w»«3 ,JJ»1âJÎ NÂamJI (¿̂ sàU^Î

LoO juXj 0-^3 ¿O ¿Uwix: cXg-¿ 3! JJCftJb -̂*>{3 Lw.ÄJ JJCï  0 + ^

3I Jŝ .Jv3 3! ot-Äcij lXxj X..wJ>lsJî ^  o *

1» Lo» X—J^xÂ/) sOL̂ «w
W i  P wP

oLaâJI*) \U i  j—̂  oLwjiJLj 3
*» y w

¿  ^.^>(3 7)8 L ^  (î JLí L io  ^  Ç%> ^ ^

Q ./5 J^âJÎ ^ÍjXjV KaJlLuJí c \ä j  b)i s^Xaââj q C  ^>LxJ^

îcX^ L<4mO \XJî î.^ ^Ls» 3

„Li-'uiJl o 'ljJj ÍLÜ Jj3  ^-o u^ftJ! C).o plïsÂ  [4**] O-*^ l 5 ^  

oIâ-m JI ¿  jJoâJU (JOLa^âÜ ^->3*) o l j > L ^ J i  Ü"*J} ^ ¿ ^ 3

l^Siâ^uCv*^ 3  LjLcûâJ! ¿̂>d3

L03 o ^LoL*-#.jÎ3 o L ^^L â^Jî oLw^>ii^3 L ï̂LïyCww  ̂ L^iiXcÎ3 'w-jûLJî ^ 3

1&Á J.4.ÄÜ3 L^a» ^ ^ ic; j.lvAi^! LfXJi
6 á

Lo ££+S>- l^âï^xî Lo OLxx̂ wi
<w  ̂ w V* £  M> Í

^*-¿>13 » L oaJ  J^oIâJ! ¿ú’l ^ ü  ¿  ^.cL^wJi ^¿j^.j ^ ¿ 3 -f JJ3

¿  JJ i  u\¿3

1) cod. ¿J3LÁ-X-J. 2) cod. ^ ^ 3 -^ 3 . 3) cod. ^ ç 5 U ü .
 ̂VSr y

4) cod. so. 5) cod. ĵ à>. 6) cod. ¿JLX^Co. 7) cod.



-̂ LôxJ! ¿oi.l 3  lXj X̂avJI wXaj^J!»
O J

¿wJl ^  x.*Aa*Jt (Jh ~-k Q-* ^  ĴLw.j bl ^

&UI jh/ » 0̂ 0 ¿-LJbH ^bl-Ä-Ä-ii Lo

V-jlxXJl (l\£> ^  ŵŵj U ¿olcXf: q /1

q /) (?)^^CLaxxi Lo Jj" ^ U il2)*, ^Q.LixJ Uj  O ujud!

&J*o ^̂ .xXmoV, iü^J &J ^xJ .̂̂ .laj u i

¿d£**, ¿ü&oLai! J, ( 3 ^  ^  j»U.Xj !̂ J+j\

tJL+^j} ¿JJi J ^ ä j  XJj-^.^Ji 3) KJLdt^Jl ttjJöLl/ä̂  X-Ä-jLIa^i!

(3 LxOjil ^  .̂5̂ c\AöLÄy0 OcXa ĵ Lo 6̂^1-/^

^ U J t

Ua -i v^' CJc u rt^ ' I*1- ^  ^ -* ^ .2  CJc i_r**^ Q**2 j^LtiJtj
A»»M*w»frj i ^AA  ̂ y^\l .̂Â txJl 1

\XJi J^äJI (^‘m"““t̂ ’“*̂3

äJLcLäJI (j^LibSi xxJLt ^£j.Lü! U j v«jIä£J! '~rK=?~3
w , O) O - w O -

¿CcL̂ bii .̂/c xä5> ^.laxj .̂jt *-^0La*Jt ¿üol«Jt Kaäx^JI
-03  w __ ^

xx̂ aiovo ^ . j lL s j  \jV L JiJ  (j*l;J! j.^j>\j_5 ^x>jCJ  ̂ â*aoJ( ^ Jl »uaÄä/ä 

Q./C ^pXoL^Jtj ^olJ!*, lX-PLxvJI», ^oLäJI q-aj ä-̂ 5

.̂XU*e ^^>\'S Jw3>l\j^ ^'JäX$ ^Juuö Ou£ ^  äü-bLs^j
w * ) w J

(fciJUtl ^yi J.+C3 (^xj'l-p*- ^y» M-?» (jj-K g>-«^

L̂X«w*A<v* i_5 ¿OC5"y _̂ĵ _jt_jV H^+J! Q./J xLi^äj l \ 3>LJ

KccXJt JiiA-wô  ̂ uXjtJi ¿Ĉ LM
w ____  w w P -5

Q.xxil ^ joüuJ!  ̂̂ il*J nUI KvoLi!*)

‘ ¿ol^J») ^JLäJ ^)Ji  ̂^.JLäJ \ l i |  £-Lvi

^5c\j>! x-a-a« qLco^ j-ir*» £y* wi>JLiii 5̂
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1) cod. 0 -^ J . 2) cod. . 3) cod. ‘¿Cä5^Ü
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IV.1)
H u l d i g u n g s u r k u n d e  der  Bewohner  von Sevilla i. J. 563.

(Zu S. 119.)

¿JJl  ̂fLo

LoUĵ  Lollaî  6 (j^JU  lojyi ¿üoUbSi ä.L!

4 v— 6 (j^T^ <3<-X*Ji KjI ^  0 .^ > i

jy^t vjjajüCx̂ Ü .̂JLx; B̂ baJl̂  4 LgjCtl^^U

4 ¿ l^ U , £-d«yJl ^->3 ¿JJi jjL+il ^bLwJi

j*Lobli 0.^ LcoJî  4 2) .̂aojÜIj ö̂ JI*) ¿Ji

¿ULLuaô I 3)»„2b ĵ AOÄ̂ Ü

Lî X-ŷ J pLclXĴ

U l\*a-^ ^ lX^! ^^Xe l̂ L̂obLî  4 4) ̂ UJLEäJi .̂L̂ uo*, ^uX-gJ!

.̂_x2.-xJ! 0-^5 '"ri?M®Ari fty0̂

c> j L J  ¿o ii c \ ju  Lo! v̂ L ŝ ääv*!}

k^.-x-5^.-xJ! \]JS ^y/s 0 .j^\JI ^ 3  u X x ^ .x J t K JL jL b

0/0 .<4l\x£^L  s-IJJÄ J! ^ . i i J  f - i- J t

.̂x̂oi x-st-x-x-Jt cXjuXĵ Aj

\U ! Os\s> 0 XA^^.i! ,̂X/o| 0 j |  ^JySLS.J 0 X^O^4.Ji

^v^laJI ¿o ^jco 0/5 (j î3Ji 5)^jXJI u5 l̂x.Ji 

4 ^ -¿3 15.Ä j*̂ LwÜI X.-L*J gJCs lo joUj 0/0 ¿JlSi ÖJtä \-JUi ^ J lx j 

0ju\.J! ( j r ^  i 6) L̂  v^JLää^Ls f4*SL* lX- -̂j j .J l\J (  L̂2>i3

1) /̂ Ŝ S Bl. 99 b. 2) cod. , vgl. Sure 8, 73. 3) cod. »jäU .
P

4) nämlich: ‘Abd al-mu’min. 5) d. h. den Titel 0 -x -x-rtj-*J! ^ -x -* i.

G) cod. L l-c; vgl. für den Text die in de Goeje’s Gl o s s a r  zu A l - B a l ä d o r i

p. 77 angeführte Erzählung.
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O M> - -  3
‘wI ä j

S- '  5.
Lxo^i ¿ü^LmJS K-̂ wŵSt 

jUXJí x i j —¿ o  ¿libjJ!

-̂wwxit ¿  H J L x -£ ^  ¿Ülot^ ***•&

Lüv.^.4^J^ 2) UJ'LXvO ^30^ LLuJ> ¿U.A2X: »jXii*,

L ^ lb  ^ J i  L g J L ^ u  ^ J ü ü  0 vq ^ x J !  ¿Uu*ajtil^ ö * y t ilj L^jl*

K -o t y i^ J i  ÄJt-oJi Lgit U JU - v ^ J b ^ \ J b  j*aoä^ !  «Aäs

L x x it  ¿ L o b J I  x jL o tJt  lP -^ 5  ¿ ^ L ^ i 5 l $ y a Ä j  j J lX ä j

)w P H *" £■ P

L g l x >  ^ L f i J  ^ j J i  ¿JÜO*, ¿JÜt

" 0 y8<-X^ £  0 ^ s 3xÄam^O |»^-X3- J  ^  q L o J Î

Lo 0-o>^Lc i-LiaxxJS x > U £ \* J t  X f iL L B  (»Uj U !  ¿

o l x 5"t LgJ ia a .^ V j ¿ ü L ^ U ^  ¿JUí^ * U J l ¿ d í  K c L b  0vo w ' l^ U w  ¿JLit

joU j ., ¿JÜ! Jwúa&J (*Lj ^ Î  l 5“̂  X - ö b  ¿¡LjLf L ĴLä ä j ^  j.bLwbit
w w ., i

<¿£Jv5 \y jjS 2  i '¿ ¿ \S  Xxixx^vl Jw^î ( * j ^  î c \ P  (^ y * ’ L /“3"* C T *^ÜjSi

Û  ö ^  ä y > ^ i  0>5 ^ Ju a x Jt ¿

1) cod. O i ia iu  . 2) Vgl. Bl. 103 b

b J b t Ä  ^ > 3 * LxájJ> j u . 5".


